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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -
Genehmigung 

Gemeinde Bachenbülach 

Massgebende - Zonenplan Mst. 1:5000 und Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 
unterlagen 	5. Oktober 2016 

- Festgesetzte Änderungen am Zonenplan vom 5. Oktober 2016 

- Kernzonenplan Mst. 1: 2500 vom vom 5. Oktober 2016 

- Waldabstandslinie im Gebiet Chürzi vom 5. Oktober 2016 

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 5. Oktober 2016 

Sachverhalt 
Festsetzung Die Gemeindeversammlung Bachenbülach setzte mit Beschluss vom 15. September 

2016 eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss 
wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 31. Oktober 2016 keine 
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 2. November 2016 ersucht die Gemeinde 
Bachenbülach um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Die Gemeinde Bachenbülach hat ihre Bau- und Zonenordnung (BZO) an die Zielset-
der Planung zungen der Gemeinde und die veränderten übergeordneten Rahmenbedingungen an-

geglichen. Hierfür werden Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung angepasst und 
teilweise vereinfacht. Im Sinne einer Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen 
werden die Nutzungsmöglichkeiten für einzelne Zonen verbessert. Dabei wird Rücksicht 
genommen auf die Anordnungen des kantonalen Richtplans und der darin enthaltenen 
Abgrenzungslinie, innerhalb derer sich Bachenbülach teilweise befindet. Der Zonenplan 
erfährt mehrheitlich untergeordnete Anpassungen, die sich auf die bestehende Bauzone 
beschränken. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Die vorliegende Teilrevision umfasst mehrere Änderungen am Zonenplan. Diese bezie-

Vorlage hen sich zum grössten Teil auf die Anpassung von Zonengrenzen an die Parzellarstruktur 
innerhalb der bestehenden Bauzonen. Weiter werden bisher in der Landwirtschaftszone 
liegende Erschliessungsstrassen eingezont sowie für das Gebiet Oberdorf in der Kern-
zone eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. 
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Die Kernzonenbestimmungen und der Kernzonenplan werden teilweise veränderten An-
forderungen angepasst und einzelne Zonenvorschriften für weitere Zonen überarbeitet 
und für den Vollzug handhabbarer gemacht. Mit der vorliegenden Teilrevision wird das 
Nutzungspotential innerhalb der bestehenden Bauzonen moderat erhöht und damit die 
Siedlungsentwicklung nach innen gefördert, was der Lage der Gemeinde Bachenbülach 
im Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» gemäss kantonalem Raumordnungskon-
zept gerecht wird. 

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 9. Dezember 2015 gestellten 
Anträgen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht betroffenen Privaten und 
Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen 
und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. 	Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, die die Gemeindeversammlung 
Bachenbülach mit Beschluss vom 15. September 2016 festgesetzt hat, wird geneh-
migt. 

II. Die Gemeinde Bachenbülach wird eingeladen 

Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der 
Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 

III. Mitteilung an 

Gemeinde Bachenbülach (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach (Nachführungs-
stelle) 

VERSENDET AM -1. FEB. 2017 

Amt für 
Raumentwicklung  
Für den Auszug: 



1-/  (X -
Fr z Bieger/ Hans Lüssi 

Gemeinde Bachenbülach  Amt für Raturnentiviedung 

Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 
Zonenplan 

Festgesetzter Zonenplan 
vom 15. September 2016 

Mst. 1:5'000 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 15. September 2016 

Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: 	 Der Gemeindeschreiber: 

Von der Baudirektion genehmigt - 1. Feb. 2017 

Für die Baudirektion 
	 BDV Nr.  47C-2-S-A4  

Gattikon, 14. Juli 2016, angepasst am 5. Oktober 2016 
21'871 cs 

Planungsbüro Daniel Christoffel Architekten und Raumplaner FSU sia 
Rütiholzstrasse 24 CH-8136 Gattikon Tel. 044 721 11 44 Fax. 044 721 11 55 



Sonderbauvorschriften

Besondere Lärmschutzbestimmungen (Art. 54c BZO)

Kommunale Grundzonierungen

Gattikon, 14. Juli 2016, angepasst am 5. Oktober 2016
21'871 cs

Festgesetzter Zonenplan
vom 15. September 2016

Mst. 1:5'000

Gemeinde Bachenbülach

10715270

10715250

10715180

K82

K83

K83b

K1183

791

790

784

789

682

764

787

788

785

786

781

683

684

765

769

766

767

768

688

772

776

773

90715300

777

757

756

689

690

5004

20720482

208

754

797

778

465

779

755

770

780

760

775

774

759

758

761

513

205

471

679

794

20532140

388

468

470

469

387

467

466

385

792

386

384

793

403

752

5012

571

570

558

215

80715280

214

191

365

366

512

511 521

832

510

359

812

734

737

738

742

741

735

732

736

748

20532138

20532136

751

619

574

573

620

622

575

5002

806

509

189

188

881

435

5005

434

822

436

883

882

879

880

624

623

831

163

164

5013

829

412

5018

739

733

740

731

275

280

270

746

747

718

20532132

20532134

579

20532131

750

576

621

5001

535

185

534

243

593

878

877
160

826

425

161

239

248

90715260

868

907

810

252

251

304

830

250

298

876 869

872

498

488

813

497

814

490

592

815
266

279

744

745

720

730

20532600

20532599

80715240

524

20532624

523

514

548

20535210

517

518

519

533

532

531

530

594

595

807

508

803

230

802

158

479

172

808

231

480

173

487

481

824

5

334

321

333

329
332

299

20530321

328

859 320

856

326

866

303

801

147

148

422

839

323

867

309

870

300

5019

837

146

439

865

415

312

627

626

706

265

625

708

416

743

90716190

722

721

20532625

20532628

516

20532627

20532626

527

528

5017

825

515

529

483

20532629

485

477

478

484

854

852

5020

855

347
853

875

842

857

858

353

42

840

348

841

60

861

846
346

448

862

8

6

836

441

835

9

59

864

10

605

818

90715230

863

19

707

443

618

444

709

714

617

616

442

713

711

798

710

712

715

799

800

724

725

20533388

526

20531076

614

612

611

600

599

874

525

475

476

613

601

608

597

860

344

843

607

345

596

844

473

606

849

433

845

51

5007

55

817

135

71

705

704

717

703

716

727

726

702

821

819

32

847

820

851

848

816

5014

5008

20533226

5009

20533273

5006

701

20533213

20533214

5010

20533227

884

888

887

886

885

889

890

891

893

892

894

895

900

899

898

897

896

901

902

903

904

905

906

908

61

382

106

796

24
7

13
8

685

628

756

757

755

199

210

361

227

379

760

196

103

21

428

246

232

392

443

845

442

422

171

444

197

412

398

357

358

627

626

754

541

566

564

536

535

573

555

592

582

538

537

540

567

539

563

569

571

47

525

543

12
6

546

758

759

792

549

776

76
1

574

570

363

121

277

99

203

554

268

542

556

17
9

545

548

568

572

547

544

629

630

165

278

735

736

738

737

761

179

616

732

733

734

213

244

253

311

851

727

233

20

587

612

85

449

142

167

124

413

235

779

778

781

780

782

784

783

786

785

789

787

304

775

92

96

303

98

411

97

410

775

598

488

58

91

204

301

217

93

205

681

252

708

709

707

267

218

299

854
259

810

821

772

773

53

77
0

77
1

76
9

76
8

765

766

767

777

741

426

38

425
424

220

463

55

186

300

256

60

57

211

46

46

50

51

159

438

120

276

130

54

245
238

245

237

59

239

240

250

22
2

432

380380

464

173

150

101

188

187

433

295

848

690

724

726

261

691

692

414

509

511

510

434

408

507

508

403

49

354

354

354

849

841

842

688

421

128

52

448

17

613

436

610

618

23

183

558

445

440

804

553

461

609

447

439

285

622 28
6

447

297

469

623

324

90

329

87

325

72

488

149

192

191

351

75

328

194

327

193

386

460

706

15
1

212

350

505

88

349

386

294

84

115666

470

72
1

43

72
0

24

719

621

638

31

637

30

652 651

11
7

111

67

61

71

74

11
3

70

636

28

48

25

37

36

34

109

33

32

35

114

69

176

175

636

27

64

69

63

68

66

65

48

140

700
178

228

4

13
1

44

105

72
2

714

713

702

712

701

620

809

805

56

731

310

705

689

693

133 594

614

614

289

251

317

356

292

619

41

665664663662

500

16

375

40

501

12

12

10

255

3

122

2

89

262

485

6

243

711

11

308

694

670

671

270

293

604

608

605

602

603

607

606

266

743

404

405

135

478

672

129

383

396

795

108

360

400

291

678

669

668

22
1

190

77

76

344

399

340

181

368

362

352

80

320

752

170
452

615

78

24
2

170

462

182

216

157

355

679

656

633

655

641

640

632

644

290

643

322

223

45

654

660

658

659

441
305

661

642

376

657

634

639

234

147

148

551

202

215

648

649

650

269

625

152

676

8

696

695

309

699

698

471

451

799

798

208

527

797

793

762

763

646

631

687

107

467

416

155

100

458

364

161

42
7

207

226

83

280

353

307

46
5

406

450

367

453

397

209
415

45
5

184

172

287

45
6

417

156

257

675

751

803

846

590

385

647

645

591

42

506

522

600

596

595

137

1

593

125

395

394

38
4

39
3

27
2

26
3

25
4

515

473

475

513

524

521

530

528

529

588
589

599

516

496

497

490

498

480

518

519

373

369

378

110

370

562

39

495

494

561

486

484

526

532

533

559

560

575

487

512

520

371

531

493

747

728

744

684

79

514

523

248

146

502

489

479

499

225

491

492

315

81

82 195

153

312

321

275

260

264

265

169

195

586

477

474

552

189

468

224

420

419

418

437

585

282

281

673

686

704

503

730

319

843

274

801

801

791

22
9

517

624

14

9

476

174

283

729

483

749

748

746

745

249

230

231

119

123

154

214

377

74
0

742

284

177

855

823

824

825

828

826

827

830

831

829

833

834

832
836

837

835

839

840

838

814813812811

815 816 817
818 819

820

853

874

875

867

86
8

86
9

876

863

862

860

861

858

859

847

857

880

870

871

872

891

888

881

896

894

892

895

890

878

903

904

907

910

908

900

901

330

337

342

333

344

344

344

386

386

386

399

371

400

330 330

337

337

340

342

37

322

738

333

333

333

902

923

916

92
2

97

697

912

725

911

915

897

312

 Nr. 2.0

 N
r. 2.0

 Nr. 2.0

 N
r. 2.0

 Nr. 1.4

 N
r. 

1.
0

 N
r. 1.3

 N
r. 1.3

 Nr. 1.2

 N
r. 1.2

 Nr. 1.2

 N
r. 1

.0

 Nr. 1.0

 Nr. 1
.0

 Nr. 1.0

 N
r. 1

.0

 N
r. 1

.0

 Nr. 1.0

 Nr. 1.0

 Nr. 1.0

 N
r. 1.0

 N
r. 

1.
0

 N
r. 

1.
0

 Nr. 1.0

M
oosgraben

Feuerw
ehr

R
ie

tb
ac

h

R
ietbach

Kindergarten

R
ietbach

Dorfbach

M
oosgraben

Dorfbach

Post

Schulhaus

Dorf
ba

ch

G
em

eindehaus

Dorf
ba

ch

M
oosgraben

Dorfbach

Loobach

Dorfbach

B
urstw

isbach

Rü
eb

isb
er

gb
ac

h

Dor
fba

ch

Burstw
isbach

Rüebisbergbach

M
oosgraben

Loobach

Loobach

Dorfbach

Dorfb
ach

Kindergarten

M
ehrzweckanlage

Bruederhof

Hinterrüebisbergbächli

Reservoir

R
eservoir

Reservoir

AXPO

AXPO

M
oosgraben

Loobach

Res
er

vo
ir

200

677

534

739

617

198

525

179

44
6

788

386

218

69

637

715

667

703

72
2

132

188

402

774

50

423

11

674

790

348

374

597

579
578

577
576

493

680

557

717

71
6

580

581

466

641

583

794

635

7

166

644

459

723

457

504

800

482

306

643

653

359

429

409

750

565

62

52 448

710

205

775

776

84

239

42

598

65

470

673

319

48

 N
r. 2.0

 N
r. 1.2

 N
r. 

1.
4

 Nr. 1.0

820

864

865

887

88
6

88
5

883

884

873

866

879

893

241

88
9

905

914

856

856

5

844

899

898

739

788

710

822

753

366

365

550

635

641

806

601

925

926

927

928

930

929

931

Gmeind

Äglenriet

Fuchsloch

Bären

Moosrain

Hintermoos

Gwatt

Chli Zürihau

Chli Zürihau

Zürihau
Hägeliriet

Höragenzelg

Obereichwald

Steinacher

Churzäglen

Gartenacher

Hintereichwald

Golentannen

Obereichwald

Höhi

Hagenbuechen

Grund

Schwiggi

Hinterester

Hinterester

Langacher

Buechenrain

Zwischenwegen

Bitziberg

Geeren Buechenrain

Hinterebni

Ebni

Häsler

Bitzital

Winterhalden

Vorderebni

Winterhalden

Häsler

Rüti

Sunnhalden

Sunnhalden

Franzosenchuchi

Hagenbuechen

Zallereichen

Schuepis

Bramenländli

Breiten

Brämenstall

Länggen

Brämenstall

Pünten

Pünten

Unterdorf

Pünten

Unterdorf

Unterdorf

Oberdorf

Oberdorf Hueb

Hueb

Winterhalden

Halden

Oberdorf

Halden

Grossenstein

Chürzi

Mettlen

Sunnhalden

Mettlen

Sunnhalden

Sunnhalden

Hofstetten

Fuchslöcher

Seewerhalden

Im grossen Graben

Im grossen Graben
Trislen

Im grossen Graben Lippen

Geissberg

Lippen

Hänsi

Rain
Hänsi

Pünten
Lachen

Lachen

Hofbur

Brueder

Gätterli

Schmidswingert

Betrüeli

Boli

Freihans

LeigruebBoli

Baaholz

Bachtobel

Boli

Stöcken

Bachtobel

HofstettenStöcken Bachtobel

Brueder

Ober RindliRuni

Under Rindli

Grüt

Bruederwäldli

Chlingenwisen

Brueder

Chrüzweg

Tolenacher

Stäffenhüsli

Berain

Kämpf

Stäffenhüsli

Hinterer Rüebisberg

Chlingenwisen

Chrummächer

Höragen

(SR 2455)

Obe
rgl

att
ers

tra
ss

e

Langenzinggenstrasse

Zürihauweg

Langenzinggenstrasse

Hofst
ette

r-K
irc

hweg

Zürihauweg

Eichwaldstrasse

G
rundstrasse Schützenhausstrasse

Obe
rgl

att
ers

tra
ss

e

Scheidweg

Meierstrasse

Niederglatterstrasse

Niederglatterstrasse

Niederglatterstrasse

Schützenhausstrasse

Oberglatterstrasse

Kasernenstrasse

Ebniste
ig

Bitziberg

B
uchenrainZürichstrasse

Zwisc
henwegen

Ebnisteig

Bi
tzi

ta
lw

eg

Ebnistrasse
Häslerstrasse

Föhrenweg

Eichw
aldstrasse

H
ag

en
bu

ec
he

ns
tra

ss
e

SchwiggistrasseA51

Kasernenstrasse Niederglatterstrasse

Blumenau
Blumenau

Bu
ch

en
ra

in

Niederglatterstrasse

Buchensteig

H
interester

Hi
nt

er
eb

ni
we

g

Ebnistrasse

Rütistrasse

Hä
sle

rs
tra

ss
e

Winterhaldenstrasse

Sonnenrain

Metallarbeiterstrasse

Grenzweg

A
51

Kasernenstrasse

Breitenweg

Zü
ric

hs
tra

ss
e

Dorfs
tra

sseB
rä

m
en

st
al

ls
tra

ss
e

Poststeig

Schulhausstrasse

Buchenrainweg

Buc
he

nra
in

Schulweg Dorfstrasse

Ebnistrasse

Buchenrainweg

Halden

Rütistrasse

Sonnhaldenstrasse

M
etallarbeiterstrasse

Es
ch

en
w

eg

Grenzst
rasse

W
eieracherstrasse

Bramenstrasse Länggenstrasse

Bramenstrasse

G
rabenstrasse

Länggenstrasse

Zürichstrasse

Bächliw
is

Bachweg
Bachweg

H
interroos

Eschenmosenstrasse

Bachstrasse

Bachstrasse

Schulweg

R
ennw

eg

Dorfstrasse

Bachtobel

Haldensteig

Chürzi

S
te

in
gä

ss
li

Sonnhaldenstrasse

Reservoirstrasse
Reservoirstrasse

Bachtobel

S
onnenrain

H
of

st
et

te
nw

eg

Hofstettenweg

Hofstettenweg

Weieracherstrasse

Grenzstrasse

Grenzstrasse

Erlenw
eg

R
ie

tb
ac

hw
eg

R
ietbachw

eg

Cholgruebweg Bächliw
is

Cholgruebweg

Zürichstrasse

Tr
is

le
nw

eg

Püntenstrasse
Püntenweg

Lachenstrasse

Püntenstrasse

Trislenstrasse

Lachenste
ig

Gätterli

Steigweg

Freihans

Betrüelistrasse

G
eissbergstrasse

G
ätterli

Eschenmosenstrasse

Grossenstein

Stöc
kw

eg

Bach
tobel

Leigruebweg

Hofstettenweg

Stöckweg

Bachtobel

Er
le

nw
eg

Lippenweg

Lippen

Brünnelistrasse

Bruedersteig

Bruedersteig

R
indli

Geissbergstrasse

BruedersteigRunistrasse

Lachenstrasse

Betrüelistrasse

B
ruederstrasse

Berghus

Bergstrasse

Esch
enmosenstr

asse

Bachtobel

Baaholzweg

G
eissbergstrasse

R
indli

Ziegelrainweg

Bruederstrasse

Bruederstrasse

Boli
str

as
se

Bruederstrasse

Es
ch

en
mos

en
str

as
se

Rüebisbergstrasse

Hinterer Rüebisberg

Chrüzweg

C
hlingenhofw

eg

Tolenacherweg

C
hlingenhofw

eg

Bi
tz

ib
er

g

Länggenstrasse

14

12
3

40

40

1

32

14
16

7

20
18

16

14

12

10
8

6

4

2

2

2

4

6

10

14

8

12

16

18

9

9a

32

34

5

9

11

13

3

1

14

2

6

10

1

7

5

22

40b
40a

38b
38a

25

18

9

1

16a

7

9

47

16

30

1

23

26

28

34

36

40

4

6

2

1

57

4

43

3

11

10

8

41

100

94
98

9

8
10

14

12

2
6

45

29

27
25

23

20

19

26

2496

25

27

29
31

33

20

22

1

35
37

42

38

34

30 24

21

27

38

29

3

7

11
13a

6

17
19

15

1
3

5
21

12

14

9

38

40

44

42

46

2
4

63

65

13b

1

3

2

30

33

35

37

4

8
10

9 11 15

8
6

10
12

5

4

39
40

12
16

14

18

16

15

14

13

12

11

7

4
6

8

10
12

3

5

17

10

8

6

5

4

1

3

28

31

3

5

2

1

2

3

5

7

15

13

1
35

8

12

29

21
23

27

2
4

25

108a

19

17

19

11

13

15

21

9

11
15

10

12

8

22

6

3

94

2

16

19

17

14

18

6

4

2

1

14

18

20

8

6

4

21
23

22

20

26

24

30

16

18

17

19

13

15

3228

25
27

36
34

54

51

59

53

61

57

551

2a

4

6

8

3

5

3

2a

4
6

8a

11

1

5

23

21
19

17
15

13

11

3

8b

23

21

35c

35b

35a

31

33

30

1

2

39

45

41

6

47

43

36

14

46

2

6

5

26

8

44

37

23

10 12

2

24

9

1

2 4

6

29

14

12

11

10b
10a

8

5

9
7

5

17

19

15

14

13

12

10

9

8

6

4

5

3

5

6

10

12a

16

42

3

2

18

17

16

15

44

50

2

8

39

6

4

8
10

12

2a

47

2b

3

1

5

7

49

14

11 9

8

6

2

4

1

14

10

8

10

9

11

11

9

5

4

12

7

2

4

25

16b

19

17

15

11

9

14
10

12

86

21

13

3

1a

8

11

7

9

10

12

1

7

5

4

2827

26

25

24
23

21

22

20

18

14
13

11

9

7

5

2
1

12

14

15

1613

6

36

3

6

4

1

37

31
29

25
27

35
33

a

40

15

3

14

18

16

6

8

2

4

24

22

16

18

5
13

15
11

9
25

23
21

19
17

7

7

3

1

27

2
6

14
16

8

28

20

26

4

18
22

24

2
5

12
10

11

6

35

36

32

37

34
38

14

3

12

5

10

1
6

16

8

30

4

3

4

4

17a

17

10

35

5

3

28

20

22 2
6 4

1

45

8

8

10

24

2

21

2

20

17
13

9

11
15

19 23
21

6a
6b

12b 12a

10
b 10

a

8b
8a

22

24

60
56

52

58
54

6

5

10

10a

46
a

16 3

1

22

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

26 28 30 32 34

18 20 22 24

27

6

9a

9b

9c

14 1012 8

16
18

5
3

1

2

27

32

9

9a

11

5
3

1

24

34

3

33

14

36

7

9

7a

7b

7c

7d

3

4

2b

26

42

14

8
6 4

2a
2e2c2d

11

19

2

31

9

1a

1

1a

1b

1a

42a

13a

3a

1a

7

4a

1a

2a

8

11

10a

16b

6a

6b

6c

16

10a

10b
10c

29

28a
5a

5b

9a

6 12b

5a

22a

22b

22c

22d

22e

20a

7

14a

10a

16a

1b
1a

3a

5a
2a

6a

6b

6c

4a

1a

10
a

22
a

25a

29
a

31
a

33
b

33
c

33
d

1a

11a

4a6a

8a

27a

9a

5a
5b

3a

3a

3c

3b

7a

13a

17a

29
c

29d

29b

29
a1a

1b

38a

34a

30a

26a
26b

18a

14a

53a

57a

17a

6a6b6c6d6e6f
6g

9a

33a

98a

100a

27a

16a

3a

3b

5

12a

21a

11a

5a

1a

17a

2a

9a13a

9a

17a

19a
1a

9a
11a

54a

54b

35a

35b

19a

37a

29a

42a

54a

34a
30a

20a

22a
24a

25a

6a

4a

14a

14b

11a

10a

8a

6a

4a

2a

4a

6a
9b

16a

38a

2

26a

32a

4a
2a

6a

1a1b

2a

11a

11b

15a

24a

20a

16a

6a4a 4b

10a

14a

16
a

18
a

20
a

22
a

24
a

18
a

1a

5

42a

5a

8a

21a

23a

8a

12a

1a

2a

16a

43a

9b

9a

6a

46b

46
c

7f

7e

8c

13a

11a

1a

6a

2a

31a

35a

39a

43a

47a

51a

9a

24a

22a

4a

2

2a

2b

1a

16a

16c

16d

16e

16

16a

8c

15a
13a

11
a

9a

7a
1a

2162

489

56
7

593

59
5

552

596

2162

489

56
7

593

59
5

552

596

2278

22
77

2165

2086

1599

2165
2168

2167

2169

2170

1601
1600

2081

2080

2082

23
54

1438

2088

2187

2087

2089

2188

21922191

839

2164

1085

21
66

2169

1574 1575

2343

2676

2083

2044

2677

2050

2546

2544

2547

2548

2084

2356

2183

2551

1518

2701

1516

2184

448

1179

1436

1004

1437

1174

1489

2339

1176

1511

1389

2720

2189

2702

1491

2100

1435

2340

1517

2524

1237

2703

2719

21
15

2111

1451

2112

1450

2114

2113

2116

2176

1572

21
63

2601

2692

2675

2131

2200

2711

2199

2709

2528

2048

2545

2549

2054

2049

2180

2180

1819

1818

1817

1814

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1802

1803

18161815

1813

1811

2550

1828

2203

1322

832
1323

2384

2523

2699

1267

999
2700

2397 831

802
1979

2668

2670

261926202621

26252624

26172618

26232622

790

2543

2535

2583

2582

1822

1821

1820

1812

1827

1830

1831

2542

1980

1823

1824

1825

1826

1829

1993

761

2107

998

1244

99
6

2102

995

21
03

2108

2365

2106

2104

2101

728

2109

1547

21
17

2110

1930

481

49348
7

1931

480

2367

479

488

482

1571

2649

2708

1452

2131

2344

2710

1999

1844 1885

2252

1458

2686

2579

2439

2453

2047

2454

2507

2664

2509

2578

2597

2598

2568

2569

2570

2571

2572

2577

2576

2575

2574

760

2390

13
18

1850
2297

2427

2393

2391

2396

2392

2283

1367

1375

1978

1067

794

1977

2389

23
98

2527

2639
2640

2641

2573

1783

1299

2101

2559

25602561
2562

2563
2564

1748

2034

1440
1969

2035

267

1976

2096

2094

1500

2097

1472

1975

1626

734

2430

828

2431

1973

825

1478

1837

1475

1970

1474

1682

1995

1838

2429

699

2732

2210

1207

824
678

723

2020

679

2253

1501

1473

1994
1476

1477

2026

2558
2554

2556

2557

2555

2614

1974

2027

2608

2634

2630

2515

2514

2483

2741

1780

1683

1781

1779

1619

2366

16
21

1623

1782

2488

19632484
2486

1378 25132742

2596
2606

2610
2485

2628

2638

2637

2627

2629

2636

2632

2633

2635

2631

2607
2605

19551954

2501
1624

494

933

2369

2370

1900 1953

2609

2611

502

2176

21612160

2162

1589
1590

1988

2347

1778

1987

1421

1932

2098

1630

2352

2351

2465

1997

1996

2464

1453

1853

1933

1798

2599

2353

1634

1960

1796

1161

2321

2600

2491

2567

1135

1148

2262

2268

1163

1164

1165
1232

1231

2015

1313

1170

1166

1169 1167

2264

1530

1531

1532

2016 1314

1637

2388

1309

1136

2261

2263

1187

2265

2235

2489

2375

1168

2266

1307

886

25
032498

2467

2477

284

292

1880

2446

2272

2731

877

894

18
79

259

258

2067

1520

653286
2222

2221

280

281

282

283

1296

278

1923

2270

2010

1881

2066

1876

2447

2195
2290

2065

1521

291

2481

2475

2242

2289

2304
2308

2309

250

251

2494

2495

245

2480

2479

2476

2502

2504

2683

2466

1117

2499

550

1877

2644

2411

2553
2077

2318

2541

2078

1945

2025

2407

1608

1610 1689
1688

2062

1895

1089

979

1892

2382

2069

2373

2072

2073

2217 2218

2317

2063

2071

1887

77
0

2377 2378 2379

2380

23
74

860

1691

869

868

1946

18
89

1341

1893
1891

977

1867

2482

2408

1690

939

2540

2552

2739

2643

2615

2031

2410

779

1951
1950

2372

1949

500

1952
1956

2371

2032

2472

501

2157
1864

778

2284

2471

1907

2159

2147

2148

2149

2349

2350

1293

1292

2348

2405

1496

1959

2037

2267

2406

421

1432

1526

1347

2319
1144

1186

1182

1304

2036 1133

1134

1184

2401

204

1302

22
46

1132

2409

2038

856

2653

2651

2652
2288

2539

2538

2526

2243

2336

2327

2376

1916

2060

1558

2247
1119

2315

2248

1912

2300

2299

2332

2333

2334

2338
2335

2236

2244

2294

2245

1234

2306

2307

2302

2303

15571917

2364

1125

1556

1909

2286

1024

1023

1028

1654

1603

1549

2287
1905

1911
2433

1725

2473

2474

2478

2293

1111

1063

2316

1056

2301

2305

2238

2337

2331233023292328

1022

2361

2590

2312

28

2588

2591

2589

2521

2520

1554

1550 1551

1213

1039

2733

13621278

1606

1604

2460

1271

2358

1358

2250
2462

2678

1553
986

1210

23861211

2385
1214

2362

1276

1279

1361

2198

1605

1727

1363

1726

1773
30

31

291772

33

2459

2257

2734

951

1281

1715

943

632

2280

1771

2642

2603

2602

1288

1273

1865

2311

1744

2153

1360

1862

1860

1868

1863
1871

1870

1859

1242

2156
2030

1359

1858

2154

1745
2155

2152 2151

2150

2123 2175

2176

2141

2145

2144

2146

837

1528

2320

1527

1143

1758

1759

1757

1836
1835

1941

1940
1939

1760 1733

1761

1667

1872

1673

1128

1524

1216

1217

1219
1220

1753

1938 1937

1679

1873

1732

1751

1752

1677

1762

1750

1678

1755

1731

1784

1218

1843

1800

1801

1765

2324

2325

1734

1842

1936

2650

2531

2426

2593

1723

2533

2434

2445

1984

1935

1735

1730

649

1983

1934

2423

2435

1020

1075

1021

2718

1650

1651

1662

2717

1074

1729

1768

1406

1407

1510

1509

1665

1114

2696

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2415

2444

1724

2023

1696

2422

1384 109

14

2412

15

1728

1098

1856

110 853

1855
2449

2566

2565

1648

2532

2592

1695

1072

2584

2585

150

27

26

25

24

528

530

631

2357

2468
2469

854

2470

531

536

532

535

53
3

962

2122

2174

2133

2134
2140

21
77

21
36

2137

2142

2143

1668 1676

522

1383

5

111

112

113

114

115
10

11

12

13

4

3

1

521

2

2529

52
3

526

52
0

51
9

524

51
5

509

2530

525

680

51
2

2121

2120

563

984

985

562

561

574

2694

21
25

565

240357
2

2128

2130

569

2129

2404

489

56
7

593

59
5

552

596

1411

1412

505

506

51
0

507

513

2119

514

556

557

903

559

2127

2126

1982

901

902

900

503

554

555

553

2461

2581

2659

2660

2661 2663

2662

2704 2669

26
71

2667

2673

2679

2723

2730

2684

2693

2695

2697

2698

2713

2714

2715

2725 2726

2727
2728

2729

2740

2654

W2/25

I1

I2

G

WG2/45

WG2/45

WG2/45

W2/40

W2/40

W2/40

W2/35

W2/35

W2/30

W2/30

W2/30

W2/30

OeB

OeB OeBW2/25

E D

F

W2/25

E C

F

F
QE

GP 2

1

GP 1

GP 3

GP 4

2

3

4

5

II

III
II

K

0 500 m100 200 300 400
N

Von der Baudirektion genehmigt

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 15. September 2016 

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident:

Franz Bieger

Der Gemeindeschreiber:

Hans Lüssi
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Franz Bieger 

Von der Baudirektion genehmigt - 1. Feb. 2017 

Für die Baudirektion BDV Nr. 47C2-5-A‘ 

Amt für Raumcntwicklung 
Gemeinde Bachenbülach 

Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 
Zonenplan 

Festgesetzte Änderungen am Zonenplan 
vom 15. September 2016 

Mst. 1:5'000 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 15. September 2016 

Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: 	 Der Gemeindeschreiber: 

Hans Lüssi 
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Von der Baudirektion genehmigt

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 15. September 2016 

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident:

Franz Bieger

Der Gemeindeschreiber:

Hans Lüssi

Für die Baudirektion BDV Nr.     /  

Landwirtschaftszone

Wald

ES: Empfindlichkeitsstufe nach Artikel 43 der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986

Informationsinhalte

ES: * Empfindlichkeitsstufe gemäss Festlegung im Zonenplan

Gewässer

Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II)
Zonenplan

Koordinatenpunkte Zonengrenze

GP Nr.

1 683165.125 261706.229
2 683371.659 261995.408
3 683295.934 261554.252

4 683492.865 262102.788
5 683464.351 262355.395

Sonderbauvorschriften

Besondere Lärmschutzbestimmungen (Art. 54c BZO)
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 Die Gemeinde Bachenbülach erlässt, gestützt auf das kantonale 
Planungs- und Baugesetz vom 7.9.1975 / 1.9.1991 und unter Vor-
behalt vorgehenden eidgenössischen und kantonalen Rechts, für 
ihr Gemeindegebiet die nachstehende Bau- und Zonenordnung. 

 

 Bau- und Zonenordnung  

 Erlass  

 Artikel 1  

Zoneneinteilung Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt, soweit es 
nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder 
Wald ist: 

 

  Kernzone K  

  Quartiererhaltungszone QE  

  Wohnzone, 2 Geschosse W2/25  

  Wohnzone, 2 Geschosse W2/30  

  Wohnzone, 2 Geschosse W2/35  

  Wohnzone, 2 Geschosse W2/40  

  Wohnzone mit 
 Gewerbeerleichterung, 2 Geschosse 

WG2/45 
40 

 

  Industriezonen I  

  Gewerbezone G  

  Zone für öffentliche Bauten OeB  

  Erholungszone E  

  Freihaltezone F  

 Artikel 2  

Massgebende 
Grundlagen 

1 Für die Abgrenzung der kommunalen Nutzungszonen und für 
Anordnungen innerhalb derselben sind der Zonenplan Mst. 1:5‘000 
und der Kernzonenplan Mst. 1:2‘500 sowie der Datensatz der amt-
lichen Vermessung massgebend. 

 

 2 Die Wald- und Gewässerabstandslinien sind im Ergänzungsplan 
Mst. 1:2‘500 und oder 1:1‘000 dargestellt. 

 

 2a Die Abgrenzung der Zonen sowie der Verlauf von Waldgrenzen, 
Abstandslinien sowie Grundwasserschutzzonen sind in der amtli-
chen Vermessung festgelegt. 

 

 3 Für die Kernzone gilt auch der Kernzonenplan Mst. 1:2‘500.  
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 4 Die Der Ergänzungsplan pläne und der Kernzonenplan gelten 
vor dem Zonenplan Mst. 1:5‘000. 

 

 5 Alle obgenannten Pläne sind Bestandteil der Bau- und Zonen-
ordnung und können in der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. 

 

 6 Der reproduzierte Zonenplan besitzt keine Rechtsverbindlichkeit.  

 Artikel 3 Empfindlichkeits-
stufen 

 Für die Bauzonen gelten gestützt auf die Art. 43/1 und 44 der 
Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) folgende 
Empfindlichkeitsstufen (ES): 

Zuordnung für 
Bauzonen 

  Zone ES  

  Kernzone III  

  Quartiererhaltungszone II  

  Wohnzonen, 2 Geschosse II  

  Wohnzone mit  
 Gewerbeerleichterung, 2 Geschosse 

 
III 

 

  Industriezonen III  

  Gewerbezone III  

  Zone für öffentliche Bauten *  

  Erholungszone III  

 * ES-Zuteilung gemäss Festlegung im Zonenplan   

 Artikel 4 Empfindlichkeits-
stufe in Freihalte- 
und Erholungszo-
ne 

 1 In der Freihaltezone sind Bauten mit lärmempfindlichen Räumen 
nach LSV Art. 2 Abs. 6 nicht gestattet. 

Freihaltezone 

 2 Speziell ruhebedürftige Funktionen sind in keiner Freihaltezone 
vorgesehen.  

 

 3 Es wird keine Empfindlichkeitsstufe zugeordnet.  

 4 In der Erholungszone gilt die Empfindlichkeitsstufe III. Erholungszone 

 Artikel 5  

 Für die weiteren Zonen ausserhalb der Bauzonen gelten die an-
wendbaren eidgenössischen und kantonalen Vorschriften, insbe-
sondere Art. 43 LSV. 

Weitere Zonen 
ausserhalb der 
Bauzonen 
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 Artikel 6  

Lärmvorbelastung Mit Lärm vorbelastete Teile von Nutzungszonen im Sinne von Art. 
43/2 LSV sind nicht vorhanden. 

 

 Kernzone K  

 Artikel 7  

Zweck und Nut-
zungen 

1 Die Kernzone bezweckt die Erhaltung und Erneuerung des 
Ortskerns in seiner räumlichen und baulichen Struktur. 

 

 2 Zulässig sind Wohnungen sowie , mässig störende Landwirt-
schafts-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit höchstens 
mässig störenden Auswirkungen. sowie landwirtschaftliche Betrie-
be. 

 

 Artikel 7a  

Einordnung und 
Gestaltung 

1 Bei allen baulichen Vorkehrungen und Nutzungsänderungen an 
bestehenden Gebäuden, bei Neubauten und am Umschwung ist 
auf eine gute Gesamtwirkung, Einordnung und Gestaltung zu ach-
ten. 

 

 2 Die Bauten haben sich bezüglich Grösse, Stellung, kubischer 
Gliederung, Fassaden, Material und Farbe gut in die ortstypische 
Bauweise sowie Umgebungsgestaltung einzuordnen. 

 

 Artikel 7b  

Zulässige Abwei-
chungen 

1 Bei Bauprojekten mit besonders guter Einordnung und Gestal-
tung können Abweichungen von der ortstypischen Bauweise in der 
Kernzone sowie von den materiellen Gestaltungsvorschriften ins-
besondere über die Dachform und Dacheindeckung zugelassen 
werden.  

 

 2 Für Bauprojekte gemäss Abs. 1 hat der Gemeinderat ein exter-
nes Fachgutachten einzuholen, welches die besonders gute Ein-
ordnung und Gestaltung des Vorhabens bestätigt. 

 

 3 Die direkt aus der ortsbaulichen Beurteilung eines Bauvorha-
bens entstehenden Kosten werden bei der Festlegung der Gebüh-
renhöhe angemessen berücksichtigt. 

 

 4 Bei geschützten oder inventarisierten Gebäuden geht die Um-
setzung der Schutzanliegen vor. 
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 Artikel 8  

 1 In der Kernzone sind zusätzlich bewilligungspflichtig: 
- der Abbruch von Gebäuden und Gebäudeteilen 
- Veränderungen von Fassaden- und Dachmaterialen oder deren 

Farbgebung 
- die Änderung von Fenstern, Türen und ähnlichen Fassadentei-

len 
- die Gestaltung und Nutzweise des Umschwungs mit Vorplät-

zen.  

Zusätzliche Bewil-
ligungspflicht 

 2 Der Abbruch von Gebäuden darf nur bewilligt werden, sofern ein 
rechtskräftig bewilligtes Projekt für eine Ersatzbaute vorliegt und 
deren Erstellung vor dem Abbruch gesichert ist, oder wenn durch 
die entstehende Lücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 

 

 Artikel 9  

 1 Die im Kernzonenplan rot bezeichneten Gebäude dürfen nur un-
ter Beibehaltung der bisherigen Erscheinung umgebaut oder er-
setzt werden. Massgebend sind Stellung, Lage, Grundriss, kubi-
sche Gliederung, wesentliches Erscheinungsbild Ausbildung der 
Fassaden, Dachform und Firstrichtung. 

Umbau und Er-
satzbauten 

 2 Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.  

 3 Der Kernzonenplan legt Gestaltungsbaufluchten fest (rot).  
Neubauten sind auf diese Fluchten zu stellen. 

Gestaltungsbau-
fluchten 

 4 Der Kernzonenplan legt Baufluchten fest (blau). Neubauten dür-
fen bis auf die entsprechenden Fluchten gestellt werden, wenn kei-
ne überwiegenden Interessen des Ortsbildschutzes, der Wohnhy-
giene oder der Verkehrssicherheit entgegenstehen. 

Baufluchten 

 5 Alle übrigen, nicht näher bezeichneten Gebäude und Gebäude-
teile dürfen an der bisherigen Lage und im bisherigen Ausmass er-
setzt oder umgebaut oder durch einen Neubau nach den Vorschrif-
ten für Neubauten (Art. 10 und 11) ersetzt werden. 

Übrige Gebäude 

 5a Alle oberirdischen Gebäude dürfen abweichend von den Bestim-
mungen gemäss § 265 Abs. 1 PBG näher an die Grenzen der 
Staatsstrassen gestellt werden. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mungen der Abs. 3 und 6. 

Abstand von 
Staatsstrassen 
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Abweichungen 6 Abweichungen von den Bestimmungen dieses Artikels sind zu-
lässig oder können bewilligt oder angeordnet werden: , wenn dies 
im Interesse des Ortsbildschutzes, der Wohnhygiene oder der Ver-
kehrssicherheit liegt. 
- zur gestalterischen Verbesserung 
- im Interesse des Ortsbildschutzes, der Wohnhygiene, der Ver-

kehrssicherheit 
- im Interesse des Gewässerraumes  
- oder sofern dies für die geänderte Nutzweise des Gebäudes 

erforderlich ist. 

 

 Artikel 10  

Neubauten (Re-
gelbauweise) 

1   
 

Grundmasse Vollgeschosse max. 2  

 Dachgeschosse max. 2  

 Anrechenbare Untergeschosse max. 1  

 Ausnützungsziffer max. % 50 %  

 Gebäudehöhe max. m 7.5 m  

 Gebäudelänge max. m 30.0 m  

 Kleiner Grundabstand min. m 4.0 m  

 Grosser Grundabstand min. m 5.0 m  

 1a Ein anrechenbares Untergeschoss ist nur gestattet, wenn für die 
Belichtung und Belüftung gemäss § 302 Abs. 2 PBG der zum Auf-
enthalt von Menschen bestimmten Räumen keine Veränderungen 
am gewachsenen Boden erforderlich werden. 

 

 2 Die im Kernzonenplan bezeichneten Gestaltungsbaufluchten 
gehen den Abstandsvorschriften vor. 

 

 Artikel 10a  

Mehrlängenzu-
schlag 

Der Mehrlängenzuschlag findet keine Anwendung.  

 Artikel 11  

Gestaltung, Ein-
ordnung 

Neu- und Umbauten haben sich bezüglich Grösse, Stellung, kubi-
scher Gestaltung, Fassaden, Material und Farben in die vorherr-
schende Bauweise der Kernzone sowie in die ortstypische Umge-
bungsgestaltung gut einzuordnen. 
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Gemeinsame 
Bestimmungen für 
Um-, Ersatz- und 
Neubauten 

 Artikel 12  

 Die Beschränkung der Gebäudelänge gilt für landwirtschaftlich ge-
nutzte Bauten nicht. 

Landwirtschaftlich 
genutzte Bauten 

 Artikel 13  

 Die Abstandsverschärfung für Gebäude mit brennbaren Aussen-
wänden nach § 14 BBV II findet keine Anwendung. 

Gebäude mit 
brennbaren Aus-
senwänden 

 Artikel 14  

 Die Gliederung, Materialwahl und die Farbgebung von Fassaden 
haben der herkömmlichen Bauweise zu entsprechen. 

Fassadengestal-
tung 

 Artikel 15  

 Putz mit Fantasiestrukturen, grelle und auffallende Farben, reflek-
tierende Materialien sowie Kunststoffverkleidungen sind nicht zu-
lässig. 

Material- und 
Farbwahl 

 Artikel 16  

 1 Fenster müssen gut proportioniert sein. In der Regel haben sie 
die Form eines stehenden Rechtecks aufzuweisen. 

Fensterform 

 2 Die Fenster sind mit Einfassungen, Sprossen und Klappläden zu 
versehen, sofern dies dem Gebäudecharakter entspricht. 

 

 3 Bei herkömmlichen und ortstypischen Bauten, insbesondere an 
exponierten Lagen, sind grossflächige Fensterausbrüche in Giebel-
fassaden nicht zulässig. 

 

 Artikel 17  

 1 Balkone und Lauben sind auf den Charakter der Baute abzu-
stimmen. Sie sind an den Eckpunkten abzustützen oder an der 
Dachkonstruktion aufzuhängen. 

Balkone und Lau-
ben 

 2 Frei auskragende Balkone und Lauben sind nicht gestattet.   

 Artikel 18  

 1 Die Hauptfirstrichtung muss parallel zur Hauptfassade verlaufen. Dachform, Dach-
eindeckung 

 2 Auf Hauptgebäuden sind nur Satteldächer mit beidseitig gleicher 
Neigung von 40° bis 45° zulässig. 
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 3 Aufschieblinge sind zulässig.  

 4 Die Dächer sind mit Ziegeln ortsüblicher Form und Farbe einzu-
decken. 

 

 5 Glasziegel sind in beschränkter Zahl gestattet.  

 6 Für landwirtschaftlich genutzte Oekonomiegebäude mit einer 
maximalen Höhe von 6 m und für besondere Gebäude sind ähnlich 
wie Ziegel wirkende Bedachungsmaterialien zulässig. 

 

 7 Das Dach ist allseitig vorspringend auszugestalten.  

 8 Für besondere Gebäude sind auch andere Dachformen und 
Dacheindeckungen gestattet. 

 

 Artikel 19   

Dachaufbauten, 
Dachflächenfens-
ter 

1 Dachaufbauten und Dachflächenfenster müssen zweckmässig 
angeordnet und auf ein für die Nutzung und Belichtung der Räume 
notwendiges Mass abgestimmt werden. Die Proportionen sind auf 
die Erscheinung des Gebäudes abzustimmen. 

  

 2 Dachaufbauten sind nur im ersten Dachgeschoss zulässig. Die 
Summe aller Frontflächen darf maximal 12% der Dachflächenan-
sicht der jeweiligen Dachfläche betragen. 

  

 3 Quergiebel und Kreuzfirste, welche nicht den Vorschriften über 
Dachaufbauten unterstehen, sind gestattet, wenn sie als eigen-
ständige Gebäudeteile in Erscheinung treten. Ihre Höchstbreite be-
trägt unter Einschluss allfälliger Dachaufbauten und Dacheinschnit-
te ! der Fassadenlänge. 

  

 4 Auf derselben Dachfläche sind nur gleiche Arten von Dachauf-
bauten gestattet. Materialien und Farben müssen sich harmonisch 
gut in die Dachlandschaft einordnen. 

  

 5 Dachflächenfenster sind nur für Nebenräume oder als zusätzli-
che Belichtung für Wohnräume gestattet. Die Summe der effektiven 
Lüftungs Lichtflächen darf insgesamt nicht mehr als 2.5% der 
Dachflächenansicht betragen. Dachflächenfenster sind in der 
Grösse von je max. 0.6 m2 Lüftungs Lichtfläche zulässig. 

  

 Artikel 20   

Dacheinschnitte Dacheinschnitte sind im 1. Dachgeschoss auf der strassenabge-
wandten Seite zulässig, sofern keine überwiegenden Interessen 
des Ortsbildschutzes entgegenstehen. Sie haben sich an die Best-
immungen über Dachaufbauten (Art. 19) zu halten ausschliesslich 
mit einer vollständigen Überdachung gestattet. Für die Überdach-
ungen gelten sinngemäss die Bestimmungen für Dachaufbauten 
(Art. 19 BZO). 
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 Artikel 21  

 1 Die Höhenlage der Gebäude sowie die Terraingestaltung dürfen 
keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem gewachsenen 
Boden bewirken (in der Regel max. 1.0 m). 

Umgebungsge-
staltung 

 2 Die traditionelle Umgebungsgestaltung (Vorgärten, Vorplätze, 
Grünflächen usw.) ist zu erhalten und bei Umbauten oder Neubau-
ten möglichst weitgehend zu übernehmen. Die Baubehörde kann 
die Umwandlung bestehender Gärten in Fahrzeugabstellplätze 
verbieten. 

 

 3 Fahrzeugabstellplätze, Garagen und deren Zufahrten sind sorg-
fältig in die Umgebung einzugliedern. Wo möglich sind bei Altbau-
ten Fahrzeugabstellplätze in das Gebäudevolumen zu integrieren. 
Zufahrten dürfen keine übermässigen Terraineinschnitte aufweisen. 

 

 Artikel 22  

 1 Werbeformen dürfen den Charakter die Wirkung der Bauten und 
Aussenräume nicht beeinträchtigen. 

Reklamen 

 2 Fremdreklamen sind nicht gestattet.  

 Artikel 23  

 In Gebäuden, die nicht der Landwirtschaft oder der Öffentlichkeit 
dienen, muss mindestens ! der anrechenbaren Geschossfläche zu 
Wohnzwecken genutzt werden. 

Nutzweise 

 Quartiererhaltungszone QE  

 Artikel 24  

 Die Quartiererhaltungszone bezweckt die Erhaltung und zeitge-
mässe Erneuerung der bestehenden Bebauungen. 

Zweck 

 Artikel 25  

 Die Quartiererhaltungszone ist für Wohnbauten bestimmt. Nichtstö-
rendes Gewerbe ist gestattet. 

Nutzweise 

 Artikel 26  

 1 Es sind nur Ersatzbauten, Umbauten und Ausbauten an der bis-
herigen Stelle und in den Ausmassen des bestehenden oberirdisch 
umbauten Raumes gemäss § 258 PBG gestattet. Das Ausmass 
wird durch die vorhandenen Gebäudegrundflächen sowie durch die 
bestehenden Gebäude- und Firsthöhen und / oder Gesamthöhen 
bestimmt. 

Bauliche Verän-
derung 
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 2 Neu-, Ersatz-, Um- und Ausbauten dürfen das Ausmass des be-
stehenden oberirdischen Gebäudevolumens (gemäss § 258 PBG) 
nur Zugunsten der Wohnqualität und energetischer Verbesserun-
gen überschreiten. Dabei sind Volumenerweiterungen bis zu ma-
ximal 5% des bestehenden oberirdischen Gebäudevolumens um-
bauten Raumes zulässig. Massgebend ist der am 27. Januar 1997 
vorhandene oberirdisch umbaute Raum. 

 

 Artikel 27  

Gestaltung, Ein-
ordnung 

Bauliche Veränderungen müssen die Einheitlichkeit der Bebauung 
und eine gute Gesamtwirkung einschliesslich der Umgebung ge-
währleisten. Zu beachten sind dabei insbesondere die bauliche 
Struktur und der architektonische Ausdruck (Stellung, Form, Pro-
portionen, Dimensionen, Dachgestaltung, Fassadengliederung 
usw.) bestehender und neuer Gebäude sowie die Gestaltung der 
Aussenräume. 

 

 Sonderbauvorschriften für die Quartiererhaltungszone  

 Artikel 27a  

Geltungsbereich Die im Zonenplan bezeichneten Bereiche der Quartiererhaltungs-
zone können alternativ zu den Bestimmungen der Bau- und Zo-
nenordnung nach den Sonderbauvorschriften gemäss Artikel 27a – 
27e überbaut werden. Soweit die Sonderbauvorschriften keine an-
ders lautenden Bestimmungen enthalten, gelten die Vorschriften 
der Quartiererhaltungszone. 

 

 Artikel 27b  

Zweck Die Sonderbauvorschriften ermöglichen eine Verdichtung nach in-
nen verbunden mit einer Steigerung der Wohn- sowie der städte-
baulichen Qualität im Zusammenhang mit der gesamten Quartier-
erhaltungszone. 
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 Artikel 27c  

 1 Die Sonderbauvorschriften können beansprucht werden, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Voraussetzungen 

 a) Bauten und Anlagen sowie deren Umschwung sind besonders 
gut zu gestalten sowie zweckmässig auszustatten und auszu-
rüsten. 

Qualitative 
Grundanforde-
rungen 

 b) Das Bebauungskonzept wird in einem Gestaltungsplan gemäss 
§§ 83 ff. PBG festgehalten. 

Gestaltungsplan-
pflicht 

 c) Der Gestaltungsplan im Sinne von lit. b darf den Rahmen der 
Bau- und Zonenordnung und dieser Sonderbauvorschriften nicht 
überschreiten. 

Rahmen für den 
Gestaltungsplan 

 2 Wo eine zweckmässige und ortsbaulich gute Unterteilung des 
Gebietes möglich ist, können mehrere Gestaltungspläne aufgestellt 
werden. Diese können zeitlich getrennt festgelegt werden. 

Unterteilung des 
Gebietes 

 Artikel 27d  

 1     

 Gebäude- und Gesamthöhe  max. m 19.5 Grundmasse 

 Baumassenziffer im Bereich öst-
lich der Strasse Bächliwis 

max. m3/m2 4.0  

 Baumassenziffer im Bereich 
westlich der Strasse Bächliwis 

max. m3/m2 3.5  

 Gebäudelänge max. m unbeschränkt  

 Kleiner Grundabstand mind. m 5.0  

 Grosser Grundabstand mind. m 10.0  

 2 Die Anzahl Geschosse ist innerhalb der festgelegten Gebäude- 
bzw. Gesamthöhe frei. 

 

 Artikel 27e  

 Der Gestaltungsplan hat insbesondere folgende Sachverhalte zu 
regeln und zu sichern: 
- Einheitliches sowie zeitgemässes Überbauungs- und Gestal-

tungskonzept  
- Qualitätsvolle Freiflächen mit vielfältigen Zweckbestimmungen 
- Erhalt des Charakters der Quartiererhaltungszone 
- Besonders sorgfältig gestalteter Übergang zu den angrenzen-

den Bebauungen 
- Gewährleisten der Anforderungen des Gewässerschutzes  
- Einhalten der massgebenden Immissionsgrenzwerte (ES II). 

Gestaltungsplan-
inhalte 
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 Wohnzonen  

 Artikel 28  

Grundmasse Zone  W2/25 W2/30 W2/35 W2/40  

 Vollgeschosse max.  2 2 2 2  

 Dachgeschosse max. 1 1 2 2  

 Anrechenbare Un-
tergeschosse 

max. * 1 * 1 1 1  

 Gebäudehöhe max. m 5.6 6.5 7.5 7.5 7.5  

 Firsthöhe max. m 4.0 4.5 5.5 5.5  

 Gebäudelänge max. m 25.0 25.0 25.0 25.0  

 Ausnützungsziffer max. % 25 30 35 40  

 Grosser Grundab-
stand 

min. m 8.0 8.0 8.0 8.0  

 Kleiner Grundab-
stand 

min. m 4.0 4.0 4.0 4.0  

 * bei Ersatz eines anrechenbaren Dachgeschosses gemäss Art. 30 Abs. 2  

 Artikel 29  

Nutzweise W2/25 Es sind nur nicht störende Nutzungen gestattet.  

 Artikel 30  

Nutzweise W2/30, 
W2/35 und W2/40 

1 Es sind nur nicht störende Betriebe bis max. zur Hälfte der ge-
samten Bruttogeschossfläche des Gebäudes zulässig. 

 

Verzicht Dachge-
schoss in W2/25 
und W2/30 

2 In den Zonen W2/25 und W2/30 ist bei Verzicht auf ein anre-
chenbares Dachgeschoss das Untergeschoss anrechenbar. 
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 Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG2  

 Artikel 31  

 Zone  WG2/45 Grundmasse 

 Vollgeschosse max. 2  

 Dachgeschosse max. 2  

 Anrechenbares Untergeschoss max. 1  

 Untergeschoss für gewerbliche Nut-
zungen 

max. 1/2  

 Gebäudehöhe max. m 7.5  

 Gebäudelänge max. m 30.0  

 Ausnützungsziffer für Wohnen max. % 40 45  

 Ausnützungsbonus für dauernd ge-
werblich genutzte Gebäudeteile 

max. %  10 15  

 Freiflächenziffer min. % 20  

 Grosser Grundabstand min. m 8.0  

 Kleiner Grundabstand min. m 4.0  

 Artikel 32 
Erleichterung für 
Gewerbe 

 1 Für dauernd gewerblich genutzte Gebäudeteile mit einer maxi-
malen Gebäudehöhe von 4.5 m wird der Mehrlängenzuschlag nicht 
angerechnet. 

Grenzabstand für 
Gewerbebauten 

 2 In der WG2 dürfen Untergeschosse bis zur Hälfte eines durch-
schnittlichen Vollgeschosses für gewerbliche Zwecke genutzt wer-
den. Auch derart genutzte Untergeschosse dürfen nicht mehrheit-
lich über dem gewachsenen Boden liegen. 

Gewerbliche Nut-
zung im Unterge-
schoss 

 Artikel 33  

 1 Es sind höchstens mässig störende Betriebe gestattet. Nutzweise, Im-
missionen 

 2 Der Anteil der gewerblichen Nutzung darf nicht mehr als die 
Hälfte der gesamten Bruttogeschossfläche des Gebäudes sein. 
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 Industriezonen I1, I2 und Gewerbezone G  

 Artikel 34  

Grundmasse Zone  I1 I2 G  

 Baumassenziffer max. m3/m2 6.0 5.0 4.0  

 Gesamthöhe max. m 21.5 13.5 10.5  

 Grundabstand min. m 5.0 5.0 5.0  

 Freiflächenziffer min. % 5 5 5  

 Artikel 35  

Mehrlängenzu-
schlag 

Der Mehrlängenzuschlag findet keine Anwendung.  

 Artikel 36  

Nutzweise, Im-
missionen 

1 Es sind höchstens mässig störende Industrie- und Gewerbebe-
triebe sowie Handels- und Dienstleistungsbetriebe gestattet. 

 

 2 Folgende Nutzweisen sind ausgeschlossen: Verkehrsintensive 
Nutzungen wie Verkaufsflächen des Detailhandels, dem Publikum 
geöffnete Flächen von Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben 
sowie andere Flächen mit vergleichbarer Verkehrserzeugung mit 
einer Grösse von mehr als 500 m2. Zusammenfassungen von sol-
chen Flächen dürfen ebenfalls nicht grösser als 500 m2 sein. Flä-
chen im Freien werden gleich behandelt wie Flächen im Gebäu-
deinnern. 

 

 3 In der Gewerbezone G sind zudem Güterumschlagsplätze und 
Verteilzentren nicht gestattet. 

 

 Artikel 37  

Bepflanzung 1 Freiflächen sind mit Büschen und hochstämmigen Bäumen an-
sprechend zu bepflanzen. Für die Begrünung sind einheimische, 
standortgerechte Pflanzenarten zu verwenden. 

 

 2 Entlang der an die Landwirtschaftszone angrenzenden Grund-
stücksgrenze sind pro Grundstück zumindest zwei standortgerech-
te Bäume zu pflanzen. Untereinander haben die Bäume einen Ab-
stand von maximal 20 m aufzuweisen. Die Bäume sind zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. 

 

 Artikel 38  

Provisorische 
Gemeinschafts-
unterkünfte 

Provisorische Gemeinschaftsunterkünfte sind gestattet.  
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 Zone für öffentliche Bauten OeB  

 Artikel 39  

 Die Zone OeB ist für öffentliche Bauten und Anlagen bestimmt. Die 
maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt 10.5 m. Im übrigen Es 
gelten die Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes. 

Zone für öffentli-
che Bauten 

 Freihaltezone und Erholungszone  

 Artikel 40  

 Es gelten die Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes. Freihaltezone F 

 Artikel 41  

 1 In der Erholungszone C "Halden" sind ist die Anordnung von of-
fenen Sport- und Freizeitanlagen wie Tennisplätze, Fussballplätze, 
Turn- und Leichtathletikanlagen gestattet. Ausserdem ist die Erstel-
lung von mit diesen Nutzweisen in Zusammenhang stehenden Ge-
bäuden sowie diesem Zweck dienende, eingeschossige Bauten mit 
einer maximalen Gesamthöhe bis zu von 7 m zulässig. Die Anzahl 
Geschosse ist nicht beschränkt. 

Erholungszone C 
und D 

 1a Die Errichtung von Gebäuden, welche das in Abs. 1 festgelegte 
Mass übersteigen, bedingt die Vorlage eines Gestaltungsplanes. 

 

 Artikel 41a  

 2 1 In der Erholungszone D "Altes Schützenhaus" sind Bauten und 
Anlagen und Einzäunungen zulässig, die der Bewirtschaftung von 
Familiengärten dienen. 

Erholungszone D 

 2 Zulässig sind eingeschossige Gartenhäuser und Schöpfe im 
Sinne von § 18 BBV II mit den folgenden Grundmassen: 

 

 Überbaute Fläche für Gartenhäuser und 
Schöpfe unter Einschluss von überdeckten und 
seitlich mindestens zur Hälfte der Abwicklung 
offenen Gartensitzplätzen 

max. m2 17.0  

 Gesamthöhe max. m 2.7  

 3 Für das "Alte Schützenhaus" Vers. Nr. 106 sowie das Gebäude 
Vers. Nr. 685 gelten abweichend die nachstehenden besonderen 
Nutzungs- und Bauvorschriften: 
- Die beiden Gebäude dürfen als Freizeit- und Versammlungslo-

kalitäten genutzt werden. 
- Neu-, Um- und Ersatzbauten sind nur an der bisherigen Lage 

und der vorhandenen Stellung sowie maximal in den Abmes-
sungen der bestehenden Gebäude gestattet. 

Besondere Rege-
lungen für die 
Gebäude Vers. 
Nrn. 106 und 685 
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 Ergänzende Bauvorschriften  

 Artikel 42  

Grosser und klei-
ner Grenz Grund-
abstand 

1 In der Kernzone K (Neubauten), den Wohnzonen Zonen W2/25, 
W2/30, W2/35, W2/40 und der Wohnzone mit Gewerbeerleichte-
rung WG2/45 40 kommt kommen ein grosser und ein kleiner 
Grundabstand zur Anwendung. 

 

 2 Der grosse Grundabstand gilt vor der Hauptwohnseite. Der klei-
ne Grundabstand ist vor den übrigen Gebäudeseiten einzuhalten. 

 

 3 In Hanglagen mit einer mittleren Neigung von mindestens 15 % 
kann der grosse Grundabstand und damit der Gebäudeabstand re-
duziert werden, wenn eine technisch und gestalterisch einwandfreie 
Terrain- und Umgebungsgestaltung gewährleistet bleibt. Mindes-
tens muss jedoch der kleine Grundabstand eingehalten werden. 

 

 4 Gegenüber der Nichtbauzone haben Gebäude einen Abstand 
von mindestens 3.5 m einzuhalten. Vom Näherbaurecht im Sinne 
von § 270 PBG kann nicht Gebrauch gemacht werden. 

 

 Artikel 43  

Mehrlängenzu-
schlag 

1 In den Zonen K, W2/25, W2/30, W2/35, W2/40 und WG2/45 er-
höht sich der Grundabstand bei einer Fassadenlänge von mehr als 
16 20 m um einen Viertel Fünftel der Mehrlänge; höchstens jedoch 
um 6 4 m. 

 

 2 Die für die Berechnung des Mehrlängenzuschlages massgebli-
chen Gebäudelängen Fassadenlängen werden zusammengerech-
net, wenn der Gebäudeabstand weniger als 6 m beträgt. 

 

 Artikel 44  

Mehrlängenzu-
schlag für beson-
dere Gebäude 

Bei der Berechnung der Fassadenlänge, die das Mass von 16 m 
übersteigt, sind besondere Gebäude bis zu einer Gebäudegrund-
fläche von höchstens 40 m2 nicht zu berücksichtigen. Damit fallen 
sind sie auch bei der Festlegung des Mehrlängenzuschlages zu 
beachten ausser Betracht. 

 

 Artikel 45  

Abstände gegen-
über Strassen 
und Wegen 

1 Der Strassenabstand für von Gemeindestrassen (ohne Staats-
strassen) im Sinne von § 265 PBG beträgt: 
- gegenüber öffentlichen und privaten Strassen und Plätzen: 5 m 

für Hauptgebäude, 3.5 m für besondere Gebäude und unterirdi-
sche Gebäude 

- gegenüber öffentlichen Wegen: 3.5 m für Hauptgebäude, be-
sondere Gebäude und unterirdische Gebäude. 
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 2 Bei besonderen Verhältnissen, insbesondere bei unterirdischen 
Gebäuden, kann die Baubehörde in begründeten Fällen abwei-
chende Abstände verlangen bzw. gestatten. 

 

 Artikel 46  

 1 Die Freilegung von des Unter Geschossen ist bis zu 1.5 m unter 
das gewachsene Terrain zulässig. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Kellerzugänge, Hauseingänge, Einfahrten zu Einzel-, 
Doppel- oder Sammelgaragen und zu offenen Unterständen. Die 
Abgrabung von Einfahrten ist jedoch auf max. 7.0 m Breite be-
schränkt. 
Die Abgrabung darf im Durchschnitt aller Fassaden maximal 0.7 m 
betragen. 

Freilegung von 
Unter Geschos-
sen / Terrainver-
änderungen 

 2 In den Zonen W2/25 und W2/30 darf bei Verzicht auf ein anre-
chenbares Dachgeschoss das Untergeschoss freigelegt werden, 
sofern eine technisch und gestalterisch einwandfreie Terrain- und 
Umgebungsgestaltung gewährleistet bleibt. 

 

 3 Stützmauern dürfen bis max. 2.0 m in Erscheinung treten.  

 Artikel 47  

 Für besondere Gebäude mit einer maximalen Gebäudegrundfläche 
von 40 m2 gilt ein Grundabstand von 1.75 m, sofern der Gebäude-
abstand von 3.5 m gem. § 273 PBG eingehalten wird. 

Grenzabstand für 
besondere Ge-
bäude 

 Artikel 48  

 1 In der Wohnzone W2/25 sind nur Gebäude in offener Überbau-
ung gestattet. 

Bauweise 

 2 In den anderen Bauzonen ist Bei gleichzeitiger Erstellung der 
Hauptgebäude oder bei Anbau an ein bestehendes Hauptgebäude 
ist die geschlossene Überbauung bis zur Gesamtlänge der zonen-
gemässen Gebäudelänge gestattet. 

 

 3 Der Grenzbau für Hauptgebäude ist nur gestattet, sofern an ein 
bestehendes Gebäude angebaut oder gleichzeitig gebaut wird und 
die schriftliche Zustimmung des Nachbarn vorliegt. 

 

 Artikel 49  

 1 Es ist je ein Garagen- oder Abstellplatz zu erstellen:  
a) pro 80 m2 Brutto Nettogeschossfläche für Wohnzwecke; min-

destens aber pro Wohnung 
b) pro 50 m2 Brutto Nettogeschossfläche für gewerbliche Betrie-

be, ausser Lagerflächen 
c) pro 150 m2 Brutto Nettogeschossfläche für Produktion und 

gewerbliche Lagerflächen. 

Autoabstellplätze 
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 2 Pro Einfamilienhaus sind zwei Garagen- oder Abstellplätze zu 
erstellen. 

 

 3 Bei anderen Nutzungen und bei besonderen Verhältnissen wird 
die nötige Anzahl Abstellplätze entsprechend der Norm 
SN 640 281 der Vereinigung der Schweizerischen Strassenfach-
leute festgesetzt. 

 

 4 Bei Mehrfamilienhäusern ab 3 Wohnungen sind 10 15% der er-
forderlichen Abstellplätze zusätzlich für Besucher zu erstellen und 
zu bezeichnen. 

 

 5 Bei besonderen örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen sowie 
bei (u.a. Ortsbildschutz, verkehrstechnische Probleme, gesicherte 
Mehrfachnutzung) kann verlangt werden, dass die vorgeschriebene 
ermittelte Abstellplatzzahl reduziert oder erhöht wird. oder Ausser-
dem kann eine Maximalzahl festgelegt und / oder eine etappenwei-
se Realisierung bewilligt werden. Gründe für eine Reduktion sind 
insbesondere: Ortsbildschutz, verkehrstechnische Probleme, aus-
gewiesene Massnahmen zur Verminderung des Privatverkehrs. 

 

 6 Bruchteile von Pflichtabstellplätzen gem. Abs. 1 und 3 von 5/10 
und mehr sowie solche von Besucherabstellplätzen gem. Abs. 4 
von 1/10 und mehr sind aufzurunden. 

 

 7 In der Kernzone ist besondere Rücksicht auf die herkömmliche 
Umgebungsgestaltung zu nehmen. 

 

 8 Als Nettogeschossfläche gilt die ausbaubare Fläche wie für die 
Ausnützungsziffer. Genutzte Flächen in Dach- und Untergeschos-
sen sind jedoch mitzurechnen. 

 

 Artikel 50  

Kinderspielplätze 
Spiel- und Ruhe-
flächen 

1 Beim Bau von Mehrfamilienhäusern oder anderen Wohnformen 
ab 3 Wohnungen sind an besonnter Lage und vom Verkehr abge-
wandt Spiel- und Ruheflächen Kinderspielflächen abseits vom Ver-
kehr anzulegen anzuordnen. 

 

 2 Die Spiel- und Ruheflächen haben insgesamt mindestens 20% 
der zu Wohnzwecken anrechenbaren Brutto Nettogeschossfläche 
aufzuweisen. 

 

 3 Als Nettogeschossfläche gilt die ausbaubare Fläche wie für die 
Ausnützungsziffer. Genutzte Flächen in Dach- und Untergeschos-
sen sind jedoch mitzurechnen. 
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 Artikel 51  

 1 In Mehrfamilienhäusern oder anderen Wohnformen ab 3 Woh-
nungen sind an zweckmässiger Lage in der Nähe des Hausein-
ganges genügend grosse, leicht zugängliche Abstellräume und / 
oder -flächen für Kinderwagen, Fahrräder und Motorfahrräder be-
reitzustellen. 

Abstellflächen für 
Kinderwagen, 
Fahrräder und 
Motorfahrräder 

 2 Die erforderliche Zahl der Fahrrad- und Motorfahrradabstellplät-
ze bestimmt sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnis-
se aufgrund der folgenden Richtwerte: 
- für Wohnungen 1 Abstellplatz pro 40 m2 BGF 
- für Betriebe ein Abstellplatz pro 2 Autoabstellplätze 

 

 2 Es ist genügend Abstellplatz für Fahrräder und Motorfahrräder 
zur Verfügung zu stellen. Dabei sind die örtlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. Es gelten die normgemässen Richtwerte. 

 

 Artikel 52  

 Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind zugelassen. Sie sind 
so anzuordnen und zu gestalten, dass eine befriedigende, in der 
Kernzone eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. 

Nutzung der Son-
nenenergie 

 Artikel 53  

 Bei Neubauten und wesentlichen Umbauten sind ab drei Wohnun-
gen geeignete Flächen des Umschwungs für die Abfallbeseitigung 
(Container) zu schaffen und für die Kompostierung zu sichern. Da-
bei ist auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen. 

Abfall, Kompost 

 Artikel 54  

 In der Kernzone, der Quartiererhaltungszone, den Wohnzonen und 
der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung sind sexgewerbliche Sa-
lons oder vergleichbare Einrichtungen nicht gestattet. 

Sexgewerbe 

 Artikel 54a  

 Die Verkehrsbaulinien sind für das Mass der Gebäudehöhe nicht 
zu beachten. 

Gebäudehöhe 

 Artikel 54b  

 Flachdächer, soweit sie nicht als begehbare Terrasse benutzt oder 
für den Bau von Anlagen für die Nutzung von Sonnenergie bean-
sprucht werden, sind extensiv zu begrünen. 

Begrünung von 
Flachdächern 
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 Artikel 54c  

Besondere Lärm-
schutzbestim-
mungen 

In den im Zonenplan besonders gekennzeichneten Gebieten sind 
die Regelungen gemäss Art. 31a Abs. 1 lit. b und c LSV einzuhal-
ten. 

 

 Weitere Festlegungen  

 Artikel 55  

Arealüberbauun-
gen 

Die Arealüberbauungen sind nur in den Wohnzonen und in der 
zweigeschossigen Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG2 zu-
gelassen zulässig. In den übrigen Zonen sind Arealüberbauungen 
nicht zulässig. Für Arealüberbauungen gelten folgende Vorschrif-
ten: 

 

 1 Die Mindestarealfläche beträgt 4'000 m2.  

 2 Die Ausnützungsziffer darf um höchstens einen Zehntel erhöht 
werden. 

 

 3 Gegenüber Grundstücken und Gebäuden ausserhalb der Areal-
überbauung sind (vorbehältlich § 270 Abs. 3 PBG) die zonenge-
mässen Abstände einzuhalten. 

 

 4 Die zonengemässe Zahl der Vollgeschosse darf in den Wohn-
zonen nicht erhöht werden. Die Gebäudelänge bzw. die Gesamt-
länge bei Zusammenbau ist nicht beschränkt. 

 

 4a In den Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung sind maximal drei 
Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von maximal 10.5 m gestat-
tet. 

 

 4b Die Gebäudelänge bzw. die Gesamtlänge ist nicht beschränkt.  

 5 Für Arealüberbauungen Es ist ein Energiekonzept zu erstellen. 
Dabei ist auf eine sparsame und wenig umweltbelastende Wärme-
erzeugung zu achten. 

 

 6 Hinsichtlich des Wärmebedarfs ist mindestens der jeweils gülti-
ge Standard nach Minergie® oder ein gleichwertiger Standard ein-
zuhalten. 
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 Artikel 56  

 Für Terrassenhäuser in der Wohnzone W2/30 gelten folgende Vor-
schriften: 

Terrassenhäuser 

 Terrassenhäuser sind in den Wohnzonen W2/25 und W2/30 zuläs-
sig. Abweichend von den Vorschriften der Regelbauweise gelten 
für Terrassenhäuser folgende Regelungen: 

 

 1 Im Hinblick auf die gute Einordnung in die Landschaft haben sie 
eine besonders gute architektonische Gestaltung aufzuweisen.  
Es gelten die Anforderungen gemäss § 71 PBG. 

 

 1a Es sind nur Flachdächer gestattet.  

 2 Jedes Geschoss ist in der Tiefe abzustufen und seitlich zu staf-
feln. 

 

 3 Es sind max. 3 Geschossstufen mit Räumen, welche dem dau-
ernden Aufenthalt von Menschen dienen, sowie zusätzlich eine 
Geschossstufe i.S. eines nicht anrechenbaren Untergeschosses 
zulässig. für Wohngeschosse sowie ein sichtbares Untergeschoss 
für Garagen gestattet. 

 

 4 Die max. Gebäudelänge für Terrassenhäuser beträgt 30 m; die 
maximale Gebäudebreite 25 m. Gebäudelängen über 25 m sind 
nur in der Falllinie des Grundstückes gestattet. 

 

 4a Der Mehrlängenzuschlag findet keine Anwendung.  

 5 Das Gebäude, ausgenommen Kamine und kleinere technisch 
bedingte Aufbauten, sind innerhalb einer Linie von 7.5 m über dem 
gewachsenen Boden anzuordnen. 
Die zonengemässe Gebäude- und Gesamthöhe darf ab gewach-
senem Boden an keinem Punkt überschritten werden. 

 

 5a Einzelne Vorsprünge wie Brüstungen, Vordächer usw. dürfen 
die Profillinie um höchstens 2.0 m überschreiten. 

 

 6  Die talseitigen Brüstungen der einzelnen Terrassen sind ausrei-
chend zu bepflanzen. 

 

 7 Die Dächer der obersten Stufe dürfen keine fassadenbündige 
Brüstungen aufweisen. 

 

 8  Kamine, Cheminées und Lüftungsschächte sind so anzuordnen, 
dass keine gegenseitigen Belästigungen durch Rauch, Russ oder 
Abgase entstehen. 
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 Artikel 57  

Gestaltungspläne 1 Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete müssen Gestal-
tungspläne aufgestellt werden. 

 

 2 In der Zone G sowie in Teilen der Zonen I1 und WG2 hat der 
Gestaltungsplan innerhalb des bezeichneten Gebietes folgende In-
halte festzulegen: 
- Stärken ung des Einkaufsgebietes an der Grenzstrasse (zu-

sammen mit dem angrenzenden Einkaufsgebiet in Bülach) als 
Einkaufsstandort von regionaler Bedeutung 

- Abstimmen das des Potenzials an verkehrsintensiven Nutzflä-
chen auf die vorhandene und künftige Verkehrsinfrastruktur ab-
zustimmen 

- die Regeln ung der Verkehrsführung und Grundstückser-
schliessung, damit der private und öffentliche Verkehr auch bei 
einem Vollausbau des Gebietes funktionsfähig bleibt 

- Schaffen der Rahmenbedingungen für ein städtebaulich gut ge-
staltetes regionales Zentrumsgebiet schaffen, welches sich vom 
historischen Ortskern von Bachenbülach klar abgrenzt. 

 

 3 Der Gestaltungsplan Kernzone Oberdorf hat insbesondere fol-
gende Sachverhalte zu regeln und zu sichern: 
- Schaffen der Voraussetzungen für eine zeitgemässe und 

gleichermassen qualitätsvolle Fortschreibung der Bebauung in 
der Kernzone  

- Einheitliches Überbauungs- und Gestaltungskonzept  
- Qualitätsvolle Freiflächen mit vielfältigen Zweckbestimmungen 
- Besonders sorgfältig gestalteter Übergang zu den angrenzen-

den Bebauungen 
- Gewährleisten der Anforderungen des Gewässerschutzes  
- Einhalten der massgebenden Lärmgrenzwerte (ES III). 

 

 Schlussbestimmungen  

 Artikel 58  

Ausnahmebewilli-
gungen 

Ausnahmebewilligungen richten sich nach der kantonalen Gesetz-
gebung. 

 

 Artikel 59  

Inkrafttreten Die Bau- und Zonenordnung wird mit Rechtskraft der kantonalen 
Genehmigung verbindlich. Der Gemeinderat publiziert das Datum 
der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG.  
Von der Gemeindeversammlung beschlossen am 27. Januar 1997, 
am 17. Juni 2002, am 15. Dezember 2008, und am 17. März 2016 
und am (dd.mmm.yyyy). 

 



Kanton Zürich 
Gemeinde Bachenbülach 
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 Namens der Gemeindeversammlung  

 Der Präsident Der Schreiber 
F. Bieger H. Lüssi 

 

 Vom Regierungsrat am 30.7.1997 mit RRB Nr. 1641, von der Bau-
direktion am 27.2.1998 mit BDV Nr. 174/98, am 11.10.2002 mit 
ARV Nr. 1128/2002, und am 14.7.2009 mit ARV Nr. 95/2009, und 
am 28.6.2016 mit BDV Nr. 0616/16 und am (dd.mmm.yyyy) mit Nr. 
genehmigt. 

 

 



Gemeinde Bachenbülach 

Gattikon, 14. Juli 2016, angepasst am 5. Oktober 2016  
21'871 DCH-cs 

Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 

Bau- und Zonenordnung 
Festgesetzte Änderungen an der Bau- und Zonenordnung 

  Aufbau: 

Erste Spalte  Zweite Spalte  Dritte Spalte 

Rechtskräftige Bau- und Zonen-
ordnung vom 27.01.1997 mit 
Teilrevisionen vom 17.06.2002 
und 15.12.2008 sowie vom 
17.03.2016. 
Kursive und graue Bestimmun-
gen: Werden an anderer Stelle 
bereits genannt, stellen bei neu-
er Verwendung des gültigen Ar-
tikels einzig den Bezug zwischen 
gültiger Fassung und Entwurf 
her und dienen der Vergleich-
barkeit der gültigen und der neu-
en Bestimmungen.  

 Teilrevision der Bau- und Zonenord-
nung (Bearbeitungsstrang II);  
festgesetzt am 15. September 2016.  
Die geänderten Textteile sind mit 
roter Farbe hervorgehoben, wegfal-
lende Textteile sind durchgestrichen. 
 

 Anlass der Änderung /  
Erläuterung  

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 15. September 2016 
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Art.  Seite  Art.  Seite 

 Erlass 8   Erlass 8 

1 Zoneneinteilung 8  1 Zoneneinteilung 8 

2 Massgebende Grundlagen 10  2 Massgebende Grundlagen 10 

3 Empfindlichkeitsstufen / Zuordnung für 
Bauzonen 

11  3 Empfindlichkeitsstufen / Zuordnung für 
Bauzonen 

11 

4 Empfindlichkeitsstufe in Freihalte und Erho-
lungszone 

12  4 Empfindlichkeitsstufe in Freihalte und Erho-
lungszone 

12 

5 Weitere Zonen ausserhalb der Bauzonen 13  5 Weitere Zonen ausserhalb der Bauzonen 13 

6 Lärmvorbelastung 13  6 Lärmvorbelastung 13 

 Kernzone K 13   Kernzone K 13 

7 Zweck und Nutzungen 13  7 Zweck und Nutzungen 13 

    7a Einordnung und Gestaltung 14 

    7b Zulässige Abweichungen 15 

8 Zusätzliche Bewilligungspflicht 16  8 Zusätzliche Bewilligungspflicht 16 

9 Umbau und Ersatzbauten 17  9 Umbau und Ersatzbauten 17 
 Gestaltungsbaufluchten 17   Gestaltungsbaufluchten  17 
 Baufluchten 17   Baufluchten  17 
 Übrige Gebäude 18   Übrige Gebäude 18 
     Abstand von Staatsstrassen 18 
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Art.  Seite  Art.  Seite 
 Abweichungen 19   Abweichungen 19 

10 Neubauten (Regelbauweise) Grundmasse 20  10 Neubauten (Regelbauweise) / Grundmasse 20 

    10a Mehrlängenzuschlag 21 

11 Gestaltung, Einordnung 21  11 Gestaltung, Einordnung 21 

 Gemeinsame Bestimmungen für Um-, Ersatz- 
und Neubauten 

22   Gemeinsame Bestimmungen für Um-, Ersatz- 
und Neubauten 

22 

12 Landwirtschaftlich genutzte Bauten 22  12 Landwirtschaftlich genutzte Bauten 22 

13 Gebäude mit brennbaren Aussenwänden 22  13 Gebäude mit brennbaren Aussenwänden 22 

14 Fassadengestaltung 22  14 Fassadengestaltung 22 

15 Material- und Farbwahl 23  15 Material- und Farbwahl 23 

16 Fensterform 23  16 Fensterform 23 

17 Balkone und Lauben 24  17 Balkone und Lauben 24 

18 Dachform, Dacheindeckung 24  18 Dachform, Dacheindeckung 24 

19 Dachaufbauten, Dachflächenfenster 25  19 Dachaufbauten, Dachflächenfenster 25 

20 Dacheinschnitte 27  20 Dacheinschnitte 27 

21 Umgebungsgestaltung 27  21 Umgebungsgestaltung 27 

22 Reklamen 28  22 Reklamen 28 

23 Nutzweise 29  23 Nutzweise 29 
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Art.  Seite  Art.  Seite 

 Quartiererhaltungszone QE 29   Quartiererhaltungszone QE 29 

24 Zweck 29  24 Zweck 29 

25 Nutzweise 29  25 Nutzweise 29 

26 Bauliche Veränderung 30  26 Bauliche Veränderung 30 

27 Gestaltung, Einordnung 31  27 Gestaltung, Einordnung 31 

 Sonderbauvorschriften für die Quartie-
rerhaltungszone 

32   Sonderbauvorschriften für die Quartie-
rerhaltungszone 

32 

27a Geltungsbereich 32  27a Geltungsbereich 32 

27b Zweck 32  27b Zweck 32 

27c Voraussetzungen 33  27c Voraussetzungen 33 
 Qualitative Grundanforderungen 33   Qualitative Grundanforderungen 33 
 Gestaltungsplanpflicht 33   Gestaltungsplanpflicht 33 
 Rahmen für den Gestaltungsplan 33   Rahmen für den Gestaltungsplan 33 
 Unterteilung des Gebietes 33   Unterteilung des Gebietes 33 

27d Grundmasse 34  27d Grundmasse 34 

27e Gestaltungsplaninhalte 35  27e Gestaltungsplaninhalte 35 
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Art.  Seite  Art.  Seite 

 Wohnzonen 36   Wohnzonen 36 

28 Grundmasse 36  28 Grundmasse 36 

29 Nutzweise W2/25 37  29 Nutzweise W2/25 37 

30 Nutzweise W2/30, W2/35 und W2/40 37  30 Nutzweise W2/30, W2/35 und W2/40 37 
 Verzicht Dachgeschoss in W2/25 und W2/30 37   Verzicht Dachgeschoss in W2/25 und W2/30 37 

 Wohnzone mit Gewerbeerleichterung 
WG2 

38   Wohnzone mit Gewerbeerleichterung 
WG2 

38 

31 Grundmasse 38  31 Grundmasse 38 

32 Erleichterungen für Gewerbe 39  32 Erleichterungen für Gewerbe 39 
 Grenzabstand für Gewerbebauten 39   Grenzabstand für Gewerbebauten 39 
 Gewerbliche Nutzung im Untergeschoss 39   Gewerbliche Nutzung im Untergeschoss 39 

33 Nutzweise, Immissionen 40  33 Nutzweise, Immissionen 40 

 Industriezonen I1, I2 und Gewerbezo-
ne G 

41   Industriezonen I1, I2 und Gewerbezo-
ne G 

41 

34 Grundmasse 41  34 Grundmasse 41 

35 Mehrlängenzuschlag 41  35 Mehrlängenzuschlag 41 

36 Nutzweise, Immissionen 42  36 Nutzweise, Immissionen 42 

37 Bepflanzung 43  37 Bepflanzung 43 
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Art.  Seite  Art.  Seite 

38 Provisorische Gemeinschaftsunterkünfte 43  38 Provisorische Gemeinschaftsunterkünfte 43 

 Zone für öffentliche Bauten OeB 44   Zone für öffentliche Bauten OeB 44 

39 Zone für öffentliche Bauten 44  39 Zone für öffentliche Bauten 44 

 Freihaltezone und Erholungszone 44   Freihaltezone und Erholungszone 44 

40 Freihaltezone F 44  40 Freihaltezone F 44 

41 Erholungszone C und D 45  41 Erholungszone C und D 45 

    41a Erholungszone D 46 
     Besondere Regelungen für die Gebäude 

Vers. Nrn. 106 und 685 
47 

 Ergänzende Bauvorschriften 48   Ergänzende Bauvorschriften 48 

42 Grosser und kleiner Grenzabstand 48  42 Grosser und kleiner Grenz Grundabstand 48 

43 Mehrlängenzuschlag 49  43 Mehrlängenzuschlag 49 

44 Mehrlängenzuschlag für besondere Gebäude 50  44 Mehrlängenzuschlag für besondere Gebäude 50 

45 Abstände gegenüber Strassen und Wegen 50  45 Abstände gegenüber Strassen und Wegen 50 

46 Freilegung Untergeschoss 51  46 Freilegung von Unter Geschossen / Terrain-
veränderungen 

51 

47 Grenzabstand für besondere Gebäude 52  47 Grenzabstand für besondere Gebäude 52 

48 Bauweise 52  48 Bauweise 52 
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Art.  Seite  Art.  Seite 

49 Autoabstellplätze 54  49 Autoabstellplätze 54 

50 Kinderspielplätze 56  50 Kinderspielplätze Spiel- und Ruheflächen 56 

51 Abstellflächen für Kinderwagen, Fahrräder 
und Motorfahrräder 

57  51 Abstellflächen für Kinderwagen, Fahrräder 
und Motorfahrräder 

57 

52 Nutzung der Sonnenenergie 58  52 Nutzung der Sonnenenergie 58 

53 Abfall, Kompost 59  53 Abfall, Kompost 58 

54 Sexgewerbe 57  54 Sexgewerbe 59 

    54a Gebäudehöhe 59 

    54b Begrünung von Flachdächern 59 

    54c Besondere Lärmschutzbestimmungen  60 

 Weitere Festlegungen 60   Weitere Festlegungen 60 

55 Arealüberbauungen 60  55 Arealüberbauungen 60 

56 Terrassenhäuser 62  56 Terrassenhäuser 62 

57 Gestaltungspläne 64  57 Gestaltungspläne 64 

 Schlussbestimmungen 67   Schlussbestimmungen 67 
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59 Inkrafttreten 67  59 Inkrafttreten 67 
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 Die Gemeinde Bachenbülach er-
lässt, gestützt auf das kantonale 
Planungs- und Baugesetz vom 
7.9.1975 / 1.9.1991 und unter Vor-
behalt vorgehenden eidgenössi-
schen und kantonalen Rechts, für ihr 
Gemeindegebiet die nachstehende 
Bau- und Zonenordnung. 

  Die Gemeinde Bachenbülach er-
lässt, gestützt auf das kantonale 
Planungs- und Baugesetz vom 
7.9.1975 / 1.9.1991 und unter Vor-
behalt vorgehenden eidgenössi-
schen und kantonalen Rechts, für 
ihr Gemeindegebiet die nachste-
hende Bau- und Zonenordnung. 

  

 
Bau- und Zonenordnung  

 
Bau- und Zonenordnung   

 
Erlass  

 
Erlass  

 

 Artikel 1   Artikel 1   

Zonenein-
teilung 

Das Gemeindegebiet wird in folgen-
de Zonen eingeteilt, soweit es nicht 
kantonalen und regionalen Nut-
zungszonen zugewiesen oder Wald 
ist: 

 Zonenein-
teilung 

Das Gemeindegebiet wird in folgen-
de Zonen eingeteilt, soweit es nicht 
kantonalen und regionalen Nut-
zungszonen zugewiesen oder Wald 
ist: 

  

  Kernzone K    Kernzone K   

  Quartiererhaltungs-
zone 

QE    Quartiererhaltungs-
zone 

QE   

  Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/25    Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/25   
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  Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/30    Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/30   

  Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/35    Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/35   

  Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/40    Wohnzone, 2 Ge-
schosse 

W2/40   

  Wohnzone mit Ge-
werbeerleichterung, 
2 Geschosse 

WG2/40    Wohnzone mit Ge-
werbeerleichterung, 
2 Geschosse 

WG2/45 
40 

 In der WG wird eine Verdichtung 
ermöglicht und die Ausnützungszif-
fer erhöht. 

  Industriezonen I    Industriezonen I   

  Gewerbezone G    Gewerbezone G   

  Zone für öffentliche 
Bauten 

OeB    Zone für öffentliche 
Bauten 

OeB   

  Erholungszone E    Erholungszone E   

  Freihaltezone F    Freihaltezone F   
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 Artikel 2   Artikel 2   

Massge-
bende 
Grundla-
gen 

1 Für die Abgrenzung der kommu-
nalen Nutzungszonen und für An-
ordnungen innerhalb derselben sind 
der Zonenplan Mst. 1:5‘000 und der 
Kernzonenplan Mst. 1:2‘500 sowie 
der Datensatz der Amtlichen 
Vermessung massgebend. 

 Massge-
bende 
Grundla-
gen 

1 Für die Abgrenzung der kommu-
nalen Nutzungszonen und für An-
ordnungen innerhalb derselben sind 
der Zonenplan Mst. 1:5‘000 und der 
Kernzonenplan Mst. 1:2‘500 sowie 
der Datensatz der amtlichen 
Vermessung massgebend. 

 Redaktionelle Anpassung 

 2 Die Wald- und Gewässerab-
standslinien sind im Ergänzungsplan 
Mst. 1:2‘500 und 1:1‘000 dargestellt. 

  2 Die Wald- und Gewässerab-
standslinien sind im Ergänzungsplan 
Mst. 1:2‘500 und oder 1:1‘000 dar-
gestellt. 

 Der Waldabstandslinien- und Ge-
wässerabstandslinienplan im Mst. 
1:2'500 wurde am 24. Oktober 1984 
und 1. Juni 1987 festgesetzt. Am 
1. Dezember 1998 wurde die Wald-
abstandslinie im Bereich Loobach 
aufgehoben und eine Gewässerab-
standslinie festgesetzt (Plan im Mst. 
1:1'000). 

    2a Die Abgrenzung der Zonen sowie 
der Verlauf von Waldgrenzen, Ab-
standslinien sowie Grundwasser-
schutzzonen sind in der amtlichen 
Vermessung festgelegt. 

  

 3 Für die Kernzone gilt auch der 
Kernzonenplan Mst. 1:2‘500. 

  3 Für die Kernzone gilt auch der 
Kernzonenplan Mst. 1:2‘500. 
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 4 Die Ergänzungspläne und der 
Kernzonenplan gelten vor dem Zo-
nenplan Mst. 1:5‘000. 

  4 Die Der Ergänzungsplan pläne 
und der Kernzonenplan gelten vor 
dem Zonenplan Mst. 1:5‘000. 

 Redaktionelle Anpassung 

 5 Alle obgenannten Pläne sind Be-
standteil der Bau- und Zonenord-
nung und können in der Gemeinde-
verwaltung eingesehen werden. 

  5 Alle obgenannten Pläne sind Be-
standteil der Bau- und Zonenord-
nung und können in der Gemeinde-
verwaltung eingesehen werden. 

  

 6 Der reproduzierte Zonenplan be-
sitzt keine Rechtsverbindlichkeit. 

  6 Der reproduzierte Zonenplan be-
sitzt keine Rechtsverbindlichkeit. 

  

Empfind-
lichkeits-
stufen 

Artikel 3  Empfind-
lichkeits-
stufen 

Artikel 3   

Zuord-
nung für 
Bauzonen 

Für die Bauzonen gelten gestützt auf 
die Art. 43/1 und 44 der Lärmschutz-
verordnung vom 15. Dezember 1986 
(LSV) folgende Empfindlichkeitsstu-
fen (ES): 

 Zuord-
nung für 
Bauzonen 

Für die Bauzonen gelten gestützt auf 
die Art. 43/1 und 44 der Lärmschutz-
verordnung vom 15. Dezember 1986 
(LSV) folgende Empfindlichkeitsstu-
fen (ES): 

  

  Zone ES    Zone ES   

  Kernzone III    Kernzone III   

  Quartiererhaltungszone II    Quartiererhaltungszone II   

  Wohnzonen, 2 Geschosse II    Wohnzonen, 2 Geschosse II   

  Wohnzone mit Gewerbeer-
 leichterung 2 Geschosse 

 
III 

   Wohnzone mit Gewerbeer-
 leichterung, 2 Geschosse 

 
III 

  

  Industriezonen III    Industriezonen III   
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  Zone ES    Zone ES   

  Gewerbezone III    Gewerbezone III   

  Zone für öffentliche Bauten *    Zone für öffentliche Bauten *   

Erho-
lungszone 

4 In der Erholungszone gilt 
die Empfindlichkeitsstufe III. 
(Gültig: Art. 4 Abs. 4 BZO) 

    Erholungszone III  Da die Erholungszone eine be-
schränkte Bauzone darstellt, kann 
die Zuordnung der Empfindlich-
keitsstufe unter Art. 3 BZO erfolgen. 

 * ES-Zuteilung gemäss Festlegung 
im Zonenplan 

   * ES-Zuteilung gemäss Festlegung 
im Zonenplan 

   

Empfind-
lichkeits-
stufe in 
Freihalte- 
und Erho-
lungszone 

Artikel 4  Empfind-
lichkeits-
stufe in 
Freihalte- 
und Erho-
lungszone 

Artikel 4   

Freihalte-
zone 

1 In der Freihaltezone sind Bauten 
mit lärmempfindlichen Räumen nach 
LSV Art. 2 Abs. 6 nicht gestattet. 

 Freihalte-
zone 

1 In der Freihaltezone sind Bauten 
mit lärmempfindlichen Räumen nach 
LSV Art. 2 Abs. 6 nicht gestattet. 

 Wird ersatzlos gestrichen. Der 
Sachverhalt ist in der übergeordne-
ten Gesetzgebung geregelt. 

 2 Speziell ruhebedürftige Funktio-
nen sind in keiner Freihaltezone vor-
gesehen. 

  2 Speziell ruhebedürftige Funktio-
nen sind in keiner Freihaltezone vor-
gesehen.  

 Wird ersatzlos gestrichen, weil da-
mit keine Regelung verbunden ist. 

 3 Es wird keine Empfindlichkeitsstu-
fe zugeordnet. 

  3 Es wird keine Empfindlichkeitsstu-
fe zugeordnet. 

 Wird ersatzlos gestrichen, weil da-
mit keine Regelung verbunden ist. 

Erho-
lungszone 

4 In der Erholungszone gilt die 
Empfindlichkeitsstufe III. 

 Erho-
lungszone 

4 In der Erholungszone gilt die 
Empfindlichkeitsstufe III. 

 Wird neu in Art. 3 geregelt. 
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 Artikel 5   Artikel 5   

Weitere 
Zonen 
aus-
serhalb 
der 
Bauzonen 

Für die weiteren Zonen ausserhalb 
der Bauzonen gelten die anwendba-
ren eidgenössischen und kantonalen 
Vorschriften, insbesondere 
Art. 43 LSV. 

 Weitere 
Zonen 
aus-
serhalb 
der 
Bauzonen 

Für die weiteren Zonen ausserhalb 
der Bauzonen gelten die anwendba-
ren eidgenössischen und kantonalen 
Vorschriften, insbesondere 
Art. 43 LSV. 

  

 Artikel 6   Artikel 6   

Lärmvor-
belastung 

Mit Lärm vorbelastete Teile von Nut-
zungszonen im Sinne von Art. 43/2 
LSV sind nicht vorhanden. 

 Lärmvor-
belastung 

Mit Lärm vorbelastete Teile von Nut-
zungszonen im Sinne von Art. 43/2 
LSV sind nicht vorhanden. 

 Im rechtskräftigen Zonenplan vom 
27. Januar 1997 sind keine Lärm-
vorbelastungen örtlich bezeichnet.  

 
Kernzone K 

  
Kernzone K 

  

 Artikel 7   Artikel 7   

Zweck 
und Nut-
zungen 

1 Die Kernzone bezweckt die Erhal-
tung und Erneuerung des Ortskerns 
in seiner räumlichen und baulichen 
Struktur. 

 Zweck 
und Nut-
zungen 

1 Die Kernzone bezweckt die Erhal-
tung und Erneuerung des Ortskerns 
in seiner räumlichen und baulichen 
Struktur. 

  

 2 Zulässig sind Wohnungen, mäs-
sig störende Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe sowie landwirt-
schaftliche Betriebe. 

  2 Zulässig sind Wohnungen sowie , 
mässig störende Landwirtschafts-, 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie-
be mit höchstens mässig störenden 
Auswirkungen. sowie landwirtschaft-
liche Betriebe. 

 Es sollen nicht nur mässig störende 
Betriebe, sondern alle Betriebe, 
welche höchstens diese Auswirkun-
gen aufweisen, zulässig sein. 
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    Artikel 7a   

   Einord-
nung und 
Gestal-
tung 

1 Bei allen baulichen Vorkehrungen 
und Nutzungsänderungen an beste-
henden Gebäuden, bei Neubauten 
und am Umschwung ist auf eine gute 
Gesamtwirkung, Einordnung und 
Gestaltung zu achten.  

 Die Anforderungen an Einordnung 
und Gestaltung sind für die gesamte 
Kernzone zu beachten. Deshalb sol-
len diese in einem Artikel zusam-
mengefasst werden. Nachfolgende 
Artikel können "vereinfacht" werden.  

Gestal-
tung, Ein-
ordnung 

Neu- und Umbauten haben sich be-
züglich Grösse, Stellung, kubischer 
Gestaltung, Fassaden, Material und 
Farben in die vorherrschende Bau-
weise der Kernzone sowie in die 
ortstypische Umgebungsgestaltung 
gut einzuordnen. 
(Gültig: Art. 11 BZO) 

  2 Die Bauten haben sich bezüglich 
Grösse, Stellung, kubischer Gliede-
rung, Fassaden, Material und Farbe 
gut in die ortstypische Bauweise so-
wie Umgebungsgestaltung einzuord-
nen. 

 Ersetzt Art. 11, 14, 15 und 16 BZO. 

Fassa-
dengestal-
tung 

Die Gliederung, Materialwahl und die 
Farbgebung von Fassaden haben 
der herkömmlichen Bauweise zu 
entsprechen. 
(Gültig: Art. 14 BZO) 
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Material- 
und 
Farbwahl 

Putz mit Fantasiestrukturen, grelle 
und auffallende Farben, reflektieren-
de Materialien sowie Kunststoffver-
kleidungen sind nicht zulässig. 
(Gültig: Art. 15 BZO) 

     

    Artikel 7b   

   Zulässige 
Abwei-
chungen 

1 Bei Bauprojekten mit besonders 
guter Einordnung und Gestaltung 
können Abweichungen von der orts-
typischen Bauweise in der Kernzone 
sowie von den materiellen Gestal-
tungsvorschriften insbesondere über 
die Dachform und Dacheindeckung 
zugelassen werden.  

 Damit werden die Voraussetzungen 
auch für zeitgemässe Neu- und 
Umbauten mit hoher Qualität ge-
schaffen.  
Sofern ein Gebäude formell ge-
schützt ist oder geschützt werden 
soll, geht die Umsetzung der 
Schutzanliegen vor. 

    2 Für Bauprojekte gemäss Abs. 1 
hat der Gemeinderat ein externes 
Fachgutachten einzuholen, welches 
die besonders gute Einordnung und 
Gestaltung des Vorhabens bestätigt. 

 

    3 Die direkt aus der ortsbaulichen 
Beurteilung eines Bauvorhabens 
entstehenden Kosten werden bei der 
Festlegung der Gebührenhöhe an-
gemessen berücksichtigt. 

 Rechtsgrundlagen: Verordnung 
über die Gebühren der Gemeinde-
behörden (VOGG), Gemeindege-
setz (GG) und Verwaltungsrechts-
pflegegesetz (VRG). 
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    4 Bei geschützten oder inventari-
sierten Gebäuden geht die Umset-
zung der Schutzanliegen vor. 

  

 Artikel 8   Artikel 8   

Zusätzli-
che Bewil-
ligungs-
pflicht 

1 In der Kernzone sind zusätzlich 
bewilligungspflichtig: 
- der Abbruch von Gebäuden und 

Gebäudeteilen 
- Veränderungen von Fassaden- 

und Dachmaterialen oder deren 
Farbgebung 

- die Änderung von Fenstern, Tü-
ren und ähnlichen Fassadenteilen 

- die Gestaltung und Nutzweise des 
Umschwungs mit Vorplätzen 

 Zusätzli-
che Bewil-
ligungs-
pflicht 

1 In der Kernzone sind zusätzlich 
bewilligungspflichtig: 
- der Abbruch von Gebäuden und 

Gebäudeteilen 
- Veränderungen von Fassaden- 

und Dachmaterialen oder deren 
Farbgebung 

- die Änderung von Fenstern, Türen 
und ähnlichen Fassadenteilen 

- die Gestaltung und Nutzweise des 
Umschwungs mit Vorplätzen.  

  

 2 Der Abbruch von Gebäuden darf 
nur bewilligt werden, sofern ein 
rechtskräftig bewilligtes Projekt für 
eine Ersatzbaute vorliegt und deren 
Erstellung vor dem Abbruch gesi-
chert ist, oder wenn durch die ent-
stehende Lücke das Ortsbild nicht 
beeinträchtigt wird. 

  2 Der Abbruch von Gebäuden darf 
nur bewilligt werden, sofern ein 
rechtskräftig bewilligtes Projekt für 
eine Ersatzbaute vorliegt und deren 
Erstellung vor dem Abbruch gesi-
chert ist, oder wenn durch die ent-
stehende Lücke das Ortsbild nicht 
beeinträchtigt wird. 
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 Artikel 9   Artikel 9   

Umbau 
und Er-
satzbau-
ten 

1 Die im Kernzonenplan rot be-
zeichneten Gebäude dürfen nur un-
ter Beibehaltung der bisherigen Er-
scheinung umgebaut oder ersetzt 
werden. Massgebend sind Lage, 
Grundriss, kubische Gliederung, 
Ausbildung der Fassaden, Dachform 
und Firstrichtung. 

 Umbau 
und Er-
satzbau-
ten 

1 Die im Kernzonenplan rot be-
zeichneten Gebäude dürfen nur un-
ter Beibehaltung der bisherigen Er-
scheinung umgebaut oder ersetzt 
werden. Massgebend sind Stellung, 
Lage, Grundriss, kubische Gliede-
rung, wesentliches Erscheinungsbild 
Ausbildung der Fassaden, Dachform 
und Firstrichtung. 

 Auch die Stellung der Gebäude so-
wie das wesentliche Erscheinungs-
bild sind massgebend für den Struk-
turerhalt. 

 2 Vorbehalten bleiben Unterschutz-
stellungen. 

  2 Vorbehalten bleiben Unterschutz-
stellungen. 

  

Gestal-
tungs-
baufluch-
ten 

3 Der Kernzonenplan legt Gestal-
tungsbaufluchten fest (rot).  
Neubauten sind auf diese Fluchten 
zu stellen. 

 Gestal-
tungs-
baufluch-
ten  

3 Der Kernzonenplan legt Gestal-
tungsbaufluchten fest (rot).  
Neubauten sind auf diese Fluchten 
zu stellen. 

 Zulässige Abweichungen von den 
Gestaltungsbaufluchten werden un-
ter Abs. 5 geregelt. 

Baufluch-
ten 

4 Der Kernzonenplan legt Baufluch-
ten fest (blau). Neubauten dürfen bis 
auf die entsprechenden Fluchten ge-
stellt werden, wenn keine überwie-
genden Interessen des Ortsbild-
schutzes, der Wohnhygiene oder der 
Verkehrssicherheit entgegenstehen. 

 Baufluch-
ten 

4 Der Kernzonenplan legt Baufluch-
ten fest (blau). Neubauten dürfen bis 
auf die entsprechenden Fluchten ge-
stellt werden, wenn keine überwie-
genden Interessen des Ortsbild-
schutzes, der Wohnhygiene oder der 
Verkehrssicherheit entgegenstehen. 

 Auf die Bezeichnung von fakultati-
ven Baufluchten wird verzichtet. 
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Übrige 
Gebäude 

5 Alle übrigen, nicht näher bezeich-
neten Gebäude und Gebäudeteile 
dürfen im bisherigen Ausmass oder 
nach den Vorschriften für Neubauten 
(Art. 10 und 11) ersetzt werden. 

 Übrige 
Gebäude 

5 Alle übrigen, nicht näher bezeich-
neten Gebäude und Gebäudeteile 
dürfen an der bisherigen Lage und 
im bisherigen Ausmass ersetzt oder 
umgebaut oder durch einen Neubau 
nach den Vorschriften für Neubauten 
(Art. 10 und 11) ersetzt werden. 

 Es wird unterschieden zwischen 
Neu- und Ersatzbau. 

   Abstand 
von 
Staats-
strassen 

5a Alle oberirdischen Gebäude dür-
fen abweichend von den Bestim-
mungen gemäss § 265 Abs. 1 PBG 
näher an die Grenzen der Staats-
strassen gestellt werden. Vorbehal-
ten bleiben die Bestimmungen der 
Abs. 3 und 6.  

 Gemäss § 265 Abs. 1 PBG haben 
oberirdische Gebäude einen Ab-
stand von 6 m gegenüber Strassen 
und Plätzen einzuhalten. Ein Ab-
stand von 6 m kann in der Kernzone 
zu unbefriedigenden Lösungen füh-
ren. Deshalb soll das Näherbauen 
an die Strassengrenze zugelassen 
werden.  
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Abwei-
chungen 

6 Abweichungen von den Bestim-
mungen dieses Artikels können be-
willigt oder angeordnet werden, 
wenn dies im Interesse des Ortsbild-
schutzes, der Wohnhygiene oder der 
Verkehrssicherheit liegt. 

 Abwei-
chungen 

6 Abweichungen von den Bestim-
mungen dieses Artikels sind zulässig 
oder können bewilligt oder angeord-
net werden: , wenn dies im Interesse 
des Ortsbildschutzes, der Wohnhy-
giene oder der Verkehrssicherheit 
liegt. 
- zur gestalterischen Verbesserung 
- im Interesse des Ortsbildschut-

zes, der Wohnhygiene, der Ver-
kehrssicherheit 

- im Interesse des Gewässerrau-
mes  

- oder sofern dies für die geänder-
te Nutzweise des Gebäudes er-
forderlich ist.  

 Die Formulierung des Artikels wird 
präzisiert. 
Abweichungen vom Gebäudeprofil 
und der Gestaltungsbaufluchten 
werden auch im „Interesse des Ge-
wässerraumes“ zugelassen. Na-
mentlich sind die Gewährleistung 
des Hochwasserschutzes sowie die 
Zugänglichkeit zu Gewässern zu 
Unterhaltszwecken zu erlauben. 
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 Artikel 10   Artikel 10   

Neubau-
ten (Re-
gelbau-
weise) 

1    Neubau-
ten (Re-
gelbau-
weise) 

1     

Grund-
masse 

Vollgeschosse max. 2  Grund-
masse 

Vollgeschosse max. 2   

 Dachgeschosse max. 2   Dachgeschosse max. 2   

      Anrechenbare Unter-
geschosse 

max. 1  Die Nutzung des Untergeschosses 
kann an Hanglagen in Betracht ge-
zogen werden. 

 Ausnützungsziffer max. 50 %   Ausnützungsziffer max. % 50 %  Redaktionelle Anpassung 

 Gebäudehöhe max. 7.5 m   Gebäudehöhe max. m 7.5 m  

 Gebäudelänge max. 30.0 m   Gebäudelänge max. m 30.0 m  

 Kleiner Grundabstand min. 4.0 m   Kleiner Grundabstand min. m 4.0 m   

 Grosser Grundabstand min. 5.0 m   Grosser Grundabstand min. m 5.0 m  

    1a Ein anrechenbares Unterge-
schoss ist nur gestattet, wenn für die 
Belichtung und Belüftung gemäss 
§ 302 Abs. 2 PBG der zum Aufent-
halt von Menschen bestimmten 
Räumen keine Veränderungen am 
gewachsenen Boden erforderlich 
werden.  

 Der Ausbau von Untergeschossen 
wird in Hanglagen ermöglicht. Ein-
schränkungen ergeben sich aus 
der Voraussetzung, dass keine 
Terrainveränderungen für Belich-
tungszwecke notwendig werden.  
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 2 Die im Kernzonenplan bezeichne-
ten Baufluchten gehen den Ab-
standsvorschriften vor. 

  2 Die im Kernzonenplan bezeichne-
ten Gestaltungsbaufluchten gehen 
den Abstandsvorschriften vor. 

 Redaktionelle Anpassung 

    Artikel 10a   

   Mehrlän-
genzu-
schlag 

Der Mehrlängenzuschlag findet kei-
ne Anwendung. 

 Ein Mehrlängenzuschlag wird in 
der Kernzone neu ausgeschlossen 
(vergl. Art. 43 BZO). 

 Artikel 11   Artikel 11   

Gestal-
tung, Ein-
ordnung 

Neu- und Umbauten haben sich be-
züglich Grösse, Stellung, kubischer 
Gestaltung, Fassaden, Material und 
Farben in die vorherrschende Bau-
weise der Kernzone sowie in die 
ortstypische Umgebungsgestaltung 
gut einzuordnen. 

 Gestal-
tung, Ein-
ordnung 

Neu- und Umbauten haben sich be-
züglich Grösse, Stellung, kubischer 
Gestaltung, Fassaden, Material und 
Farben in die vorherrschende Bau-
weise der Kernzone sowie in die 
ortstypische Umgebungsgestaltung 
gut einzuordnen. 

 Wird neu in Art. 7a abschliessend 
geregelt.  
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Gemein-
same 
Bestim-
mungen 
für Um-, 
Ersatz- 
und Neu-
bauten 

  Gemein-
same 
Bestim-
mungen 
für Um-, 
Ersatz- 
und Neu-
bauten 

   

 Artikel 12   Artikel 12   

Landwirt-
schaftlich 
genutzte 
Bauten 

Die Beschränkung der Gebäudelän-
ge gilt für landwirtschaftlich genutzte 
Bauten nicht. 

 Landwirt-
schaftlich 
genutzte 
Bauten 

Die Beschränkung der Gebäudelän-
ge gilt für landwirtschaftlich genutzte 
Bauten nicht. 

  

 Artikel 13   Artikel 13   

Gebäude 
mit 
brennba-
ren Aus-
senwän-
den 

Die Abstandsverschärfung für Ge-
bäude mit brennbaren Aussenwän-
den nach § 14 BBV II findet keine 
Anwendung. 

 Gebäude 
mit 
brennba-
ren Aus-
senwän-
den 

Die Abstandsverschärfung für Ge-
bäude mit brennbaren Aussenwän-
den nach § 14 BBV II findet keine 
Anwendung. 

  

 Artikel 14   Artikel 14   

Fassa-
dengestal-
tung 

Die Gliederung, Materialwahl und die 
Farbgebung von Fassaden haben 
der herkömmlichen Bauweise zu 
entsprechen. 

 Fassa-
dengestal-
tung 

Die Gliederung, Materialwahl und die 
Farbgebung von Fassaden haben 
der herkömmlichen Bauweise zu 
entsprechen. 

 Material- und Farbwahl ist auch für 
die Fassadengestaltung zu beach-
ten und wird in Art. 7a BZO und § 
238 PBG abschl. geregelt. 
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 Artikel 15   Artikel 15   

Material- 
und 
Farbwahl 

Putz mit Fantasiestrukturen, grelle 
und auffallende Farben, reflektieren-
de Materialien sowie Kunststoffver-
kleidungen sind nicht zulässig. 

 Material- 
und 
Farbwahl 

Putz mit Fantasiestrukturen, grelle 
und auffallende Farben, reflektieren-
de Materialien sowie Kunststoffver-
kleidungen sind nicht zulässig. 

 Die Material- und Farbwahl wird in 
Art. 7a BZO und § 238 PBG ab-
schliessend geregelt. 

 Artikel 16   Artikel 16   

Fenster-
form 

1 Fenster müssen gut proportioniert 
sein. In der Regel haben sie die 
Form eines stehenden Rechtecks 
aufzuweisen. 

 Fenster-
form 

1 Fenster müssen gut proportioniert 
sein. In der Regel haben sie die 
Form eines stehenden Rechtecks 
aufzuweisen. 

 Wird neu in Art. 7a geregelt. 

 2 Die Fenster sind mit Einfassun-
gen, Sprossen und Klappläden zu 
versehen, sofern dies dem Gebäu-
decharakter entspricht. 

  2 Die Fenster sind mit Einfassun-
gen, Sprossen und Klappläden zu 
versehen, sofern dies dem Gebäu-
decharakter entspricht. 

 Wird neu in Art. 7a geregelt. 

 3 Bei herkömmlichen und ortstypi-
schen Bauten, insbesondere an ex-
ponierten Lagen, sind grossflächige 
Fensterausbrüche in Giebelfassaden 
nicht zulässig. 

  3 Bei herkömmlichen und ortstypi-
schen Bauten, insbesondere an ex-
ponierten Lagen, sind grossflächige 
Fensterausbrüche in Giebelfassaden 
nicht zulässig. 

 Wird neu in Art. 7a geregelt. 
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 Artikel 17   Artikel 17   

Balkone 
und Lau-
ben 

1 Balkone und Lauben sind auf den 
Charakter der Baute abzustimmen. 
Sie sind an den Eckpunkten abzu-
stützen oder an der Dachkonstrukti-
on aufzuhängen. 

 Balkone 
und Lau-
ben 

1 Balkone und Lauben sind auf den 
Charakter der Baute abzustimmen. 
Sie sind an den Eckpunkten abzu-
stützen oder an der Dachkonstrukti-
on aufzuhängen. 

  

 2 Frei auskragende Balkone und 
Lauben sind nicht gestattet. 

  2 Frei auskragende Balkone und 
Lauben sind nicht gestattet.  

  

 Artikel 18   Artikel 18   

Dachform, 
Dachein-
deckung 

1 Die Hauptfirstrichtung muss paral-
lel zur Hauptfassade verlaufen. 

 Dachform, 
Dachein-
deckung 

1 Die Hauptfirstrichtung muss paral-
lel zur Hauptfassade verlaufen. 

  

 2 Auf Hauptgebäuden sind nur Sat-
teldächer mit beidseitig gleicher Nei-
gung von 40° bis 45° zulässig. 

  2 Auf Hauptgebäuden sind nur Sat-
teldächer mit beidseitig gleicher Nei-
gung von 40° bis 45° zulässig. 

  

 3 Aufschieblinge sind zulässig.   3 Aufschieblinge sind zulässig.   

 4 Die Dächer sind mit Ziegeln orts-
üblicher Form und Farbe einzude-
cken. 

  4 Die Dächer sind mit Ziegeln orts-
üblicher Form und Farbe einzude-
cken. 

 Die Art der zu verwendenden Zie-
gel muss nicht weiter präzisiert 
werden. 

 5 Glasziegel sind in beschränkter 
Zahl gestattet. 

  5 Glasziegel sind in beschränkter 
Zahl gestattet. 

 Glasziegellösungen sind nicht aus-
zuschliessen, müssen aber nicht 
namentlich erwähnt werden. 
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 6 Für landwirtschaftlich genutzte 
Oekonomiegebäude mit einer maxi-
malen Höhe von 6 m und für beson-
dere Gebäude sind ähnlich wie Zie-
gel wirkende Bedachungsmaterialien 
zulässig. 

  6 Für landwirtschaftlich genutzte 
Oekonomiegebäude mit einer maxi-
malen Höhe von 6 m und für beson-
dere Gebäude sind ähnlich wie Zie-
gel wirkende Bedachungsmaterialien 
zulässig. 

 Die "gelockerten" Bestimmungen 
sind auch für landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude zu beachten. Für 
besondere Gebäude werden ande-
re Dachformen und –
Eindeckungen gestattet (s. Abs. 8). 

 7 Das Dach ist allseitig vorsprin-
gend auszugestalten. 

  7 Das Dach ist allseitig vorsprin-
gend auszugestalten. 

  

    8 Für besondere Gebäude sind 
auch andere Dachformen und Dach-
eindeckungen gestattet. 

  

 Artikel 19   Artikel 19   

Dachauf-
bauten, 
Dachflä-
chenfens-
ter 

1 Dachaufbauten und Dachflächen-
fenster müssen zweckmässig ange-
ordnet und auf ein für die Nutzung 
und Belichtung der Räume notwen-
diges Mass abgestimmt werden. Die 
Proportionen sind auf die Erschei-
nung des Gebäudes abzustimmen. 

 Dachauf-
bauten, 
Dachflä-
chenfens-
ter 

1 Dachaufbauten und Dachflächen-
fenster müssen zweckmässig ange-
ordnet und auf ein für die Nutzung 
und Belichtung der Räume notwen-
diges Mass abgestimmt werden. Die 
Proportionen sind auf die Erschei-
nung des Gebäudes abzustimmen. 

 Es handelt sich um eine Bestim-
mung, welche die Einordnung be-
trifft. Die diesbezüglichen Anforde-
rungen sind neu in Art. 7a gesamt-
haft zusammengefasst.  

 2 Dachaufbauten sind nur im ersten 
Dachgeschoss zulässig. Die Summe 
aller Frontflächen darf maximal 12% 
der Dachflächenansicht der jeweili-
gen Dachfläche betragen. 

  2 Dachaufbauten sind nur im ersten 
Dachgeschoss zulässig. Die Summe 
aller Frontflächen darf maximal 12% 
der Dachflächenansicht der jeweili-
gen Dachfläche betragen. 
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 3 Quergiebel und Kreuzfirste, wel-
che nicht den Vorschriften über 
Dachaufbauten unterstehen, sind 
gestattet, wenn sie als eigenständige 
Gebäudeteile in Erscheinung treten. 
Ihre Höchstbreite beträgt unter Ein-
schluss allfälliger Dachaufbauten 
und Dacheinschnitte ! der Fassa-
denlänge. 

  3 Quergiebel und Kreuzfirste, wel-
che nicht den Vorschriften über 
Dachaufbauten unterstehen, sind 
gestattet, wenn sie als eigenständige 
Gebäudeteile in Erscheinung treten. 
Ihre Höchstbreite beträgt unter Ein-
schluss allfälliger Dachaufbauten 
und Dacheinschnitte ! der Fassa-
denlänge. 

  

 4 Auf derselben Dachfläche sind 
nur gleiche Arten von Dachaufbau-
ten gestattet. Materialien und Farben 
müssen sich harmonisch in die 
Dachlandschaft einordnen. 

  4 Auf derselben Dachfläche sind 
nur gleiche Arten von Dachaufbau-
ten gestattet. Materialien und Farben 
müssen sich harmonisch gut in die 
Dachlandschaft einordnen. 

  

 5 Dachflächenfenster sind nur für 
Nebenräume oder als zusätzliche 
Belichtung für Wohnräume gestattet. 
Die Summe der effektiven Lüftungs-
flächen darf insgesamt nicht mehr 
als 2.5% der Dachflächenansicht be-
tragen. Dachflächenfenster sind in 
der Grösse von je max. 0.6 m2 Lüf-
tungsfläche zulässig. 

  5 Dachflächenfenster sind nur für 
Nebenräume oder als zusätzliche 
Belichtung für Wohnräume gestattet. 
Die Summe der effektiven Lüftungs-
Lichtflächen darf insgesamt nicht 
mehr als 2.5% der Dachflächenan-
sicht betragen. Dachflächenfenster 
sind in der Grösse von je max. 
0.6 m2 Lüftungs Lichtfläche zulässig. 

 Der Wechsel von der Lüftungs- zur 
Lichtfläche führt dazu, dass max. 
45% mehr Fläche für Dachflächen-
fenster möglich wird. Zudem ist 
diese Bezeichnung konform mit 
industriell gefertigten Angeboten. 
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 Artikel 20   Artikel 20   

Dachein-
schnitte 

Dacheinschnitte sind im 1. Dachge-
schoss auf der strassenabgewand-
ten Seite zulässig, sofern keine 
überwiegenden Interessen des Orts-
bildschutzes entgegenstehen. Sie 
haben sich an die Bestimmungen 
über Dachaufbauten (Art. 19) zu hal-
ten. 

 Dachein-
schnitte 

Dacheinschnitte sind im 1. Dachge-
schoss auf der strassenabgewand-
ten Seite zulässig, sofern keine 
überwiegenden Interessen des Orts-
bildschutzes entgegenstehen. Sie 
haben sich an die Bestimmungen 
über Dachaufbauten (Art. 19) zu hal-
ten ausschliesslich mit einer voll-
ständigen Überdachung gestattet. 
Für die Überdachungen gelten sinn-
gemäss die Bestimmungen für 
Dachaufbauten (Art. 19 BZO). 

 Dacheinschnitte erweisen sich als 
störende Elemente in einem Orts-
bild. Deshalb sind sie in Kernzonen 
grundsätzlich auszuschliessen 
bzw. nur in überdachter Form zu-
zulassen. 

 Artikel 21   Artikel 21   

Umge-
bungsge-
staltung 

1 Die Höhenlage der Gebäude so-
wie die Terraingestaltung dürfen kei-
ne wesentlichen Änderungen ge-
genüber dem gewachsenen Boden 
bewirken (in der Regel max. 1.0 m). 

 Umge-
bungsge-
staltung 

1 Die Höhenlage der Gebäude so-
wie die Terraingestaltung dürfen kei-
ne wesentlichen Änderungen ge-
genüber dem gewachsenen Boden 
bewirken (in der Regel max. 1.0 m). 
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 2 Die traditionelle Umgebungsge-
staltung (Vorgärten, Vorplätze, Grün-
flächen usw.) ist zu erhalten und bei 
Umbauten oder Neubauten mög-
lichst weitgehend zu übernehmen. 
Die Baubehörde kann die Umwand-
lung bestehender Gärten in Fahr-
zeugabstellplätze verbieten. 

  2 Die traditionelle Umgebungsge-
staltung (Vorgärten, Vorplätze, Grün-
flächen usw.) ist zu erhalten und bei 
Umbauten oder Neubauten mög-
lichst weitgehend zu übernehmen. 
Die Baubehörde kann die Umwand-
lung bestehender Gärten in Fahr-
zeugabstellplätze verbieten. 

  

 3 Fahrzeugabstellplätze, Garagen 
und deren Zufahrten sind sorgfältig 
in die Umgebung einzugliedern. Wo 
möglich sind bei Altbauten Fahr-
zeugabstellplätze in das Gebäude-
volumen zu integrieren. Zufahrten 
dürfen keine übermässigen Terrai-
neinschnitte aufweisen. 

  3 Fahrzeugabstellplätze, Garagen 
und deren Zufahrten sind sorgfältig 
in die Umgebung einzugliedern. Wo 
möglich sind bei Altbauten Fahr-
zeugabstellplätze in das Gebäudevo-
lumen zu integrieren. Zufahrten dür-
fen keine übermässigen Terrainein-
schnitte aufweisen. 

  

 Artikel 22   Artikel 22   

Reklamen 1 Werbeformen dürfen den Charak-
ter der Bauten und Aussenräume 
nicht beeinträchtigen. 

 Reklamen 1 Werbeformen dürfen den Charak-
ter die Wirkung der Bauten und Aus-
senräume nicht beeinträchtigen. 

 Redaktionelle Anpassung 

 2 Fremdreklamen sind nicht gestat-
tet. 

  2 Fremdreklamen sind nicht gestat-
tet. 
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 Artikel 23   Artikel 23   

Nutzweise In Gebäuden, die nicht der Landwirt-
schaft oder der Öffentlichkeit dienen, 
muss mindestens ! der anrechen-
baren Geschossfläche zu Wohn-
zwecken genutzt werden.  

 Nutzweise In Gebäuden, die nicht der Landwirt-
schaft oder der Öffentlichkeit dienen, 
muss mindestens ! der anrechen-
baren Geschossfläche zu Wohnzwe-
cken genutzt werden.  

 Es besteht keine Dringlichkeit eine 
Wohnschutzbestimmung aufzufüh-
ren. 

 
Quartiererhaltungszone 
QE 

 
 

Quartiererhaltungszone 
QE 

  

 Artikel 24   Artikel 24   

Zweck Die Quartiererhaltungszone be-
zweckt die Erhaltung und zeitge-
mässe Erneuerung der bestehenden 
Bebauungen. 

 Zweck Die Quartiererhaltungszone be-
zweckt die Erhaltung und zeitge-
mässe Erneuerung der bestehenden 
Bebauungen. 

  

 Artikel 25   Artikel 25   

Nutzweise Die Quartiererhaltungszone ist für 
Wohnbauten bestimmt. Nichtstören-
des Gewerbe ist gestattet. 

 Nutzweise Die Quartiererhaltungszone ist für 
Wohnbauten bestimmt. Nichtstören-
des Gewerbe ist gestattet. 
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 Artikel 26   Artikel 26   

   Bauliche 
Verände-
rung 

1 Es sind nur Ersatzbauten, Um-
bauten und Ausbauten an der bishe-
rigen Stelle und in den Ausmassen 
des bestehenden oberirdisch um-
bauten Raumes gemäss § 258 PBG 
gestattet. Das Ausmass wird durch 
die vorhandenen Gebäudegrundflä-
chen sowie durch die bestehenden 
Gebäude- und Firsthöhen und / oder 
Gesamthöhen bestimmt. 

 Es werden Regelungen bezüglich 
der Lage der Bauten formuliert. 
Zudem wird dargestellt, dass in-
nerhalb der QE nur Ersatzbauten, 
Umbauten und Ausbauten zulässig 
sind. Eigentliche Neubauten wer-
den nur über die Beanspruchung 
von Sonderbauvorschriften gestat-
tet.  

Bauliche 
Verände-
rung 

Neu-, Ersatz-, Um- und Ausbauten 
dürfen das Ausmass des bestehen-
den oberirdischen Gebäudevolu-
mens (gemäss § 258 PBG) nur zu-
gunsten der Wohnqualität und ener-
getischer Verbesserungen über-
schreiten. Dabei sind Volumenerwei-
terungen bis zu maximal 5% des be-
stehenden oberirdischen Gebäude-
volumens zulässig. 

  2 Neu-, Ersatz-, Um- und Ausbau-
ten dürfen das Ausmass des beste-
henden oberirdischen Gebäudevo-
lumens (gemäss § 258 PBG) nur 
Zugunsten der Wohnqualität und 
energetischer Verbesserungen über-
schreiten. Dabei sind Volumenerwei-
terungen bis zu maximal 5% des be-
stehenden oberirdischen Gebäude-
volumens umbauten Raumes zuläs-
sig. Massgebend ist der am 27. Ja-
nuar 1997 vorhandene oberirdisch 
umbaute Raum. 

 Es wird festgelegt, welches die 
Ausgangs- und Bezugsgrössen für 
die möglichen Volumenerweiterun-
gen bilden. Damit bleiben allfällige 
vorhandene Reserven aus nur 
teilweise vollzogenen Volumener-
weiterungen erhalten. Stichdatum 
bildet das Festsetzungsdatum der 
Quartiererhaltungszone. 
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 Artikel 27   Artikel 27   

Gestal-
tung, Ein-
ordnung 

Bauliche Veränderungen müssen die 
Einheitlichkeit der Bebauung und 
eine gute Gesamtwirkung ein-
schliesslich der Umgebung gewähr-
leisten. Zu beachten sind dabei ins-
besondere die bauliche Struktur und 
der architektonische Ausdruck (Stel-
lung, Form, Proportionen, Dimensio-
nen, Dachgestaltung, Fassadenglie-
derung usw.) bestehender und neuer 
Gebäude sowie die Gestaltung der 
Aussenräume. 

 Gestal-
tung, Ein-
ordnung 

Bauliche Veränderungen müssen die 
Einheitlichkeit der Bebauung und ei-
ne gute Gesamtwirkung einschliess-
lich der Umgebung gewährleisten. 
Zu beachten sind dabei insbesonde-
re die bauliche Struktur und der ar-
chitektonische Ausdruck (Stellung, 
Form, Proportionen, Dimensionen, 
Dachgestaltung, Fassadengliede-
rung usw.) bestehender und neuer 
Gebäude sowie die Gestaltung der 
Aussenräume. 
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Sonderbauvorschriften für 
die Quartiererhaltungszone 

  
Sonderbauvorschriften für 
die Quartiererhaltungszone 

 Gemäss Teilrevision Bearbei-
tungsstrang I, Bächliwis, von der 
Gemeindeversammlung am 
17. März 2016 festgesetzt und von 
der Baudirektion am 28. Juni 2016 
genehmigt. 

 Artikel 27a   Artikel 27a  

Geltungs-
bereich 

Die im Zonenplan bezeichneten Be-
reiche der Quartiererhaltungszone 
können alternativ zu den Bestim-
mungen der Bau- und Zonenordnung 
nach den Sonderbauvorschriften 
gemäss Artikel 27a – 27e überbaut 
werden. Soweit die Sonderbauvor-
schriften keine anders lautenden 
Bestimmungen enthalten, gelten die 
Vorschriften der Quartiererhaltungs-
zone. 

 Geltungs-
bereich 

Die im Zonenplan bezeichneten Be-
reiche der Quartiererhaltungszone 
können alternativ zu den Bestim-
mungen der Bau- und Zonenordnung 
nach den Sonderbauvorschriften 
gemäss Artikel 27a – 27e überbaut 
werden. Soweit die Sonderbauvor-
schriften keine anders lautenden 
Bestimmungen enthalten, gelten die 
Vorschriften der Quartiererhaltungs-
zone. 

 Teilbereiche der Quartiererhal-
tungszone können alternativ zu 
den Bestimmungen der Bau- und 
Zonenordnung nach Sonderbau-
vorschriften im Sinne von §§ 79 ff. 
PBG überbaut werden. 

 Artikel 27b   Artikel 27b   

Zweck Die Sonderbauvorschriften ermögli-
chen eine Verdichtung nach innen 
verbunden mit einer Steigerung der 
Wohn- sowie der städtebaulichen 
Qualität im Zusammenhang mit der 
gesamten Quartiererhaltungszone. 

 Zweck Die Sonderbauvorschriften ermögli-
chen eine Verdichtung nach innen 
verbunden mit einer Steigerung der 
Wohn- sowie der städtebaulichen 
Qualität im Zusammenhang mit der 
gesamten Quartiererhaltungszone. 

 Sofern die hohen qualitativen An-
forderungen bezüglich Gestaltung 
und Wohnhygiene erfüllt werden, 
kann der bauliche Spielraum erwei-
tert werden.  
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 Artikel 27c   Artikel 27c   

Voraus-
setzungen 

1 Die Sonderbauvorschriften kön-
nen beansprucht werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Voraus-
setzungen 

1 Die Sonderbauvorschriften kön-
nen beansprucht werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

  

Qualitati-
ve Grund-
anforde-
rungen 

a) Bauten und Anlagen sowie deren 
Umschwung sind besonders gut 
zu gestalten sowie zweckmässig 
auszustatten und auszurüsten.  

 Qualitati-
ve Grund-
anforde-
rungen 

a) Bauten und Anlagen sowie deren 
Umschwung sind besonders gut 
zu gestalten sowie zweckmässig 
auszustatten und auszurüsten.  

 Es müssen die gleich hohen quali-
tativen Anforderungen wie bei Are-
alüberbauungen erfüllt werden (s. 
auch § 71 PBG). 

Gestal-
tungs-
planpflicht 

b) Das Bebauungskonzept wird in 
einem Gestaltungsplan gemäss 
§§ 83 ff. PBG festgehalten. 

 Gestal-
tungs-
planpflicht 

b) Das Bebauungskonzept wird in 
einem Gestaltungsplan gemäss 
§§ 83 ff. PBG festgehalten. 

  

Rahmen 
für den 
Gestal-
tungsplan 

c) Der Gestaltungsplan im Sinne 
von lit. b darf den Rahmen der 
Bau- und Zonenordnung und 
dieser Sonderbauvorschriften 
nicht überschreiten. 

 Rahmen 
für den 
Gestal-
tungsplan 

c) Der Gestaltungsplan im Sinne 
von lit. b darf den Rahmen der 
Bau- und Zonenordnung und 
dieser Sonderbauvorschriften 
nicht überschreiten. 

 Ein derartiger Gestaltungsplan be-
darf der Zustimmung durch den 
Gemeinderat und der Genehmi-
gung durch die Baudirektion. Ge-
staltungspläne, welche weiterge-
hend von der Grundordnung ab-
weichen, sind nicht zulässig. 

Untertei-
lung des 
Gebietes 

2 Wo eine zweckmässige und orts-
baulich gute Unterteilung des Gebie-
tes möglich ist, können mehrere Ge-
staltungspläne aufgestellt werden. 
Diese können zeitlich getrennt fest-
gelegt werden. 

 Untertei-
lung des 
Gebietes 

2 Wo eine zweckmässige und 
ortsbaulich gute Unterteilung des 
Gebietes möglich ist, können mehre-
re Gestaltungspläne aufgestellt wer-
den. Diese können zeitlich getrennt 
festgelegt werden. 
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 Artikel 27d   Artikel 27d  Um eine innere Verdichtung zu 
ermöglichen und den Spielraum 
der baulichen Möglichkeiten zu er-
weitern, wird eine Erhöhung des 
gemäss Art. 26 BZO zulässigen 
Gebäudevolumens erlaubt. Es 
werden bezogen auf die bestehen-
de BM zusätzlich 25% zugelassen. 
Das Gebiet östlich der Strasse 
Bächliwis ist dichter bebaut als je-
nes westlich der Strasse. Um in 
beiden Teilen eine Verdichtung zu 
ermöglichen, werden unterschiedli-
che max. BMZ festgelegt. In der 
QE sind Gebäude mit einer Ge-
bäudelänge von bis zu 80 m vor-
handen. Es soll im Rahmen des 
GP oder des konkreten Bauvorha-
bens dargelegt werden, welche 
Gebäudelänge bezogen auf das 
jeweilige Projekt zu einer beson-
ders guten Gesamtwirkung bei-
trägt. 

 1   
1    

Grund-
masse 

Gebäude- und 
Gesamthöhe  

max. m 19.5  Grund-
masse 

Gebäude- und 
Gesamthöhe  

max. m 19.5  

 Baumassenzif-
fer im Bereich 
östlich der 
Strasse Bächli-
wis 

max. m3/m2 4.0   Baumassenziffer 
im Bereich östlich 
der Strasse 
Bächliwis 

max. m3/m2 4.0  

 Baumassenzif-
fer im Bereich 
westlich der 
Strasse Bächli-
wis 

max. m3/m2 3.5   Baumassenziffer 
im Bereich west-
lich der Strasse 
Bächliwis 

max. m3/m2 3.5  

 Gebäudelänge max. m unbe-
schränkt 

  Gebäudelänge max. m unbe-
schränkt 

 

 Kleiner Grund-
abstand 

mind. m 5.0   Kleiner Grundab-
stand 

mind. m 5.0  

 Grosser 
Grundabstand 

mind. m 10.0   Grosser Grund-
abstand 

mind. m 10.0  

 2 Die Anzahl Geschosse ist inner-
halb der festgelegten Gebäude- bzw. 
Gesamthöhe frei. 

  2 Die Anzahl Geschosse ist inner-
halb der festgelegten Gebäude- bzw. 
Gesamthöhe frei. 
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 Artikel 27e   Artikel 27e   

Gestal-
tungsplan-
inhalte 

Der Gestaltungsplan hat insbeson-
dere folgende Sachverhalte zu re-
geln und zu sichern: 
- Einheitliches sowie zeitgemässes 

Überbauungs- und Gestaltungs-
konzept  

- Qualitätsvolle Freiflächen mit 
vielfältigen Zweckbestimmungen 

- Erhalt des Charakters der Quar-
tiererhaltungszone 

- Besonders sorgfältig gestalteter 
Übergang zu den angrenzenden 
Bebauungen 

- Gewährleisten der Anforderun-
gen des Gewässerschutzes  

- Einhalten der massgebenden 
Immissionsgrenzwerte (ES II). 

 Gestal-
tungsplan-
inhalte 

Der Gestaltungsplan hat insbeson-
dere folgende Sachverhalte zu re-
geln und zu sichern: 
- Einheitliches sowie zeitgemässes 

Überbauungs- und Gestaltungs-
konzept  

- Qualitätsvolle Freiflächen mit 
vielfältigen Zweckbestimmungen 

- Erhalt des Charakters der Quar-
tiererhaltungszone 

- Besonders sorgfältig gestalteter 
Übergang zu den angrenzenden 
Bebauungen 

- Gewährleisten der Anforderun-
gen des Gewässerschutzes  

- Einhalten der massgebenden 
Immissionsgrenzwerte (ES II). 

 Es werden Mindestziele formuliert, 
die in einem Gestaltungsplan auf-
genommen oder umgesetzt wer-
den müssen. Darin enthalten sind 
Anforderungen an das Quartierbild, 
den Gewässerschutz und den 
Lärmschutz. 
Der Gestaltungsplan soll aufzei-
gen, wie der Charakter des Quar-
tiers erhalten bleibt. Zudem sollen 
Freiflächen von hoher Qualität ge-
sichert oder geschaffen werden. 
Die einzuhaltenden Anforderungen 
gemäss Lärmschutz und Gewäs-
serschutz sind in übergeordneten 
gesetzlichen Bestimmungen gere-
gelt (Gewässerschutzverordnung 
und Lärmschutzverordnung). 
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 Wohnzonen   Wohnzonen   

 Artikel 28   Artikel 28   
Grund-
masse 

  Grund-
masse 

   

Zone  W2/25 W2/30 W2/35 W2/40  Zone  W2/25 W2/30 W2/35 W2/40   

Vollge-
schosse 

max.  2 2 2 2  Vollge-
schosse 

max.  2 2 2 2   

Dachge-
schosse 

max. 1 1 2 2  Dachge-
schosse 

max. 1 1 2 2   

Anrechen-
bares Un-
tergeschoss 

max. * * - -  Anrechen-
bare Unter-
geschosse 

max. * 1 * 1 1 1  Die Nutzung des Untergeschosses 
in den Wohnzonen wird ermöglicht.  

Gebäude-
höhe 

max. 
m 

5.6 7.5 7.5 7.5  Gebäude-
höhe 

max. m 5.6 
6.5 

7.5 7.5 7.5  Die Gebäude sollen nicht in den 
Hang "gedrückt" werden. 

Firsthöhe max. 
m 

4.0 4.5 5.5 5.5  Firsthöhe max. m 4.0 4.5 5.5 5.5   

Gebäude-
länge 

max. 
m 

25 25 25 25  Gebäude-
länge 

max. m 25.0 25.0 25.0 25.0  Redaktionelle Anpassung 

Ausnüt-
zungsziffer 

max. 
% 

25 30 35 40  Ausnüt-
zungsziffer 

max. 
% 

25 30 35 40   

Grosser 
Grundab-
stand 

min. 
m 

8 8 8 8  Grosser 
Grundab-
stand 

min. m 8.0 8.0 8.0 8.0  Redaktionelle Anpassung 

Kleiner 
Grundab-
stand 

min. 
m 

4 4 4 4  Kleiner 
Grundab-
stand 

min. m 4.0 4.0 4.0 4.0  Redaktionelle Anpassung 

* bei Ersatz eines anrechenbaren Dachgeschosses ge-
mäss Art. 30 Abs. 2 

 * bei Ersatz eines anrechenbaren Dachgeschosses ge-
mäss Art. 30 Abs. 2 
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 Artikel 29   Artikel 29   

Nutzweise 
W2/25 

Es sind nur nicht störende Nutzun-
gen gestattet. 

 Nutzweise 
W2/25 

Es sind nur nicht störende Nutzun-
gen gestattet. 

 In allen Wohnzonen werden nur 
nicht störende Nutzungen gestat-
tet. Dies ergibt sich bereits aus der 
übergeordneten Gesetzgebung. 

 Artikel 30   Artikel 30   

Nutzweise 
W2/30, 
W2/35 
und 
W2/40 

1 Es sind nur nicht störende Betrie-
be bis max. zur Hälfte der gesamten 
Bruttogeschossfläche des Gebäudes 
zulässig. 

 Nutzweise 
W2/30, 
W2/35 
und 
W2/40 

1 Es sind nur nicht störende Betrie-
be bis max. zur Hälfte der gesamten 
Bruttogeschossfläche des Gebäudes 
zulässig. 

 Der Art. wird gestrichen, weil er die 
Nutzweise Wohnen ausschliesst. 
Zudem soll neu keine Flächenbe-
schränkung vorgegeben werden. 

Verzicht 
Dachge-
schoss in 
W2/25 
und 
W2/30 

2 In den Zonen W2/25 und W2/30 
ist bei Verzicht auf ein anrechenba-
res Dachgeschoss das Unterge-
schoss anrechenbar. 

 Verzicht 
Dachge-
schoss in 
W2/25 
und 
W2/30 

2 In den Zonen W2/25 und W2/30 
ist bei Verzicht auf ein anrechenba-
res Dachgeschoss das Unterge-
schoss anrechenbar. 

 Ein anrechenbares UG wird neu in 
allen Wohnzonen zugelassen.  
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 Wohnzone mit Gewerbeer-
leichterung WG2 

  Wohnzone mit Gewerbeer-
leichterung WG2 

  

 Artikel 31   Artikel 31   

Grund-
masse 

Zone  WG2  Grund-
masse 

Zone  WG2/45  In der WG wird eine Verdichtung 
der Nutzweise "Wohnen" ermög-
licht und die Ausnützungsziffer er-
höht. 

 Vollgeschosse max. 2   Vollgeschosse max. 2   

 Dachgeschosse max. 2   Dachgeschosse max. 2   

 Anrechenbares Un-
tergeschoss 

max. -   Anrechenbares Un-
tergeschoss 

max. 1  Die Nutzung des Untergeschosses 
in der Wohn- und Gewerbezone 
wird ermöglicht. 

 Untergeschoss für 
gewerbliche Nut-
zungen 

max. 1/2 
 

  Untergeschoss für 
gewerbliche Nutzun-
gen 

max. 1/2  Es wird nicht vorgegeben, wie das 
Untergeschoss genutzt werden 
soll.  

 Gebäudehöhe max. m 7.5   Gebäudehöhe max. m 7.5   

 Gebäudelänge max. m 30   Gebäudelänge max. m 30.0  Redaktionelle Anpassung 
 Ausnützungsziffer 

für Wohnen 
max. % 40   Ausnützungsziffer für 

Wohnen 
max. % 40 45  Aufzonung 

 Ausnützungsbonus 
für dauernd gewerb-
lich genutzte Ge-
bäudeteile 

max. % 10   Ausnützungsbonus 
für dauernd gewerb-
lich genutzte Gebäu-
deteile 

max. %  10 15  Der Ausnützungsbonus für dau-
ernd gewerblich genutzte Anteile 
wird erhöht. 

 Freiflächenziffer min. % 20   Freiflächenziffer min. % 20   
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 Zone  WG2   Zone  WG2/45   
 Grosser Grundab-

stand 
min. m 8   Grosser Grundab-

stand 
min. m 8.0  Redaktionelle Anpassung 

 Kleiner Grundab-
stand 

min. m 4   Kleiner Grundab-
stand 

min. m 4.0  Redaktionelle Anpassung 

Erleichte-
rung für 
Gewerbe 

Artikel 32  Erleichte-
rung für 
Gewerbe 

Artikel 32   

Grenzab-
stand für 
Gewerbe-
bauten 

1 Für dauernd gewerblich genutzte 
Gebäudeteile mit einer maximalen 
Gebäudehöhe von 4.5 m wird der 
Mehrlängenzuschlag nicht ange-
rechnet. 

 Grenzab-
stand für 
Gewerbe-
bauten 

1 Für dauernd gewerblich genutzte 
Gebäudeteile mit einer maximalen 
Gebäudehöhe von 4.5 m wird der 
Mehrlängenzuschlag nicht ange-
rechnet. 

  

Gewerbli-
che Nut-
zung im 
Unterge-
schoss 

2 In der WG2 dürfen Unterge-
schosse bis zur Hälfte eines durch-
schnittlichen Vollgeschosses für ge-
werbliche Zwecke genutzt werden. 
Auch derart genutzte Untergeschos-
se dürfen nicht mehrheitlich über 
dem gewachsenen Boden liegen. 

 Gewerbli-
che Nut-
zung im 
Unterge-
schoss 

2 In der WG2 dürfen Unterge-
schosse bis zur Hälfte eines durch-
schnittlichen Vollgeschosses für ge-
werbliche Zwecke genutzt werden. 
Auch derart genutzte Untergeschos-
se dürfen nicht mehrheitlich über 
dem gewachsenen Boden liegen. 

 Das zulässige Mass der Nutzung in 
den Untergeschossen (UG) wird 
nicht vorgegeben. Zudem wird im 
UG neu Wohn- und Gewerbenut-
zung zugelassen. Das zulässige 
Mass der Freilegung der UG wird 
in den Art. 46 ff. geregelt.  
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 Artikel 33   Artikel 33   

Nutzwei-
se, Im-
missionen 

1 Es sind höchstens mässig stö-
rende Betriebe gestattet. 

 Nutzwei-
se, Immis-
sionen 

1 Es sind höchstens mässig stö-
rende Betriebe gestattet. 

  

 2 Der Anteil der gewerblichen Nut-
zung darf nicht mehr als die Hälfte 
der gesamten Bruttogeschossfläche 
des Gebäudes sein. 

  2 Der Anteil der gewerblichen Nut-
zung darf nicht mehr als die Hälfte 
der gesamten Bruttogeschossfläche 
des Gebäudes sein. 

 Der "Wohnschutz" wird aufgeho-
ben. Die Aufteilung zwischen 
Wohn- und gewerblicher Nutzung 
wird nicht vorgegeben.  
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Industriezonen I1, I2 und 
Gewerbezone G 

 
 

Industriezonen I1, I2 und 
Gewerbezone G 

 
Gemäss Teilrevision Bearbei-
tungsstrang I, Industriezone I2, von 
der Gemeindeversammlung am 17. 
März 2016 festgesetzt und von der 
Baudirektion am 28. Juni 2016 ge-
nehmigt. 

 Artikel 34   Artikel 34  

Grund-
masse 

Zone  I1 I2 G  Grund-
masse 

Zone  I1 I2 G   

 Baumas-
senziffer 

max. 
m3/m2 

6.0 5.0 4.0   Baumas-
senziffer 

max. 
m3/m2 

6.0 5.0 4.0   

 Gesamt-
höhe 

max. m 21.5 13.5 10.5   Gesamt-
höhe 

max. m 21.5 13.5 10.5  Die maximale Gesamt- und Ge-
bäudehöhe I2 wurde auf 13.5 m 
angehoben. Der Siedlungsrand 
wird durch die höheren Gebäude 
nicht nachteilig beeinflusst. Viel-
mehr wird dadurch ermöglicht den 
Fussabdruck der Gebäude zu ver-
ringern.  

 Grundab-
stand 

min. m 5.0 5.0 5.0   Grundab-
stand 

min. m 5.0 5.0 5.0   

 Freiflä-
chenziffer 

min. % 5 5 5   Freiflä-
chenziffer 

min. % 5 5 5   

 Artikel 35   Artikel 35   

Mehrlän-
genzu-
schlag 

Der Mehrlängenzuschlag findet kei-
ne Anwendung. 

 Mehrlän-
genzu-
schlag 

Der Mehrlängenzuschlag findet kei-
ne Anwendung. 
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 Artikel 36   Artikel 36   

Nutzwei-
se, Im-
missionen 

1 Es sind höchstens mässig stören-
de Industrie- und Gewerbebetriebe 
sowie Handels- und Dienstleistungs-
betriebe gestattet. 

 Nutzwei-
se, Im-
missionen 

1 Es sind höchstens mässig stören-
de Industrie- und Gewerbebetriebe 
sowie Handels- und Dienstleistungs-
betriebe gestattet. 

  

 2 Folgende Nutzweisen sind aus-
geschlossen: Verkehrsintensive Nut-
zungen wie Verkaufsflächen des De-
tailhandels, dem Publikum geöffnete 
Flächen von Kultur-, Freizeit- und 
Unterhaltungsbetrieben sowie ande-
re Flächen mit vergleichbarer Ver-
kehrserzeugung, mit einer Grösse 
von mehr als 500 m2. Zusammen-
fassungen von solchen Flächen dür-
fen ebenfalls nicht grösser als 
500 m2 sein. Flächen im Freien wer-
den gleich behandelt wie Flächen im 
Gebäudeinnern. 

  2 Folgende Nutzweisen sind aus-
geschlossen: Verkehrsintensive Nut-
zungen wie Verkaufsflächen des De-
tailhandels, dem Publikum geöffnete 
Flächen von Kultur-, Freizeit- und 
Unterhaltungsbetrieben sowie ande-
re Flächen mit vergleichbarer Ver-
kehrserzeugung, mit einer Grösse 
von mehr als 500 m2. Zusammen-
fassungen von solchen Flächen dür-
fen ebenfalls nicht grösser als 
500 m2 sein. Flächen im Freien wer-
den gleich behandelt wie Flächen im 
Gebäudeinnern. 

  

 3 In der Gewerbezone G sind zu-
dem Güterumschlagsplätze und Ver-
teilzentren nicht gestattet. 

  3 In der Gewerbezone G sind zu-
dem Güterumschlagsplätze und Ver-
teilzentren nicht gestattet. 
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 Artikel 37   Artikel 37   

Bepflan-
zung 

Freiflächen sind mit Büschen und 
hochstämmigen Bäumen anspre-
chend zu bepflanzen. Für die Begrü-
nung sind einheimische, standortge-
rechte Pflanzenarten zu verwenden. 

 Bepflan-
zung 

1 Freiflächen sind mit Büschen und 
hochstämmigen Bäumen anspre-
chend zu bepflanzen. Für die Begrü-
nung sind einheimische, standortge-
rechte Pflanzenarten zu verwenden. 

  

 2 Entlang der an die Landwirt-
schaftszone angrenzenden Grund-
stücksgrenze sind pro Grundstück 
zumindest zwei standortgerechte 
Bäume zu pflanzen. Untereinander 
haben die Bäume einen Abstand von 
maximal 20 m aufzuweisen. Die 
Bäume sind zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. 

  2 Entlang der an die Landwirt-
schaftszone angrenzenden Grund-
stücksgrenze sind pro Grundstück 
zumindest zwei standortgerechte 
Bäume zu pflanzen. Untereinander 
haben die Bäume einen Abstand von 
maximal 20 m aufzuweisen. Die 
Bäume sind zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. 

 Die Industriezone I2 grenzt direkt 
an die Landwirtschaftszone. Der 
Übergang von der Bauzone in die 
Landwirtschaftszone soll mit Bäu-
men bepflanzt werden. 

 Artikel 38   Artikel 38   

Provisori-
sche Ge-
mein-
schaftsun-
terkünfte 

Provisorische Gemeinschaftsunter-
künfte sind gestattet. 

 Provisori-
sche Ge-
mein-
schaftsun-
terkünfte 

Provisorische Gemeinschaftsunter-
künfte sind gestattet. 
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Zone für öffentliche Bauten 
OeB 

 
 

Zone für öffentliche Bauten 
OeB 

  

 Artikel 39   Artikel 39   

Zone für 
öffentliche 
Bauten 

Die Zone OeB ist für öffentliche Bau-
ten und Anlagen bestimmt. Die ma-
ximal zulässige Gebäudehöhe be-
trägt 10.5 m. Im übrigen gelten die 
Vorschriften des Planungs- und 
Baugesetzes. 

 Zone für 
öffentliche 
Bauten 

Die Zone OeB ist für öffentliche Bau-
ten und Anlagen bestimmt. Die ma-
ximal zulässige Gebäudehöhe be-
trägt 10.5 m. Im übrigen Es gelten 
die Vorschriften des Planungs- und 
Baugesetzes. 

 Eine Gebäudehöhe von 10.5 m 
stellt in einer OeB eine weitgehen-
de Einschränkung dar. Die Ge-
meinde sollte zur Erfüllung ihrer 
öff. Aufgaben nicht durch derartige 
Vorschriften eingeschränkt werden. 

 
Freihaltezone und Erho-
lungszone 

 
 

Freihaltezone und Erho-
lungszone 

  

 Artikel 40   Artikel 40   

Freihalte-
zone F 

Es gelten die Vorschriften des Pla-
nungs- und Baugesetzes. 

 Freihalte-
zone F 

Es gelten die Vorschriften des Pla-
nungs- und Baugesetzes. 
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 Artikel 41   Artikel 41   

Erho-
lungszone 
C und D 

1 In der Erholungszone C "Halden" 
sind offene Sport- und Freizeitanla-
gen wie Tennisplatz, Fussballplatz, 
Turn- und Leichtathletikanlagen so-
wie diesem Zweck dienende, einge-
schossige Bauten mit einer maxima-
len Gesamthöhe von 7 m zulässig. 

 Erho-
lungszone 
C und D 

1 In der Erholungszone C "Halden" 
sind ist die Anordnung von offenen 
Sport- und Freizeitanlagen wie Ten-
nisplätze, Fussballplätze, Turn- und 
Leichtathletikanlagen gestattet. Aus-
serdem ist die Erstellung von mit 
diesen Nutzweisen in Zusammen-
hang stehenden Gebäuden sowie 
diesem Zweck dienende, einge-
schossige Bauten mit einer maxima-
len Gesamthöhe bis zu von 7 m zu-
lässig. Die Anzahl Geschosse ist 
nicht beschränkt. 

 Neu soll bei gleichbleibender Ge-
samthöhe auch das Erstellen eines 
Dachgeschosses oder Unterge-
schosses ermöglicht werden.  
Zudem wird eine redaktionelle An-
passung vorgenommen. 

    1a Die Errichtung von Gebäuden, 
welche das in Abs. 1 festgelegte 
Mass übersteigen, bedingt die Vor-
lage eines Gestaltungsplanes.  

 Der Bau von Sporthallen oder an-
deren Gebäuden, welche das in 
Abs. 1 vorgegebene Mass über-
steigen, bedingt die Vorlage eines 
Gestaltungsplanes.  
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    Artikel 41a   

 2 In der Erholungszone D "Altes 
Schützenhaus "sind Bauten, Anla-
gen und Einzäunungen zulässig, die 
der Bewirtschaftung von Familien-
gärten dienen.  

 Erho-
lungszone 
D 

2 1 In der Erholungszone D "Altes 
Schützenhaus" sind Bauten und An-
lagen und Einzäunungen zulässig, 
die der Bewirtschaftung von Famili-
engärten dienen. 

 Die Bestimmungen zur Erholungs-
zone D "Familiengärten" werden 
präzisiert und neu in Art. 41a gere-
gelt.  
Einzäunungen dienen nicht der 
Bewirtschaftung. Zudem wäre die 
korrekte Bezeichnung Einfriedung. 

    2 Zulässig sind eingeschossige 
Gartenhäuser und Schöpfe im Sinne 
von § 18 BBV II mit den folgenden 
Grundmassen: 

 Die zulässigen Masse entsprechen 
den max. zulässigen Baumassen 
gemäss dem Baureglement des 
Familiengartenvereins Bachen-
bülach vom 17. Februar 1975. 
Das Reglement ist in einem sepa-
raten Verfahren auf seine Zweck-
mässigkeit zu überprüfen. 

    Überbaute Fläche für 
Gartenhäuser und 
Schöpfe unter Ein-
schluss von überdeckten 
und seitlich mindestens 
zur Hälfte der Abwick-
lung offenen Gartensitz-
plätzen 

max. m2 17.0  

Gesamthöhe max. m 2.7 
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   Besonde-
re Rege-
lungen für 
die Ge-
bäude 
Vers. Nrn. 
106 und 
685 

3 Für das "Alte Schützenhaus" 
Vers. Nr. 106 sowie das Gebäude 
Vers. Nr. 685 gelten abweichend die 
nachstehenden besonderen Nut-
zungs- und Bauvorschriften: 
- Die beiden Gebäude dürfen als 

Freizeit- und Versammlungsloka-
litäten genutzt werden. 

- Neu-, Um- und Ersatzbauten sind 
nur an der bisherigen Lage und 
der vorhandenen Stellung sowie 
maximal in den Abmessungen 
der bestehenden Gebäude ge-
stattet. 

 Das Benützungsreglement für das 
"Alte Schützenhaus" vom 31. Ok-
tober 1979 ist in einem separaten 
Verfahren zu überprüfen und allen-
falls anzupassen. 
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Ergänzende Bauvorschrif-
ten 

 
 

Ergänzende Bauvorschrif-
ten 

  

 Artikel 42   Artikel 42   

Grosser 
und klei-
ner 
Grenzab-
stand 

1 In der Kernzone K (Neubauten), 
den Wohnzonen W2/25, W2/30, 
W2/35, W2/40 und der Wohnzone 
mit Gewerbeerleichterung WG2 
kommt ein grosser und ein kleiner 
Grundabstand zur Anwendung.  

 Grosser 
und klei-
ner Grenz 
Grundab-
stand 

1 In der Kernzone K (Neubauten), 
den Wohnzonen Zonen W2/25, 
W2/30, W2/35, W2/40 und der 
Wohnzone mit Gewerbeerleichte-
rung WG2/45 40 kommt kommen ein 
grosser und ein kleiner Grundab-
stand zur Anwendung.  

 Der Grenzabstand setzt sich zu-
sammen aus dem Grundabstand, 
dem Mehrlängenzuschlag sowie 
einem allfälligen Mehrhöhenzu-
schlag. Im Art. 42 wird der Grund-
abstand geregelt.  

 2 Der grosse Grundabstand gilt vor 
der Hauptwohnseite. Der kleine 
Grundabstand ist vor den übrigen 
Gebäudeseiten einzuhalten. 

  2 Der grosse Grundabstand gilt vor 
der Hauptwohnseite. Der kleine 
Grundabstand ist vor den übrigen 
Gebäudeseiten einzuhalten. 

  

 3 In Hanglagen mit einer mittleren 
Neigung von mindestens 15 % kann 
der grosse Grundabstand und damit 
der Gebäudeabstand reduziert wer-
den, wenn eine technisch und ge-
stalterisch einwandfreie Terrain- und 
Umgebungsgestaltung gewährleistet 
bleibt. Mindestens muss jedoch der 
kleine Grundabstand eingehalten 
werden.  

  3 In Hanglagen mit einer mittleren 
Neigung von mindestens 15% kann 
der grosse Grundabstand und damit 
der Gebäudeabstand reduziert wer-
den, wenn eine technisch und ge-
stalterisch einwandfreie Terrain- und 
Umgebungsgestaltung gewährleistet 
bleibt. Mindestens muss jedoch der 
kleine Grundabstand eingehalten 
werden.  
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 4 Gegenüber der Nichtbauzone ha-
ben Gebäude einen Abstand von 
mindestens 3.5 m einzuhalten. Vom 
Näherbaurecht im Sinne von § 270 
PBG kann nicht Gebrauch gemacht 
werden. 

  4 Gegenüber der Nichtbauzone ha-
ben Gebäude einen Abstand von 
mindestens 3.5 m einzuhalten. Vom 
Näherbaurecht im Sinne von § 270 
PBG kann nicht Gebrauch gemacht 
werden. 

  

 Artikel 43   Artikel 43   

Mehrlän-
genzu-
schlag 

1 In den Zonen K, W2/25, W2/30, 
W2/35, W2/40 und WG2 erhöht sich 
der Grundabstand bei einer Fassa-
denlänge von mehr als 16 m um ei-
nen Viertel der Mehrlänge; höchs-
tens jedoch um 6 m.  

 Mehrlän-
genzu-
schlag 

1 In den Zonen K, W2/25, W2/30, 
W2/35, W2/40 und WG2/45 erhöht 
sich der Grundabstand bei einer 
Fassadenlänge von mehr als 16 
20 m um einen Viertel Fünftel der 
Mehrlänge; höchstens jedoch um 6 
4 m.  

 Um eine Verdichtung (u. a. durch 
erhöhten Projektierungsspielraum) 
zu ermöglichen, wird der zu beach-
tende Mehrlängenzuschlag verrin-
gert bzw. es wird in der Kernzone 
auf den Mehrlängenzuschlag ver-
zichtet (vergl. Art. 10a). 

 2 Die für die Berechnung des Mehr-
längenzuschlages massgeblichen 
Gebäudelängen werden zusammen-
gerechnet, wenn der Gebäudeab-
stand weniger als 6 m beträgt. 

  2 Die für die Berechnung des Mehr-
längenzuschlages massgeblichen 
Gebäudelängen Fassadenlängen 
werden zusammengerechnet, wenn 
der Gebäudeabstand weniger als 
6 m beträgt. 

 Für die Grösse des Mehrlängenzu-
schlages ist nicht die Gebäudelän-
ge, sondern die Fassadenläge 
massgebend. 
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 Artikel 44   Artikel 44   

Mehrlän-
genzu-
schlag für 
besonde-
re Ge-
bäude 

Bei der Berechnung der Fassaden-
länge, die das Mass von 16 m über-
steigt, sind besondere Gebäude bis 
zu einer Gebäudegrundfläche von 
höchstens 40 m2 nicht zu berück-
sichtigen. Damit fallen sie auch bei 
der Festlegung des Mehrlängenzu-
schlages ausser Betracht.  

 Mehrlän-
genzu-
schlag für 
besonde-
re Ge-
bäude 

Bei der Berechnung der Fassaden-
länge, die das Mass von 16 m über-
steigt, sind besondere Gebäude bis 
zu einer Gebäudegrundfläche von 
höchstens 40 m2 nicht zu berück-
sichtigen. Damit fallen sind sie auch 
bei der Festlegung des Mehrlängen-
zuschlages zu beachten ausser Be-
tracht.  

 Die Privilegierung des besonderen 
Gebäudes ist allzu weitgehend. Im 
nachbarlichen Verhältnis ist die 
Wirkung des gesamten in Erschei-
nung tretenden Baukörpers mass-
gebend und nicht die Unterschei-
dung der Bauten in Hauptgebäude 
und besondere Gebäude.  

 Artikel 45   Artikel 45   

Abstände 
gegen-
über 
Strassen 
und We-
gen 

1 Der Strassenabstand für Ge-
meindestrassen (ohne Staatsstras-
sen) im Sinne von § 265 PBG be-
trägt: 
- gegenüber öffentlichen und pri-

vaten Strassen und Plätzen: 5 m 
für Hauptgebäude, 3.5 m für be-
sondere Gebäude und unterirdi-
sche Gebäude 

- gegenüber öffentlichen Wegen: 
3.5 m für Hauptgebäude, beson-
dere Gebäude und unterirdische 
Gebäude. 

 Abstände 
gegen-
über 
Strassen 
und We-
gen 

1 Der Strassenabstand für von Ge-
meindestrassen (ohne Staatsstras-
sen) im Sinne von § 265 PBG be-
trägt: 
- gegenüber öffentlichen und pri-

vaten Strassen und Plätzen: 5 m 
für Hauptgebäude, 3.5 m für be-
sondere Gebäude und unterirdi-
sche Gebäude 

- gegenüber öffentlichen Wegen: 
3.5 m für Hauptgebäude, beson-
dere Gebäude und unterirdische 
Gebäude. 

 Redaktionelle Anpassung 
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 2 Bei besonderen Verhältnissen, 
insbesondere bei unterirdischen Ge-
bäuden, kann die Baubehörde in be-
gründeten Fällen abweichende Ab-
stände verlangen bzw. gestatten. 

  2 Bei besonderen Verhältnissen, 
insbesondere bei unterirdischen Ge-
bäuden, kann die Baubehörde in be-
gründeten Fällen abweichende Ab-
stände verlangen bzw. gestatten. 

  

 Artikel 46   Artikel 46   

Freile-
gung Un-
terge-
schoss 

1 Die Freilegung des Unterge-
schosses ist bis zu 1.5 m unter das 
gewachsene Terrain zulässig. Die 
Abgrabung darf im Durchschnitt aller 
Fassaden maximal 0.7 m betragen. 

 Freile-
gung von 
Unter Ge-
schossen 
/ Terrain-
verände-
rungen 

1 Die Freilegung von des Unter Ge-
schossen ist bis zu 1.5 m unter das 
gewachsene Terrain zulässig. Von 
dieser Regelung ausgenommen sind 
Kellerzugänge, Hauseingänge, Ein-
fahrten zu Einzel-, Doppel- oder 
Sammelgaragen und zu offenen Un-
terständen. Die Abgrabung von Ein-
fahrten ist jedoch auf max. 7.0 m 
Breite beschränkt. 
Die Abgrabung darf im Durchschnitt 
aller Fassaden maximal 0.7 m betra-
gen. 

 Die zulässigen Ausnahmen werden 
festgelegt. 

 2 In den Zonen W2/25 und W2/30 
darf bei Verzicht auf ein anrechenba-
res Dachgeschoss das Unterge-
schoss freigelegt werden, sofern ei-
ne technisch und gestalterisch ein-
wandfreie Terrain- und Umgebungs-
gestaltung gewährleistet bleibt. 

  2 In den Zonen W2/25 und W2/30 
darf bei Verzicht auf ein anrechenba-
res Dachgeschoss das Unterge-
schoss freigelegt werden, sofern ei-
ne technisch und gestalterisch ein-
wandfreie Terrain- und Umgebungs-
gestaltung gewährleistet bleibt. 

 Eine einwandfreie Lösung kann 
kaum erzielt werden. 
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    2 Die Abgrabungen dürfen gesamt-
haft nicht mehr als die Hälfte des 
Gebäudeumfanges betreffen. 

 Das Mass der zulässigen Abgra-
bung wird in Bezug auf den Um-
fang des Gebäudes festgelegt. 

    3 Stützmauern dürfen bis max. 
2.0 m in Erscheinung treten.  

 Die sichtbaren Höhen der Stütz-
mauern sollen beschränkt werden. 

 Artikel 47   Artikel 47   

Grenzab-
stand für 
besonde-
re Ge-
bäude 

Für besondere Gebäude mit einer 
maximalen Gebäudegrundfläche von 
40 m2 gilt ein Grundabstand von 
1.75 m, sofern der Gebäudeabstand 
von 3.5 m gem. § 273 PBG einge-
halten wird. 

 Grenzab-
stand für 
besonde-
re Ge-
bäude 

Für besondere Gebäude mit einer 
maximalen Gebäudegrundfläche von 
40 m2 gilt ein Grundabstand von 
1.75 m, sofern der Gebäudeabstand 
von 3.5 m gem. § 273 PBG eingehal-
ten wird. 

  

 Artikel 48   Artikel 48   

Bauweise 1 In der Wohnzone W2/25 sind nur 
Gebäude in offener Überbauung ge-
stattet. 

 Bauweise 1 In der Wohnzone W2/25 sind nur 
Gebäude in offener Überbauung ge-
stattet. 

 Die Bestimmung ist nicht mehr 
zeitgemäss. Auch in der Wohnzo-
ne W2/25 soll eine "verdichtete" 
Bauweise im Sinne von z.B. Dop-
pel- bzw. Reiheneinfamilienhäu-
sern zugelassen werden.  
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 2 In den anderen Bauzonen ist bei 
gleichzeitiger Erstellung der Haupt-
gebäude oder bei Anbau an ein be-
stehendes Hauptgebäude die ge-
schlossene Überbauung bis zur Ge-
samtlänge der zonengemässen Ge-
bäudelänge gestattet. 

  2 In den anderen Bauzonen ist Bei 
gleichzeitiger Erstellung der Haupt-
gebäude oder bei Anbau an ein be-
stehendes Hauptgebäude ist die ge-
schlossene Überbauung bis zur Ge-
samtlänge der zonengemässen Ge-
bäudelänge gestattet. 

 Die geschlossene Überbauung 
wird in allen Bauzonen zugelassen. 
Redaktionelle Anpassung 

    3 Der Grenzbau für Hauptgebäude 
ist nur gestattet, sofern an ein beste-
hendes Gebäude angebaut oder 
gleichzeitig gebaut wird und die 
schriftliche Zustimmung des Nach-
barn vorliegt.  

 Regelung der Voraussetzungen für 
den Grenzbau. Der zustimmungs-
freie Grenzbau wird damit ausge-
schlossen.  
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 Artikel 49   Artikel 49   

Autoab-
stellplätze 

1 Es ist je ein Garagen- oder Ab-
stellplatz zu erstellen:  
a) pro 80 m2 Bruttogeschossfläche 

für Wohnzwecke; mindestens 
aber pro Wohnung 

b) pro 50 m2 Bruttogeschossfläche 
für gewerbliche Betriebe, ausser 
Lagerflächen 

c) pro 150 m2 Bruttogeschossflä-
che für Produktion und gewerb-
liche Lagerflächen. 

 Autoab-
stellplätze 

1 Es ist je ein Garagen- oder Ab-
stellplatz zu erstellen:  
a) pro 80 m2 Brutto Nettogeschoss-

fläche für Wohnzwecke; mindes-
tens aber pro Wohnung 

b) pro 50 m2 Brutto Nettoge-
schossfläche für gewerbliche 
Betriebe, ausser Lagerflächen 

c) pro 150 m2 Brutto Nettoge-
schossfläche für Produktion und 
gewerbliche Lagerflächen. 

 Als Bezugsmass ist die Nettoge-
schossfläche anzuwenden. 

 2 Pro Einfamilienhaus sind zwei 
Garagen- oder Abstellplätze zu er-
stellen. 

  2 Pro Einfamilienhaus sind zwei 
Garagen- oder Abstellplätze zu er-
stellen. 

  

 3 Bei anderen Nutzungen und bei 
besonderen Verhältnissen wird die 
nötige Anzahl Abstellplätze entspre-
chend der Norm SN 640 281 der 
Vereinigung der Schweizerischen 
Strassenfachleute festgesetzt. 

  3 Bei anderen Nutzungen und bei 
besonderen Verhältnissen wird die 
nötige Anzahl Abstellplätze entspre-
chend der Norm SN 640 281 der 
Vereinigung der Schweizerischen 
Strassenfachleute festgesetzt. 
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 4 Bei Mehrfamilienhäusern ab 3 
Wohnungen sind 10 % der erforder-
lichen Abstellplätze zusätzlich für 
Besucher zu erstellen und zu be-
zeichnen.  

  4 Bei Mehrfamilienhäusern ab 3 
Wohnungen sind 10 15% der erfor-
derlichen Abstellplätze zusätzlich für 
Besucher zu erstellen und zu be-
zeichnen.  

 Der erforderliche Anteil an Besu-
cherparkplätze wird erhöht. 

 5 Bei besonderen örtlichen oder 
betrieblichen Verhältnissen sowie 
bei gesicherter Mehrfachnutzung 
kann die vorgeschriebene Abstell-
platzzahl reduziert oder erhöht, eine 
etappenweise Realisierung bewilligt 
oder eine Maximalzahl festgelegt 
werden. Gründe für eine Reduktion 
sind insbesondere: Ortsbildschutz, 
verkehrstechnische Probleme, aus-
gewiesene Massnahmen zur Ver-
minderung des Privatverkehrs.  

  5 Bei besonderen örtlichen oder be-
trieblichen Verhältnissen sowie bei 
(u.a. Ortsbildschutz, verkehrstechni-
sche Probleme, gesicherte Mehr-
fachnutzung) kann verlangt werden, 
dass die vorgeschriebene ermittelte 
Abstellplatzzahl reduziert oder er-
höht wird. oder Ausserdem kann ei-
ne Maximalzahl festgelegt und / oder 
eine etappenweise Realisierung be-
willigt werden. Gründe für eine Re-
duktion sind insbesondere: Ortsbild-
schutz, verkehrstechnische Proble-
me, ausgewiesene Massnahmen zur 
Verminderung des Privatverkehrs. 

 Klärung der Zuständigkeit für das 
Festlegen von abweichenden Ab-
stellplatzzahlen. Die detaillierte 
Begründung für die Abweichung 
wird als nicht abschliessende Auf-
zählung bereits einleitend darge-
legt. 

 6 Bruchteile von Pflichtabstellplät-
zen gem. Abs. 1 und 3 von 5/10 und 
mehr sowie solche von Besucherab-
stellplätzen gem. Abs. 4 von 1/10 
und mehr sind aufzurunden. 

  6 Bruchteile von Pflichtabstellplät-
zen gem. Abs. 1 und 3 von 5/10 und 
mehr sowie solche von Besucherab-
stellplätzen gem. Abs. 4 von 1/10 
und mehr sind aufzurunden. 
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 7 In der Kernzone ist besondere 
Rücksicht auf die herkömmliche 
Umgebungsgestaltung zu nehmen.  

  7 In der Kernzone ist besondere 
Rücksicht auf die herkömmliche 
Umgebungsgestaltung zu nehmen.  

  

    8 Als Nettogeschossfläche gilt die 
ausbaubare Fläche wie für die Aus-
nützungsziffer. Genutzte Flächen in 
Dach- und Untergeschossen sind 
jedoch mitzurechnen. 

 Es ist die gleiche Berechnungsart 
wie bei der Ausnützungsziffer an-
zuwenden. Die genutzten Flächen 
in Dach- und Untergeschossen 
sind miteinzurechnen. 

 Artikel 50   Artikel 50   

Kinder-
spielplät-
ze 

1 Beim Bau von Mehrfamilienhäu-
sern ab 3 Wohnungen sind besonnte 
Kinderspielflächen abseits vom Ver-
kehr anzulegen.  

 Kinder-
spielplät-
ze Spiel- 
und Ruhe-
flächen 

1 Beim Bau von Mehrfamilienhäu-
sern oder anderen Wohnformen ab 3 
Wohnungen sind an besonnter Lage 
und vom Verkehr abgewandt Spiel- 
und Ruheflächen Kinderspielflächen 
abseits vom Verkehr anzulegen an-
zuordnen. 

 Spielplätze sollen bei allen Wohn-
formen ab drei Wohnungen ver-
langt werden. Um den Spielraum 
zu erweitern und Bewohner- und 
Altersgruppen spezifische Frei-
raumlösungen zu ermöglichen, 
wird auf den Begriffszusatz "Kin-
der" verzichtet. Zudem sollen neu 
auch Ruheflächen zulässig sein.  

 2 Die Spielflächen haben mindes-
tens 20 % der zu Wohnzwecken an-
rechenbaren Bruttogeschossfläche 
aufzuweisen. 

  2 Die Spiel- und Ruheflächen ha-
ben insgesamt mindestens 20% der 
zu Wohnzwecken anrechenbaren 
Brutto Nettogeschossfläche aufzu-
weisen. 

 Als Bezugsmass ist die Nettoge-
schossfläche anzuwenden.  
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    3 Als Nettogeschossfläche gilt die 
ausbaubare Fläche wie für die Aus-
nützungsziffer. Genutzte Flächen in 
Dach- und Untergeschossen sind 
jedoch mitzurechnen. 

 Es ist die gleiche Berechnungsart 
wie bei der Ausnützungsziffer an-
zuwenden. Die genutzten Flächen 
in Dach- und Untergeschossen 
sind miteinzurechnen. 

 Artikel 51   Artikel 51   

Abstellflä-
chen für 
Kinder-
wagen, 
Fahrräder 
und Mo-
torfahrrä-
der 

1 In Mehrfamilienhäusern ab 3 
Wohnungen sind in der Nähe des 
Hauseinganges genügend grosse, 
leicht zugängliche Abstellräume und 
-flächen für Kinderwagen, Fahrräder 
und Motorfahrräder bereitzustellen. 

 Abstellflä-
chen für 
Kinder-
wagen, 
Fahrräder 
und Mo-
torfahrrä-
der 

1 In Mehrfamilienhäusern oder an-
deren Wohnformen ab 3 Wohnungen 
sind an zweckmässiger Lage in der 
Nähe des Hauseinganges genügend 
grosse, leicht zugängliche Abstell-
räume und / oder -flächen für Kin-
derwagen, Fahrräder und Motorfahr-
räder bereitzustellen. 

 Abstellflächen werden an zweck-
mässiger Lage verlangt. Auf die 
genauere Umschreibung der Lage 
"in der Nähe von Hauseingängen" 
wird verzichtet. Zudem werden neu 
leicht zugängliche Abstellräume 
und / oder -flächen verlangt. 

 2 Die erforderliche Zahl der Fahr-
rad- und Motorfahrradabstellplätze 
bestimmt sich unter Berücksichti-
gung der konkreten Verhältnisse 
aufgrund der folgenden Richtwerte: 
- für Wohnungen 1 Abstellplatz 

pro 40 m2 BGF 
- für Betriebe ein Abstellplatz pro 2 

Autoabstellplätze 

  2 Die erforderliche Zahl der Fahr-
rad- und Motorfahrradabstellplätze 
bestimmt sich unter Berücksichti-
gung der konkreten Verhältnisse 
aufgrund der folgenden Richtwerte: 
- für Wohnungen 1 Abstellplatz pro 

40 m2 BGF 
- für Betriebe ein Abstellplatz pro 2 

Autoabstellplätze 
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    2 Es ist genügend Abstellplatz für 
Fahrräder und Motorfahrräder zur 
Verfügung zu stellen. Dabei sind die 
örtlichen Verhältnisse zu berück-
sichtigen. Es gelten die normge-
mässen Richtwerte. 

 Für die Ermittlung der Anzahl Ab-
stellplätze für Fahrräder und Motor-
fahrräder gelangen die normge-
mässen Richtwerte zur Anwen-
dung. 

 Artikel 52   Artikel 52   

Nutzung 
der Sonn-
nenener-
gie 

Anlagen zur Nutzung von Sonnen-
energie sind zugelassen. Sie sind so 
anzuordnen und zu gestalten, dass 
eine befriedigende, in der Kernzone 
eine gute Gesamtwirkung erreicht 
wird.  

 Nutzung 
der Son-
nenener-
gie 

Anlagen zur Nutzung von Sonnen-
energie sind zugelassen. Sie sind so 
anzuordnen und zu gestalten, dass 
eine befriedigende, in der Kernzone 
eine gute Gesamtwirkung erreicht 
wird. 

 Ist in der übergeordneten Gesetz-
gebung geregelt. 

 Artikel 53   Artikel 53   

Abfall, 
Kompost 

Bei Neubauten und wesentlichen 
Umbauten sind geeignete Flächen 
des Umschwungs für die Abfallbe-
seitigung (Container) zu schaffen 
und für die Kompostierung zu si-
chern. Dabei ist auf die Nachbarn 
Rücksicht zu nehmen.  

 Abfall, 
Kompost 

Bei Neubauten und wesentlichen 
Umbauten sind ab drei Wohnungen 
geeignete Flächen des Umschwungs 
für die Abfallbeseitigung (Container) 
zu schaffen und für die Kompostie-
rung zu sichern. Dabei ist auf die 
Nachbarn Rücksicht zu nehmen.  

 Geeignete Flächen für die Abfall-
beseitigung sind erst ab drei Woh-
nungen vorzusehen. Da die Ge-
meinde über eine Grünabfuhr ver-
fügt, sind Flächen für die Kompos-
tierung nicht zwingend vorzusehen. 
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 Artikel 54   Artikel 54   

Sexge-
werbe 

In der Kernzone, der Quartiererhal-
tungszone, den Wohnzonen und der 
Wohnzone mit Gewerbeerleichte-
rung sind sexgewerbliche Salons 
oder vergleichbare Einrichtungen 
nicht gestattet. 

 Sexge-
werbe 

In der Kernzone, der Quartiererhal-
tungszone, den Wohnzonen und der 
Wohnzone mit Gewerbeerleichte-
rung sind sexgewerbliche Salons 
oder vergleichbare Einrichtungen 
nicht gestattet. 

  

    Artikel 54a   

   Gebäude-
höhe 

Die Verkehrsbaulinien sind für das 
Mass der Gebäudehöhe nicht zu be-
achten.  

 Damit gelangen die festgelegten 
Gebäudehöhen zur Anwendung; s. 
§ 278 Abs. 1 PBG. 

    Artikel 54b   

   Begrü-
nung von 
Flachdä-
chern 

Flachdächer, soweit sie nicht als be-
gehbare Terrasse benutzt oder für 
den Bau von Anlagen für die Nut-
zung von Sonnenergie beansprucht 
werden, sind extensiv zu begrünen. 

 Mit der extensiven Begrünung von 
Flachdächern soll zu einem im Ge-
samtzusammenhang befriedigen-
den Erscheinungsbild beigetragen 
werden. 
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    Artikel 54c   

   Besonde-
re Lärm-
schutzbe-
stimmun-
gen 

In den im Zonenplan besonders ge-
kennzeichneten Gebieten sind die 
Regelungen gemäss Art. 31a Abs. 1 
lit. b und c LSV einzuhalten. 

 Regelung abgestimmt auf die er-
gänzten Bestimmungen der Lärm-
schutzverordnung des Bundes Art. 
31a (in Kraft seit 2. Februar 2015).  

 
Weitere Festlegungen 

  
Weitere Festlegungen 

  

 Artikel 55   Artikel 55   

Areal-
überbau-
ungen 

Die Arealüberbauungen sind in den 
Wohnzonen und in der zweige-
schossigen Wohnzone mit Gewer-
beerleichterung WG2 zugelassen. In 
den übrigen Zonen sind Arealüber-
bauungen nicht zulässig. Für Areal-
überbauungen gelten folgende Vor-
schriften: 

 Areal-
überbau-
ungen 

Die Arealüberbauungen sind nur in 
den Wohnzonen und in der zweige-
schossigen Wohnzone mit Gewer-
beerleichterung WG2 zugelassen 
zulässig. In den übrigen Zonen sind 
Arealüberbauungen nicht zulässig. 
Für Arealüberbauungen gelten fol-
gende Vorschriften: 

 Redaktionelle Anpassung 

 1 Die Mindestarealfläche beträgt 
4'000 m2.  

  1 Die Mindestarealfläche beträgt 
4'000 m2.  

  

 2 Die Ausnützungsziffer darf um 
höchstens einen Zehntel erhöht 
werden.  

  2 Die Ausnützungsziffer darf um 
höchstens einen Zehntel erhöht wer-
den.  
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 3 Gegenüber Grundstücken und 
Gebäuden ausserhalb der Areal-
überbauung sind (vorbehältlich § 
270 Abs. 3 PBG) die zonengemäs-
sen Abstände einzuhalten. 

  3 Gegenüber Grundstücken und 
Gebäuden ausserhalb der Areal-
überbauung sind (vorbehältlich § 270 
Abs. 3 PBG) die zonengemässen 
Abstände einzuhalten. 

  

 4 Die zonengemässe Zahl der Voll-
geschosse darf nicht erhöht werden. 
Die Gebäudelänge bzw. die Gesamt-
länge bei Zusammenbau ist nicht 
beschränkt. 

  4 Die zonengemässe Zahl der Voll-
geschosse darf in den Wohnzonen 
nicht erhöht werden. Die Gebäude-
länge bzw. die Gesamtlänge bei Zu-
sammenbau ist nicht beschränkt. 

 In der Wohnzone mit Gewerbeer-
leichterung darf die Anzahl der 
Vollgeschosse erhöht werden (s. 
Abs. 4a). 

    4a In den Wohnzonen mit Gewer-
beerleichterung sind maximal drei 
Vollgeschosse und eine Gebäude-
höhe von maximal 10.5 m gestattet. 

 In den Wohn- und Gewerbezonen 
wird im Rahmen von Arealüber-
bauungen ein zusätzliches Vollge-
schoss zugelassen. 

    4b Die Gebäudelänge bzw. die Ge-
samtlänge ist nicht beschränkt. 

 Die Gebäudelängen werden nicht 
vorgegeben. 

 5 Für Arealüberbauungen ist ein 
Energiekonzept zu erstellen. Dabei 
ist auf eine sparsame und wenig 
umweltbelastende Wärmeerzeugung 
zu achten. 

  5 Für Arealüberbauungen Es ist ein 
Energiekonzept zu erstellen. Dabei 
ist auf eine sparsame und wenig 
umweltbelastende Wärmeerzeugung 
zu achten. 

 Redaktionelle Anpassung 

 6 Hinsichtlich des Wärmebedarfs ist 
mindestens der jeweils gültige Stan-
dard nach Minergie® oder ein 
gleichwertiger Standard einzuhalten.  

  6 Hinsichtlich des Wärmebedarfs ist 
mindestens der jeweils gültige Stan-
dard nach Minergie® oder ein 
gleichwertiger Standard einzuhalten.  
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 Artikel 56   Artikel 56   

Terras-
senhäuser 

Für Terrassenhäuser in der Wohn-
zone W2/30 gelten folgende Vor-
schriften: 

 Terras-
senhäuser 

Für Terrassenhäuser in der Wohn-
zone W2/30 gelten folgende Vor-
schriften: 

  

    Terrassenhäuser sind in den Wohn-
zonen W2/25 und W2/30 zulässig. 
Abweichend von den Vorschriften 
der Regelbauweise gelten für Ter-
rassenhäuser folgende Regelungen: 

 Terrassenhäuser werden auch in 
der W2/25 zugelassen. 

 1 Im Hinblick auf die gute Einord-
nung in die Landschaft haben sie 
eine besonders gute architektoni-
sche Gestaltung aufzuweisen. 

  1 Im Hinblick auf die gute Einord-
nung in die Landschaft haben sie 
eine besonders gute architektoni-
sche Gestaltung aufzuweisen.  
Es gelten die Anforderungen gemäss 
§ 71 PBG. 

 Es kommen die gleich hohen An-
forderungen wie bei Arealüberbau-
ungen zur Anwendung; es werden 
eine besonders gute Gestaltung 
sowie eine zweckmässige Ausstat-
tung und Ausrüstung verlangt. 

    1a Es sind nur Flachdächer gestattet.  Schrägdächer auf Terrassenhäu-
ser werden ausgeschlossen. 

 2 Jedes Geschoss ist in der Tiefe 
abzustufen und seitlich zu staffeln. 

  2 Jedes Geschoss ist in der Tiefe 
abzustufen und seitlich zu staffeln. 

 Die seitliche Staffelung wird nicht 
verlangt. 
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 3 Es sind max. 3 Stufen für Wohn-
geschosse sowie ein sichtbares Un-
tergeschoss für Garagen gestattet.  

  3 Es sind max. 3 Geschossstufen 
mit Räumen, welche dem dauernden 
Aufenthalt von Menschen dienen, 
sowie zusätzlich eine Geschossstufe 
i.S. eines nicht anrechenbaren Un-
tergeschosses zulässig. für Wohn-
geschosse sowie ein sichtbares Un-
tergeschoss für Garagen gestattet.  

  

 4 Die max. Gebäudelänge für Ter-
rassenhäuser beträgt 30 m. 

  4 Die max. Gebäudelänge für Ter-
rassenhäuser beträgt 30 m; die ma-
ximale Gebäudebreite 25 m. Gebäu-
delängen über 25 m sind nur in der 
Falllinie des Grundstückes gestattet. 

 Im Hinblick auf eine vertretbare 
Einordnung ins Ortsbild wird die 
maximale Gebäudebreite be-
schränkt. 

    4a Der Mehrlängenzuschlag findet 
keine Anwendung.  

  

 5 Das Gebäude, ausgenommen 
Kamine und kleinere technisch be-
dingte Aufbauten, sind innerhalb ei-
ner Linie von 7.5 m über dem ge-
wachsenen Boden anzuordnen. 

  5 Das Gebäude, ausgenommen 
Kamine und kleinere technisch be-
dingte Aufbauten, sind innerhalb ei-
ner Linie von 7.5 m über dem ge-
wachsenen Boden anzuordnen. 
Die zonengemässe Gebäude- und 
Gesamthöhe darf ab gewachsenem 
Boden an keinem Punkt überschrit-
ten werden.  

 Da Terrassenhäuser neu in der 
W2/25 und W2/30 zugelassen 
werden, sind die zonengemässen 
Gebäude- und Gesamthöhen zu 
beachten. 
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    5a Einzelne Vorsprünge wie Brüs-
tungen, Vordächer usw. dürfen die 
Profillinie um höchstens 2.0 m über-
schreiten. 

  

 6 Die talseitigen Brüstungen der 
einzelnen Terrassen sind ausrei-
chend zu bepflanzen.  

  6  Die talseitigen Brüstungen der 
einzelnen Terrassen sind ausrei-
chend zu bepflanzen.  

 Die Gestaltung der Brüstung wird 
nicht vorgegeben. 

 7 Die Dächer der obersten Stufe 
dürfen keine Brüstungen aufweisen. 

  7 Die Dächer der obersten Stufe 
dürfen keine fassadenbündige Brüs-
tungen aufweisen. 

 Fassadenbündige Brüstungen auf 
den Dächern der obersten Stufe 
werden als störend empfunden. 

 8 Kamine, Cheminées und Lüf-
tungsschächte sind so anzuordnen, 
dass keine gegenseitigen Belästi-
gungen durch Rauch, Russ oder Ab-
gase entstehen. 

  8  Kamine, Cheminées und Lüf-
tungsschächte sind so anzuordnen, 
dass keine gegenseitigen Belästi-
gungen durch Rauch, Russ oder Ab-
gase entstehen. 

 Dies ist bereits eine gesetzliche 
Vorgabe und muss nicht nochmals 
erwähnt werden. 

 Artikel 57   Artikel 57   

Gestal-
tungsplä-
ne 

1 Für die im Zonenplan bezeichne-
ten Gebiete müssen Gestaltungsplä-
ne aufgestellt werden. 

 Gestal-
tungsplä-
ne 

1 Für die im Zonenplan bezeichne-
ten Gebiete müssen Gestaltungsplä-
ne aufgestellt werden. 
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 2 In der Zone G sowie in Teilen der 
Zonen I1 und WG2 hat der Gestal-
tungsplan innerhalb des bezeichne-
ten Gebietes folgende Inhalte festzu-
legen: 
- Stärkung des Einkaufsgebietes 

an der Grenzstrasse (zusammen 
mit dem angrenzenden Ein-
kaufsgebiet in Bülach) als Ein-
kaufsstandort von regionaler Be-
deutung 

- das Potenzial an verkehrsinten-
siven Nutzflächen auf die vor-
handene und künftige Verkehrs-
infrastruktur abzustimmen 

- die Regelung der Verkehrsfüh-
rung und Grundstückserschlies-
sung, damit der private und öf-
fentliche Verkehr auch bei einem 
Vollausbau des Gebietes funkti-
onsfähig bleibt 

- Rahmenbedingungen für ein 
städtebaulich gut gestaltetes re-
gionales Zentrumsgebiet schaf-
fen, welches sich vom histori-
schen Ortskern von Bachen-
bülach klar abgrenzt. 

  2 In der Zone G sowie in Teilen der 
Zonen I1 und WG2 hat der Gestal-
tungsplan innerhalb des bezeichne-
ten Gebietes folgende Inhalte festzu-
legen: 
- Stärken ung des Einkaufsgebie-

tes an der Grenzstrasse (zu-
sammen mit dem angrenzenden 
Einkaufsgebiet in Bülach) als 
Einkaufsstandort von regionaler 
Bedeutung 

- Abstimmen das des Potenzials 
an verkehrsintensiven Nutzflä-
chen auf die vorhandene und 
künftige Verkehrsinfrastruktur 
abzustimmen 

- die Regeln ung der Verkehrsfüh-
rung und Grundstückserschlies-
sung, damit der private und öf-
fentliche Verkehr auch bei einem 
Vollausbau des Gebietes funkti-
onsfähig bleibt 

- Schaffen der Rahmenbedingun-
gen für ein städtebaulich gut ge-
staltetes regionales Zentrumsge-
biet schaffen, welches sich vom 
historischen Ortskern von Ba-
chenbülach klar abgrenzt. 

 Redaktionelle Anpassungen 
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    3 Der Gestaltungsplan Kernzone 
Oberdorf hat insbesondere folgende 
Sachverhalte zu regeln und zu si-
chern: 
- Schaffen der Voraussetzungen 

für eine zeitgemässe und gleich-
ermassen qualitätsvolle Fort-
schreibung der Bebauung in der 
Kernzone  

- Einheitliches Überbauungs- und 
Gestaltungskonzept  

- Qualitätsvolle Freiflächen mit 
vielfältigen Zweckbestimmungen 

- Besonders sorgfältig gestalteter 
Übergang zu den angrenzenden 
Bebauungen 

- Gewährleisten der Anforderun-
gen des Gewässerschutzes  

- Einhalten der massgebenden 
Lärmgrenzwerte (ES III). 

 Es werden Mindestziele formuliert, 
die in einem Gestaltungsplan auf-
genommen oder umgesetzt wer-
den müssen. Darin enthalten sind 
Anforderungen an die Gestaltung, 
den Gewässerschutz und den 
Lärmschutz. 
Der Gestaltungsplan soll aufzei-
gen, wie die Bebauung in der 
Kernzone zeitgemäss und quali-
tätsvoll fortgesetzt werden kann. 
Zudem sollen Freiflächen von ho-
her Qualität gesichert oder ge-
schaffen werden. Die einzuhalten-
den Anforderungen gemäss Lärm-
schutz und Gewässerschutz sind in 
übergeordneten gesetzlichen Best-
immungen geregelt (Gewässer-
schutzverordnung und Lärm-
schutzverordnung). 
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Schlussbestimmungen 

  
Schlussbestimmungen   

 Artikel 58   Artikel 58   

Ausnah-
mebewilli-
gungen 

Ausnahmebewilligungen richten sich 
nach der kantonalen Gesetzgebung. 

 Ausnah-
mebewilli-
gungen 

Ausnahmebewilligungen richten sich 
nach der kantonalen Gesetzgebung. 

 Unnötige Regelung; für Ausnah-
mebewilligungen gilt ausschliess-
lich § 220 PBG und in Zusammen-
hang mit Baulinien § 100 PBG. 

 Artikel 59   Artikel 59   

Inkrafttre-
ten 

Die Bau- und Zonenordnung wird mit 
Rechtskraft der kantonalen Geneh-
migung verbindlich. Der Gemeinde-
rat publiziert das Datum der Inkraft-
setzung gemäss § 6 PBG. 
Von der Gemeindeversammlung be-
schlossen am 27. Januar 1997, am 
17. Juni 2002, am 15. Dezember 
2008 und am 17. März 2016. 

 Inkrafttre-
ten 

Die Bau- und Zonenordnung wird mit 
Rechtskraft der kantonalen Geneh-
migung verbindlich. Der Gemeinde-
rat publiziert das Datum der Inkraft-
setzung gemäss § 6 PBG. 
Von der Gemeindeversammlung be-
schlossen am 27. Januar 1997, am 
17. Juni 2002, am 15. Dezember 
2008, und am 17. März 2016 und am 
(dd.mmm.yyyy). 

 Der Art. wurde im Rahmen der 
Teilrevision Bearbeitungsstrang I 
dem revidierten Genehmigungsver-
fahren angepasst. 
Die Formulierung wurde im Vorprü-
fungsbericht zur Teilrevision im 
Gebiet Bächliwis vom 17. Septem-
ber 2014 vorgegeben. 

  



Kanton Zürich Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 
Gemeinde Bachenbülach Änderungen an der Bau- und Zonenordnung; festgesetzt am 15. September 2016 
 
Rechtskräftige Bau- und Zonenordnung vom 
27.01.1997 mit Teilrevisionen vom 17.06.2002, 
15.12.2008 und vom 17.03.2016 

 Teilrevision der Bau- und Zonenordnung; 
festgesetzt am 15.09.2016 

 Anlass der Änderung / Erläuterung  

 

 68 

 Namens der Gemeindeversamm-
lung 
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 Der Präsident Der Schreiber 
F. Bieger H. Lüssi 

  Der Präsident Der Schreiber 
F. Bieger H. Lüssi 

  

 Vom Regierungsrat am 30.7.1997 
mit RRB Nr. 1641, von der Baudirek-
tion am 27.2.1998 mit BDV Nr. 
174/98, am 11.10.2002 mit ARV Nr. 
1128/2002 und am 14.7.2009 mit 
ARV Nr. 95/2009 und am 28.6.2016 
mit BDV Nr. 0616/16 genehmigt. 

  Vom Regierungsrat am 30.7.1997 
mit RRB Nr. 1641, von der Baudirek-
tion am 27.2.1998 mit BDV Nr. 
174/98, am 11.10.2002 mit ARV Nr. 
1128/2002, und am 14.7.2009 mit 
ARV Nr. 95/2009, und am 28.6.2016 
mit BDV Nr. 0616/16 und am 
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Zusammenfassung 
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Bachenbülach vermag den Ziel-
setzungen für die Entwicklung der Gemeinde sowie den angepassten 
übergeordneten Rahmenbedingungen nicht mehr in allen Teilen zu 
entsprechen. Mit der vorliegenden Teilrevision wird eine zeitgemässe 
Nutzungsplanung angestrebt. Die Teilrevision umfasst Änderungen 
an den Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung sowie Anpas-
sungen am Zonenplan, am Kernzonenplan sowie an den Ergän-
zungsplänen. 

Die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (BZO), welche zu 
unterschiedlichen Interpretationen geführt haben, werden vereinfacht. 
Zudem werden Ergänzungen an den Vorschriften vorgenommen, 
soweit sich solche aufgrund der Erfahrungen mit dem gültigen Instru-
ment als erwünscht erwiesen haben. Im Sinne einer Förderung der 
Siedlungsentwicklung nach innen werden abgestimmt auf die über-
geordneten Rahmenbedingungen einzelne Zonen "aufgezont". Zur 
Erweiterung des baulichen Spielraumes und im Sinne eines Abbaus 
von unnötigen Restriktionen werden die Nutzung der Untergeschosse 
zugelassen und die zu beachtenden Grundmasse teilweise ange-
passt bzw. neu formuliert. Innerhalb der Kernzone wird neu ein zeit-
gemässes und qualitätsvolles Bauen ermöglicht.  

Am Zonenplan werden keine tiefgreifenden Änderungen vorgenom-
men. Die Zonenabgrenzungen werden der heute vorherrschenden 
Parzellarstruktur sowie der rechtskräftigen Waldgrenze angepasst. 
Erschliessungsstrassen, welche ausserhalb der Bauzonen liegen, 
werden eingezont. Zudem wird Vorsorge getroffen, dass ein Gebiet – 
in welchem die Planungswerte der Lärmschutzverordnung des Bun-
des infolge Fluglärm während der ersten Nachtstunde überschritte-
nen werden – erschlossen werden kann. 

Im Bereich des ehemaligen Kindergartens an der Sonnhaldenstrasse 
(Gebiet Chürzi) wird die Waldabstandslinie begradigt und der Ergän-
zungsplan entsprechend angepasst. 
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1 Ausgangslage 
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Bachenbülach stammt in ihren 
Grundzügen aus den 1990-er Jahren. Die darin enthaltenen Festle-
gungen vermögen heutigen Ansprüchen und den zu beachtenden 
Rahmenbedingungen nicht in allen Teilen zu genügen. Zu beach-
tende übergeordnete Rahmenbedingungen wie der Sachplan Infra-
struktur Luftfahrt, der kantonale Richtplan sowie die Lärmschutzver-
ordnung wurden überarbeitet. Der regionale Richtplan befindet sich in 
Revision. Die Nutzungsplanung wird im vorliegenden Verfahren über-
prüft und auf die rechtskräftigen Rahmenbedingungen sowie geän-
derten Anforderungen abgestimmt. 

Die Teilrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde 2015/2016 er-
folgt in zwei voneinander getrennten Bearbeitungssträngen. Der Be-
arbeitungsstrang I umfasst die teilweise Neufassung der Quartierer-
haltungszone Bächliwis unter Einschluss des Erlasses von Sonder-
bauvorschriften sowie Anpassungen an den Bestimmungen zur In-
dustriezone I2. Der Bearbeitungsstrang I wurde am 17. März 2016 
von der Gemeindeversammlung festgesetzt und am 28. Juni 2016 
von der Baudirektion genehmigt (vergl. Ziff. 1.1.1). Die vorliegende 
Teilrevision (Bearbeitungsstrang II) umfasst das gesamte weitere 
Bauzonengebiet.  

Im Hinblick auf die Perimetergespräche im Rahmen des SIL-Prozes-
ses hat der Gemeinderat im Jahre 2007 die wesentlichen Aspekte 
der von ihm angestrebten Gemeindeentwicklung in den "Entwick-
lungsleitlinien 2007" zusammengefasst. Die Entwicklungsleitlinien 
wurden 2010 überprüft (Leitlinien und Zielsetzung 2010). Im Rahmen 
eines Workshops im Sommer 2013 hat der Gemeinderat die Leitlinien 
und Zielsetzungen für die Entwicklung der Gemeinde – unter Einbe-
zug der Festlegungen und Vorgaben aus den übergeordneten Pla-
nungsebenen sowie der teilweise geänderten Vorstellungen des Ge-
meinderates – überprüft und neu formuliert. Aufbauend auf die ange-
passten Leitlinien und Zielsetzungen hat der Gemeinderat nun zu-
sammen mit dem Bauausschuss die kommunale Nutzungsplanung 
überarbeitet.  
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1.1 Planungsgegenstand und Perimeter 
Die Teilrevision der Nutzungsplanung umfasst Änderungen an den 
Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung sowie Anpassungen am 
Zonenplan, am Kernzonenplan sowie an den Ergänzungsplänen. 

Die Bau- und Zonenordnung (BZO) sowie der Zonenplan wurden am 
27. Januar 1997, der Kernzonenplan am 17. Juni 2002 – gleichzeitig 
mit einer ersten Teilrevision der BZO – von der Gemeindeversamm-
lung festgesetzt. Eine weitere Teilrevision der BZO sowie des Zonen-
planes ist auf den 15. Dezember 2008 datiert. Der Ergänzungsplan 
"Waldabstandslinien und Gewässerabstandslinien" wurde am 
24. Oktober 1984 und am 1. Juni 1987 – die Änderung der Waldab-
standslinie und Gewässerabstandslinie im Gebiet Loobach am 
1. Dezember 1998 – festgesetzt. 

  

Zonenplan vom 27. Januar 1997 mit einer Teilrevision vom 15. Dezember 2008  
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Kernzonenplan vom 17. Juni 2002  

  

Ergänzungsplan "Waldabstandslinien und Gewässerabstandslinien"  
vom 24. Oktober 1984 und vom 1. Juni 1987  
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1.1.1 Teilrevisionen der kommunalen Nutzungsplanung  
(Bearbeitungsstrang I) für die Gebiete Bächliwis und 
Industriezone I2  

Die Gemeindeversammlung Bachenbülach hat am 17. März 2016 die 
Teilrevisionen der kommunalen Nutzungsplanung für die Gebiete 
Bächliwis und Industriezone I2 festgesetzt. Die Teilrevisionen wurden 
am 28. Juni 2016 von der Baudirektion genehmigt.  

Im Rahmen der Teilrevision im Gebiet Bächliwis wurden Sonderbau-
vorschriften für die Quartiererhaltungszone Bächliwis eingefügt, wel-
che eine bauliche Verdichtung ermöglichen.  

Mit der Teilrevision der Nutzungsplanung Industriezone I2 wurden die 
zulässige Gesamt- und Gebäudehöhe in der I2 von 10.5 auf 13.5 m 
angehoben. Durch diese Massnahme soll der "Fussabdruck" der Ge-
bäude verringert werden. Im Hinblick auf einen gut gestalteten Über-
gang zur Landwirtschaftszone wird entlang der Zonengrenze – die 
Industriezone I2 grenzt direkt an die Landwirtschaftszone – eine Be-
pflanzung mit standortgerechten Bäumen verlangt.  

1.1.2 Planungsperimeter 

Die Gemeinde Bachenbülach liegt im Zürcher Unterland zwischen 
den Städten Kloten und Bülach im Einflussbereich des Flughafens 
Zürich. Der Planungsperimeter umfasst das gesamte Gemeindege-
biet. Vordergründig wird das Siedlungsgebiet (die Bauzonen) be-
trachtet. Es werden aber auch die Bestimmungen für die Freihalte- 
und Erholungszonen, welche ausserhalb des Siedlungsgebietes lie-
gen, überprüft. 

  

Lage der Gemeinde 
Bachenbülach im 
Zürcher Unterland 
(Gemeindegrenzen 
orange) 
Quelle: GIS-ZH 
2015 
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Planungsperimeter: 
Gemeinde Bachen-

bülach mit Sied-
lungsgebiet (lachs-

farben) 
Eigene Darstellung   

1.2 Siedlungsentwicklung nach innen 
Das Potential des Siedlungsgebietes wird in Bachenbülach durch 
verschiedene Faktoren eingeschränkt: Im kantonalen Richtplan wird 
vorgegeben, dass sich die Siedlungsentwicklung ausschliesslich auf 
die gültige Abgrenzung des Siedlungsgebietes bzw. auf die im Zo-
nenplan bezeichneten Bauzonen zu beschränken hat. Zudem dürfen 
bestehende Bauzonen in den flughafennahen Teilen der Gemeinde 
(insb. westlich der Zürichstrasse) aufgrund der bestehenden und zu-
künftig zu erwartenden Fluglärmbelastung nur unter Einhaltung der 
Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan Kapitel 4.7.1.2 (Anhang 
A2.2) für Wohnzwecke aufgezont werden. Gleichzeitig sind die Fest-
legungen im kantonalen Raumordnungskonzept zu beachten, welche 
vorsehen, dass die Handlungsräume "Stadtlandschaften" und "ur-
bane Wohnlandschaften" – zu welchen auch Bachenbülach zählt – 
künftig 80% des Bevölkerungswachstums des Kantons Zürich auf-
nehmen. Gemäss den Aussagen der Vertreter des ARE (s. Ziff. 5.1) 
soll Bachenbülach bis ins Jahr 2040 etwa 20% zusätzlichen Einwoh-
nern Platz bieten. 

Diese vordergründig als einengend wirkende Ausgangslage bietet die 
Chance, die Frage der Siedlungsentwicklung nach innen vertieft und 
vor allem auch unter dem Aspekt der Steigerung der räumlichen Qua-
litäten zu bearbeiten. Dem Sachverhalt einer Entwicklung des Sied-
lungsraumes nach innen kommt auch unter den Aspekten der Kultur-
landinitiative und denjenigen der Auswirkungen aus dem Thema 
Fluglärm ein besonderes Gewicht zu.  
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1.2.1 Potential des Siedlungsgebietes 

Das Siedlungsgebiet der Gemeinde Bachenbülach grenzt direkt an 
dasjenige der Stadt Bülach und erstreckt sich entlang der Zürichstra-
sse bis zur Gemeindegrenze von Winkel. Entlang dieser Strassen-
achse ist innerhalb der Gemeinde die höchste Einwohnerdichte zu 
verzeichnen. 

  

Einwohnerdichte 
gemäss Quartier-
analyse für die 
Siedlungserneue-
rung (Einwohner 
(Ew.) pro ha) 
Quelle: GIS-ZH 
2015 

 
Wohnzonen W1/W2  
(Ew. pro ha) 

Wohnzonen W3 und 
höher (Ew. pro ha) 

Mischzonen  
(Ew. pro ha)  

  bis 25  bis 75  bis 25  
  25 bis 75  75 bis 125  25 bis 50  
  75 bis 125  125 bis 175  50 bis 75  
  über 125  über 175  über 75  

Die Einwohnerzahl von Bachenbülach ist in den vergangenen 60 Jah-
ren stark angestiegen. Für das Jahr 2014 sind in Bachenbülach 4064 
Einwohner eingetragen.  

  

Bevölkerungsent-
wicklung gemäss 
Wachstumsprog-
nosen mit verschie-
denen jährlichen 
Wachstumsraten bis 
2030  
Quelle: Statistisches 
Amt Kanton Zürich 
2015, eigene Dar-
stellung 
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Die jährliche Bevölkerungswachstumsrate für die Gemeinde Bachen-
bülach betrug in den letzten 20 Jahren im Schnitt ca. 1.7% (zum Ver-
gleich: Kanton 1.07%, Unterland 1.72%). Je nachdem, von welchem 
Wachstum ausgegangen wird (tief 0.8%, mittel 1.3%, hoch 2.0%), ist 
in den nächsten 15 Jahren eine Erhöhung der Einwohnerzahl von 
Bachenbülach um mindestens 14 bis maximal 37% anzunehmen. Bei 
einer hohen Wachstumsrate sind im Jahr 2030 ca. 5600 Einwohner 
zu erwarten. 

Neben den Einwohnern sind für die Ermittlung der Nutzungsdichte 
auch die Beschäftigtenzahlen zu beachten. 2013 wurden in Bachen-
bülach 1850 Beschäftigte gezählt. Entlang der Zürichstrasse sind – 
im Verhältnis zum übrigen Gemeindegebiet – die Bewohner- sowie 
die Beschäftigtendichte und damit auch die Nutzungsdichte hoch. 

Beschäftigtendichte 
gemäss Quartier-

analyse für die 
Siedlungserneue-
rung (Besch. pro 

ha) 
Quelle: GIS-ZH 

2015   

 
Wohnzonen W1/W2 
(Besch. pro ha) 

Wohnzonen W3 und 
höher (Besch. pro ha) 

Mischzonen  
(Besch. pro ha)  

  0  bis 5  bis 5  
  bis 10  5 bis 25  5 bis 25  
  10 bis 20  25 bis 75  25 bis 75  
  über 20  über 75  über 75  

Nutzungsdichte 
gemäss Quartier-

analyse für die 
Siedlungserneue-
rung (Ew. und Be-

sch. pro ha) 
Quelle: GIS-ZH 

2015   

 

Wohnzonen W1/W2  
(Ew. und Besch. pro ha) 

Wohnzonen W3 und 
höher  
(Ew. und Besch. pro ha) 

Mischzonen  
(Ew. und Besch. pro ha) 

 
  bis 25  bis 100  bis 50  
  25 bis 50  100 bis 150  50 bis 100  
  50 bis 100  150 bis 250  100 bis 150  
  über 100  über 250  über 150  
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Die Gemeinde Bachenbülach umfasst ca. 98.9 Hektaren Bauzonen 
aufgeteilt in Wohn-, Misch- und Arbeitszonen sowie Zonen für öffent-
liche Bauten. 13.1 Hektaren Bauzonen sind noch nicht überbaut1. 
Gemäss Berechnungen der PZU (2013) haben die Bauzonen in Ba-
chenbülach gemäss rechtskräftiger BZO bei einem Ausbaugrad von 
100% ein Gesamtpotential von 5'500 Einwohnern.  

  

Bauzonen in Ba-
chenbülach (über-
baut und unüber-
baut); Stand 2013 
Quelle: Baudirektion 
Kanton Zürich 2015, 
eigene Darstellung 

Infolge der Belastung durch Fluglärm sind die baulichen Entwick-
lungsmöglichkeiten in der Gemeinde eingeschränkt. Bis anhin "blo-
ckiertes" Nutzungspotential kann nun aufgrund der am 1. Februar 
2015 in Kraft getretenen Änderung der Lärmschutzverordnung (s. 
A5.1) genutzt werden. So dürfen unter Einhaltung der Bedingungen 
gemäss Art. 31a LSV z.B. die unüberbauten Bauzonen im Gebiet 
Zwischenwegen erschlossen und neue Gebäude errichtet werden.  

Die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung in Bachenbülach sind 
noch nicht ausgeschöpft. Da Bachenbülach aber gemäss kantonalem 
Raumordnungskonzept zu den Handlungsräumen "urbane Wohn-
landschaften" zählt, in welchen – zusammen mit den Handlungsräu-
men "Stadtlandschaften" – künftig 80% des Bevölkerungswachstums 
des Kantons aufgenommen werden sollen, ist das Nutzungspotential 
der Gemeinde leicht zu erhöhen. Für die Schaffung von zusätzlichem 
Nutzungspotential können Neueinzonungen in Bachenbülach nicht in 
Betracht gezogen werden. Die Siedlungsentwicklung hat nach innen 
zu erfolgen.  

  

                                                
1 Gemäss Daten der Baudirektion Kanton Zürich 2015 
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1.3 Vorgehen 
Im Rahmen eines Workshops des Gemeinderates wurden im August 
2013 die "Leitlinien und Zielsetzungen für die Gemeindeentwicklung 
2010" auf ihre Beständigkeit geprüft und Vorschläge für deren Neu-
fassung vorgebracht. Am 7. Juli 2015 wurden die neugefassten "Leit-
linien und Zielsetzungen 2015" vom Gemeinderat festgesetzt (vergl. 
Ziff. 1.4). Am beschriebenen Workshop mit dem Gemeinderat wurden 
auch Einschätzungen über die rechtskräftige kommunale Nutzungs-
planung abgegeben. Es wurde deutlich, dass ein Revisionsbedarf 
besteht. Im Herbst 2014 wurde ein Revisionsentwurf erstellt. Dieser 
Entwurf wurde an sieben Sitzungen im Bauausschuss beraten und 
anschliessend überarbeitet.  

Für die Teilrevision der Nutzungsplanung sind folgende Arbeits-
schritte vorgesehen: 

Nr. Tätigkeit Zeitraum 

1 Ausarbeiten Revisionsentwurf  
 

November und  
Dezember 2014 

2 Vorberatungen im Bauausschuss und Überarbei-
ten Revisionsentwurf 

Januar bis Sep-
tember 2015 

3 Beraten im Gemeinderat 23. September 
2015 

4 1. Vorprüfung  bis Dezember 
2015 

5 Überarbeitung Revisionsentwurf  
(Anträge aus der Vorprüfung) 

bis März 2016 

6 Verabschieden im Gemeinderat zuhanden der 
öffentlichen Auflage und der Anhörung 

12. April 2016 

7 Öffentliche Informationsveranstaltung 18. April 2016 

8 Anhörung und öffentliche Auflage (60 Tage)  
(im gleichen Zeitraum Informationsgespräch mit 
Vertretung ARE über die vorgenommenen Ände-
rungen an der Vorlage) 

22. April bis  
20. Juni 2016 

9 Beraten der Anträge aus der Mitwirkung und der 
öffentlichen Auflage 

Juni 2016 

10 Verabschieden im Gemeinderat zuhanden der 
Gemeindeversammlung 

August 2016 

11 Beratung durch die Gemeindeversammlung 15. September 
2016 

12 Genehmigung durch die Baudirektion bis Januar 2017 

13 Rekursfrist inkl. Rechtskraftbescheinigung bis März 2017 

14 Publikation und Inkrafttreten März 2017 
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1.4 Zielsetzungen 
Als Hauptziel für die Gemeindeentwicklung wird eine von Qualität und 
Nachhaltigkeit geprägte Entwicklung angestrebt. Aufbauend auf den 
vom Gemeinderat am 7. Juli 2015 festgesetzten "Leitlinien und Ziel-
setzungen 2015" sind in der vorliegenden Teilrevision insbesondere 
folgende Zielsetzungen zu beachten: 

• Erhalten und zeitgemässes Weiterentwickeln der baulichen Struk-
turen in der Kernzone 

• Erhalt der baulichen und freiräumlichen Strukturen im nördlichen 
Teil der Quartiererhaltungszone 

• Verdichten entlang der Zürichstrasse und im südlichen Teil der 
Quartiererhaltungszone 

• Erhalten der Nutzweise Arbeiten in den Gewerbe- und Industrie-
zonen 

• Voraussetzungen für die Ansiedlung von zusätzlichem Gewerbe 
entlang der Zürichstrasse und in der Kernzone schaffen 

• Übergänge zur offenen Landschaft sorgfältig gestalten (Bestand-
teil der Teilrevision der Nutzungsplanung Bearbeitungsstrang I) 

• Sachgemässe Pflege der schutzfähigen Gebiete 

• Erhalten und Weiterentwickeln der Sport- und Freizeitanlagen. 

   

 Strategien Gemeindeentwicklung; Darstellung der "Leitlinien und Zielsetzungen 2015"   
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1.4.1 Leitlinien und Zielsetzungen 2015 

Die Leitlinien und Zielsetzungen wurden am 7. Juli 2015 vom Ge-
meinderat festgesetzt und bilden die Grundlage für die vorliegende 
Teilrevision der Nutzungsplanung. 

Die Gemeinde Bachenbülach soll sich auszeichnen durch 
(ein/eine/einen): 

Siedlungs- und 
Bevölkerungsent-
wicklung, Arbeits-

platzangebot 

• Massvolles Bevölkerungswachstum 
• Hohe Anzahl Arbeitsplätze 
• Ausgewogene, durchmischte Bevölkerungsstruktur 
• Klar abgegrenzten und strukturierten Siedlungsraum  

Siedlungsqualität 
und Ortsidentität 

• Hohe Lebensqualität 
• Intaktes und gepflegtes Ortsbild  

Verkehrserschlies-
sung 

• Gute MIV-Erschliessung (MIV = motorisierter Individualverkehr) 
• Gute ÖV-Erschliessung (ÖV = öffentlicher Verkehr)  

Versorgung und 
Entsorgung 

• Unabhängige Wasserversorgung 
• Nachhaltige Energienutzung  

Landschaft • Vielfältiges Landschaftsbild mit intaktem Kultur- und Erholungsraum.  

Die Leitlinien und Zielsetzungen werden nach den übergeordneten 
Themenbereichen Siedlung, Verkehr / Versorgung und Entsorgung 
und Landschaft gegliedert.  

 
Hauptziel Übergeordnete The-

menbereiche  
Themenbereiche  

 

Hauptziel und The-
menbereiche (Farb-

gebung angelehnt 
an kantonalen 

Richtplan) 

Von Qualität 
und Nach-
haltigkeit ge-
prägte Ent-
wicklung bei-
behalten 

Siedlung 
Siedlungs- und Bevölkerungsent-
wicklung, Arbeitsplatzangebot 

Siedlungsqualität, Ortsidentität 

Verkehr / Versorgung 
und Entsorgung 

Verkehrserschliessung 

Versorgung / Entsorgung 

Landschaft Landschaft 

Es wurde ein Zielsystem entwickelt, welches den neugefassten Zie-
len Strategien, Umsetzungsmassnahmen sowie mögliche Instru-
mente zuweist: 
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Leitlinien und 
Zielsetzungen 

Strategien Umsetzungsmassnahmen und 
Instrumente 

Themenbereich 
Siedlungs- und 
Bevölkerungsent-
wicklung, Arbeits-
platzangebot 

Massvolles Bevöl-
kerungswachstum 
 
Ausgewogene, 
durchmischte Be-
völkerungsstruktur 

Umstrukturieren und 
Erneuern 

Gezielte Entwicklung der Bauland-
reserven 

Verdichten und Wei-
terentwickeln 

Erhöhen der Dichtemasse, z.B. 
entlang der Zürichstrasse 

Erhalt des Gebietes 
mit niedriger bauli-
cher Dichte 

Keine Erhöhung der Ausnützungs-
ziffer in den Zonen W2/25 

Hohe Anzahl 
Arbeitsplätze 

Erhalt der vorhande-
nen Arbeitsplätze 

Vorhandene Rahmenbedingungen 
in Industrie- und Gewerbezonen 
beibehalten 

Schaffung von Vo-
raussetzungen für die 
Ansiedlung neuer 
Arbeitsplätze mit 
unterschiedlichen 
Wertschöpfungen 

Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von Kleingewerbe, Handels- und 
Dienstleistungsbetrieben an der 
Zürichstrasse und in der Kernzone 
schaffen 
Gezielte Nutzung der eigenen Bau-
landreserven 

Klar abgegrenzter 
und strukturierter 
Siedlungsraum 

Erkennbarkeit des 
strukturierten Sied-
lungsraumes Ba-
chenbülach erhalten 

Klare Siedlungsränder erhalten 

Übergänge zur offenen Landschaft 
sorgfältig gestalten 

 

Hohe Lebensqua-
lität 

Vorhandene Wohn- 
und Freizeitqualität 
erhalten 

Fördern von kulturellen Angeboten 

Themenbereich 
Siedlungsqualität 
und Ortsidentität 

Fördern von Sport- und Freizeitein-
richtungen 

Intaktes und ge-
pflegtes Ortsbild 

Erhalt der vorhande-
nen Baustruktur und 
Bausubstanz 

Dynamische Anpassung der Bau-
vorschriften in der Kernzone 

Erhalt und Schutz der 
Kulturgüter Weiterbestehen der wichtigen Ein-

richtungen wie Trotte oder Kam-
merspiele 
 
Erhalt der wichtigen Brunnen im 
Dorfkern 

Aufwertungsmass-
nahmen im Dorfkern 
vorsehen 
Gestalterische Mass-
nahmen im öffentli-
chen Raum vorneh-
men 

 

Gute MIV-Er-
schliessung 

Erhalt bzw. Verbesse-
rung der bestehenden 
Erschliessung 

Lenkungsmassnahmen 

Themenbereich 
Verkehrserschlies-
sung 

Aktualisierung kommunaler Ver-
kehrsrichtplan 

Gute ÖV-Er-
schliessung 

Verbesserung der 
vorhandenen ÖV-Er-
schliessung 

Verbesserung der ÖV-Erschlies-
sung der Einkaufs- und Arbeits-
platzgebiete 
Optimierung und Aufwertung Bus-
haltestellen 

 

Unabhängige 
Wasserversor-
gung 

Grundwasserfas-
sungsgebiet (Schutz-
zonen) uneinge-
schränkt erhalten 

 

Themenbereich 
Versorgung und 
Entsorgung 

Nachhaltige Ener-
gienutzung 

Energieleitbild 
Energieplan 

Periodische Überprüfung und An-
passung 

 

Vielfältiges Land-
schaftsbild mit in-
taktem Kultur- und 
Erholungsraum 

Erhalt des vielfältigen 
Landschaftsbildes mit 
dem intakten Kultur- 
und Erholungsraum 

Sachgemässe Pflege von schutzfä-
higen Gebieten 

Themenbereich 
Landschaft 

Keine Schmälerung der Qualität des 
Landschaftsbildes durch Neueinzo-
nungen 
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2 Planerische Rahmenbedingungen 
Die kommunale Planung stellt einen Teil der gesamten Planungs-
kaskade (Bund, Kanton, Region und Gemeinde) dar. Dabei haben die 
nachgelagerten Planungsträger die Vorgaben und Festlegungen der 
übergeordneten zu berücksichtigen.  

Einordnung der 
kommunalen Pla-

nungsinstrumente in 
das übergeordnete 
planerische Umfeld 

Quelle: Eigene 
Darstellung   

Einen besonderen Stellenwert nehmen die Raumordnungskonzepte 
ein (Kanton und Region). Diese sind der eigentlichen Richtplanung 
vorangestellt und bilden teilweise eine angestrebte Ordnung, in ande-
ren Fällen jedoch auch einen Prozess zu einer bestimmen Ordnung 
hin ab.  

Der Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, der kantonale Richtplan sowie 
der regionale Richtplan wurden kürzlich oder werden zurzeit überar-
beitet. Nachfolgend wird dargestellt, welche veränderten Rahmenbe-
dingungen zu beachten sind.  

Die Gemeinde Bachenbülach liegt innerhalb des Perimeters, für wel-
chen das Agglomerationsprogramm Stadt Zürich – Glattal (2. Gene-
ration) erstellt wurde. Die Massnahmen, welche sich aus dem Agglo-
merationsprogramm für die Gemeinde Bachenbülach ergeben, sind 
ebenfalls zu berücksichtigen. 

Die zu beachtenden Rahmenbedingungen sowie weiterführende Er-
läuterungen sind in den Anhängen A1 bis A9 dargestellt. 

  



Kanton Zürich  
Gemeinde Bachenbülach  

22 

3 Erläuterungen zu den Planungsinhalten 
Die vorliegende Teilrevision umfasst Anpassungen am Zonenplan, 
Änderungen an der Bau- und Zonenordnung sowie Anpassungen am 
Kernzonenplan und am Ergänzungsplan (Änderung der Waldab-
standslinie im Gebiet Chürzi).  

3.1 Änderungen am Zonenplan 
Die Änderungen am Zonenplan können in folgende Kategorien un-
terteilt werden: 

• Zonengrenzen an Parzellarstruktur und Waldgrenzen anpassen  

• Erschliessungsstrassen einzonen  

• GP-Pflicht für Baulandreserve in der Kernzone 

• Erschliessung ermöglichen (in Gebiet mit Planungswertüber-
schreitungen nachts). 

Die folgende Übersicht fasst die Änderungen und Ergänzungen, wel-
che am Zonenplan vorgenommen werden, zusammen.  

 
Nr.* Strasse 

(Nr.)  
Kat. 
Nr. 

Zone bisher Zone neu Begründung 
 

 

5 Zürichstr. 
(35)  

2391 W2/40

 

K/50

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

7 Zürichstr. 
(27, 29, 
31)  

2393, 
2639, 
2641 

W2/40

 

K/50

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

10 Zwischen-
wegen  
(2, 4)  

2523, 
2524 

W2/40

 

W2/35

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 
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Nr.* Strasse 

(Nr.)  
Kat. 
Nr. 

Zone bisher Zone neu Begründung 
 

 

11 Püntenstr.  2294 W2/40

 

W2/35

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

12 Püntenstr. 
(27)  

2651, 
2652 

W2/40

 

WG2/45

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

13 Püntenstr. 
(17, 19)  

2238 WG2/40

 

W2/40

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

14 Trislenstr. 
(35)  

2401 W2/40

 

WG2/45

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

15 Trislenstr.  
(8, 8a, 10)  

2243, 
2327 

WG2/40

 

W2/40

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

16 Trislenstr.  
(19, 21) 

2235, 
2376 

W2/40

 

WG2/45

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

17 Trislenstr. 
(5)  

2476 WG2/40

 

W2/40

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

18 Bachstr. 
(16)  

2475 W2/40

 

WG2/45

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

19 Bachstr. 
(14) 

2467, 
2494 

WG2/40

 

W2/40

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

21 Freihans-
str. / 
Eschen-
mosenstr. 

1358, 
2198 

Landwirt-
schaftszone

 

W2/25 
 

 

Erschliessungs-
strasse einzonen 
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Nr.* Strasse 

(Nr.)  
Kat. 
Nr. 

Zone bisher Zone neu Begründung 
 

 

22 Eschenmo-
senstr. und 
Dorfstr.  

2065 K/50 
 

 

K/50 mit GP-
Pflicht

 

GP-Pflicht für Bau-
landreserve in der 
Kernzone 

 

 

23 Niederglat-
terstrasse  

2397 Landwirt-
schaftszone

 

W2/40 
 

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen / Er-
schliessungs-
strasse einzonen 

 

 

24 Niederglat-
terstrasse 

2054 W2/40

 

W2/35

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

25 Niederglat-
terstrasse 

2054  Landwirt-
schaftszone

 

W2/35 
 

 

Erschliessungs-
strasse einzonen 

 

 

28 Zürichstr. 2700, 
2701 

W2/40

 

WG2/45

 

Zonengrenzen an 
Parzellarstruktur 
anpassen 

 

 

29 Dorfstras-
se, Ober-
dorf 

2552 K/50

 

Wald

 

Zonengrenze an 
Waldgrenze an-
passen 

 

 

30 Zürichstr., 
Oberglat-
terstr. 

2189 W2/35 und 
W2/40 
 
 
 
 

 

W2/35 und 
W2/40 mit 
besonderen 
Lärmschutz-
bestimmun-
gen

 

Erschliessung in 
Gebiet mit Pla-
nungswertüber-
schreitungen 
nachts ermögli-
chen. Anforderun-
gen gemäss Art. 
31a Abs. 1 b und c 
LSV grundeigen-
tümerverbindlich 
festhalten (Art. 54c 
BZO).  

 

* Änderungen, welche in der Beratung im Bauausschuss diskutiert aber verworfen wurden 
und Änderungen, welche im Rahmen der Zonenplanänderung im Gebiet Bächliwis durchge-
führt werden, sind nicht aufgeführt. Die ursprüngliche Nummerierung wurde beibehalten.  
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3.2 Änderungen an der Bau- und Zonenordnung 
Die Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung können angelehnt 
an die "Leitlinien und Zielsetzungen 2015" in folgende Kategorien un-
terteilt werden: 

• Erhalt und zeitgemässe Weiterentwicklung der baulichen Struktu-
ren  

• Erhalt der baulichen und freiräumlichen Struktur  

• Siedlungsentwicklung nach innen / Verdichten  

• Voraussetzungen für die Ansiedlung von zusätzlichem Gewerbe 
schaffen  

• Erhalten und Weiterentwickeln der Sport- und Freizeitanlagen 

• Übergänge zur offenen Landschaft sorgfältig gestalten (Bearbei-
tungsstrang I2) 

• Weitere. 

Es werden Änderungen in allen fünf Teilbereichen der Bau- und Zo-
nenordnung BZO Bachenbülach vorgenommen; im Erlass, in den 
Zonenvorschriften, in den ergänzenden Bauvorschriften, in den weite-
ren Festlegungen sowie in den Schlussbestimmungen. Nachfolgend 
werden die Änderungen aufgeteilt in die oben aufgeführten Katego-
rien. 

3.2.1 Erhalt und zeitgemässe Weiterentwicklung der bauli-
chen Strukturen 

Die rechtskräftigen Bestimmungen haben teilweise nicht zu überzeu-
genden Lösungen bezüglich Gestaltung des Ortsbildes geführt. Ei-
nige Vorschriften werden deshalb gelockert, andere verschärft und 
weitere neu eingeführt. 

Kernzone: Zweck und Nutzungen (Art. 7 BZO) 

Neben Wohnungen werden neu in der Kernzone alle Betriebe mit 
höchstens mässig störenden Auswirkungen zugelassen. 

Kernzone: Einordnung und Gestaltung (Art. 7a BZO)  

Die rechtskräftigen Kernzonenbestimmungen sind sehr präzis und 
einschränkend, haben aber nicht überall zu überzeugenden Lösun-
gen geführt. Neu werden die Anforderungen an Einordnung und Ge-
staltung für alle baulichen Vorkehrungen und Nutzungsänderungen 
zusammengefasst. 

                                                
2 Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 17. März 2016 
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Bestimmungen bezüglich Gestaltung und Einordnung (Art. 11 BZO), 
Fassadengestaltung (Art. 14 BZO), Material- und Farbwahl (Art. 15 
BZO) sowie Fensterform (Art. 16 BZO) werden in Art. 7a Abs. 2 BZO 
und in § 238 PBG abschliessend geregelt. Die Artikel 11, 14, 15 und 
16 BZO werden aufgehoben. 

Kernzone: Zulässige Abweichungen (Art. 7b BZO) 

Bei Bauprojekten mit besonders guter Einordung und Gestaltung 
werden auch Abweichungen von der vorherrschenden Bauweise in 
der Kernzone sowie von den materiellen Gestaltungsvorschriften zu-
gelassen, wenn die besonders gute Einordung und Gestaltung durch 
ein Fachgutachten bestätigt wird. Sofern die Gebäude formell ge-
schützt sind oder geschützt werden sollen, geht die Umsetzung der 
Schutzanliegen vor. 

Das Fachgutachten wird von der Gemeinde in Auftrag gegeben. Die 
finanzielle Entschädigung des Gutachters erfolgt ebenfalls über die 
Gemeinde. Diese Aufwendungen können im Rahmen, welcher die 
Verordnung über die Gebühren von Gemeindebehörden zulässt, bei 
der Bemessung der Gebührenhöhe berücksichtigt werden (vgl. BRKE 
III Nr. 65/1995 vom 3. Mai 1995, in BEZ 1995 Nr. 18). 

Kernzone: Umbau und Ersatzbauten (Art. 9 BZO) 

Neben Lage, Grundriss, kubischer Gliederung und Dachform werden 
auch die Stellung der Gebäude sowie das wesentliche Erscheinungs-
bild als massgebend für den Strukturerhalt eingestuft. Bei Umbau und 
Ersatzbauten von den im Kernzonenplan rot bezeichneten Gebäuden 
müssen die oben beschriebenen Ausprägungen des Gebäudes bei-
behalten werden. 

Kernzone: Gestaltungsbaufluchten und Baufluchten   
(Art. 9 Abs. 3 und 4 BZO) 

Auf die Bezeichnung von fakultativen Baufluchten wird verzichtet. Wo 
die Stellung der Gebäude langfristig gesichert werden soll, werden 
Gestaltungsbaufluchten bezeichnet. 

Kernzone: Übrige Gebäude (Art. 9 Abs. 5 BZO) 

Für alle übrigen Gebäude in der Kernzone, welche weder rot be-
zeichnet sind noch eine Gestaltungsbauflucht zu beachten haben, 
werden Um-, Ersatz-, und Neubauten zugelassen. Um- und Ersatz-
bauten müssen an bisheriger Lage und im bestehenden Ausmass 
des Gebäudes erfolgen. Für Neubauten sind die Bestimmungen für 
Neubauten gemäss Art. 10 BZO zu beachten. 
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Kernzone: Abstand von Staatsstrassen (Art. 9 Abs. 5a BZO) 

Die Verkehrsbaulinien an Staatsstrassen in den Kernzonen wurden 
im Rahmen der Gesamtrevision der Verkehrsbaulinien aufgehoben. 
Bei fehlenden Bestimmungen zum Strassenabstand in der BZO ist 
§ 265 Abs. 1 PBG anzuwenden und für Haupt- und besondere Ge-
bäude in der Regel ein Abstand zur Staatsstrasse von 6 m einzuhal-
ten. Dies kann in der Kernzone zu unbefriedigenden Lösungen füh-
ren. Damit alle oberirdischen Gebäude näher an die Grenzen der 
Staatsstrassen gestellt werden dürfen, wird daher Art. 9 Abs. 5a ein-
gefügt.  

Kernzone: Neubauten, Grundmasse (Art. 10 BZO) 

Neu wird die Nutzung der Untergeschosse an Hanglagen ermöglicht, 
sofern keine Terrainveränderungen für Belichtungszwecke notwendig 
werden. 

 Gültige BZO Entwurf BZO  

Schemaskizzen 
Gebäude Kernzo-

nen    

Kernzone: Dachform, Dacheindeckung (Art. 18 BZO) 

Die Art der zu verwendenden Ziegel wird nicht vorgegeben bzw. prä-
zisiert. Die "gelockerten" Bestimmungen betreffend Dachform und 
Dacheindeckung sind neu auch für landwirtschaftlich genutzte Ge-
bäude zu beachten. Für besondere Gebäude sind aber auch andere 
Dachformen und Dacheindeckungen gestattet. 

Kernzone: Dachaufbauten, Dachflächenfenster (Art. 19 BZO) 

Der Abs. 1, welcher verlangt, dass Dachaufbauten und Dachflächen-
fenster zweckmässig angeordnet und ein auf das für die Nutzung und 
Belichtung der Räume notwendige Mass abgestimmt werden, wird 
gestrichen.  

In Abs. 5 wird als Bezugsfläche für die Bestimmung der zulässigen 
Dachflächenfenster die Lichtfläche anstelle der Lüftungsfläche ein-
gefügt. Dies erleichtert den Vollzug, da bei industriell gefertigten 
Dachflächenfenstern ebenfalls die Lichtflächen angegeben werden. 
Ebenso wird eine Verbesserung der Belichtung der Dachräume er-
möglicht. Gegenüber der bisherigen Bestimmung werden aufgrund 
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der Änderung der Bezugsfläche max. 45% zusätzliche Fläche für 
Dachflächenfenster zulässig (s. Anhang A12). Zudem können grös-
sere Dachflächenfenster bis zu einer max. Lichtfläche von 0.6 m2 
verwendet werden.  

Kernzone: Dacheinschnitte (Art. 20 BZO) 

Dacheinschnitte sind störende Elemente im Ortsbild und werden nur 
in überdachter Form zugelassen. 

Zone für öffentliche Bauten (Art. 39 BZO) 

Die Höhenbeschränkung in der Zone für öffentliche Bauten wird auf-
gehoben. Die Gemeinde soll bei der Erfüllung der öffentlichen Aufga-
ben nicht eingeschränkt werden. 

Freilegung von Geschossen / Terrainveränderungen (Art. 46 BZO) 

Die Freilegung von Geschossen darf – wie bis anhin – max. 1.5 m 
betragen. Es werden Ausnahmen für Eingänge und Zufahrten zuge-
lassen. Die maximale Breite der Abgrabungen für Einfahrten wird auf 
7.0 m beschränkt. Das zulässige Mass der Abgrabung wird neu über 
den Gebäudeumfang beschränkt; Abgrabungen dürfen gesamthaft 
nicht mehr als die Hälfte des Gebäudeumfangs betreffen. 

Aufgrund des Abs. 2 konnten bis anhin Ausnahmen genehmigt wer-
den, wenn die zulässigen 1.5 m Freilegung des UG nicht ausreichend 
waren. In der W2/25 wird nun gemäss Entwurf BZO die Gebäude-
höhe angehoben. Das zulässige Abgrabungsmass (bis zu 1.5 m) 
kann deshalb beibehalten werden.  

Die Terraingestaltung wurde bis anhin über die Einordnung (befriedi-
gende Gesamtwirkung) beurteilt. Neu soll auch die sichtbare Höhe 
der (Garten-)Stützmauern beschränkt werden. Dies wirkt sich auf die 
gesamte Terraingestaltung aus.  

Abgrabungen sind auch bei besonderen Gebäuden nicht auszu-
schliessen. Für besondere Gebäude wird keine gesonderte Regelung 
vorgesehen.  

Begrünung von Flachdächern (Art. 54b BZO) 

Um ein im Gesamtzusammenhang befriedigendes Erscheinungsbild 
zu erhalten, wird neu die Begrünung von Flachdächern verlangt. 

Terrassenhäuser (Art. 56 BZO) 

Terrassenhäuser werden neu auch in der W2/25 zugelassen. Es wird 
auf § 71 PBG verwiesen und daher nicht nur eine besonders gute 
architektonische Gestaltung, sondern auch eine zweckmässige Aus-
stattung und Ausrüstung verlangt.  
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Schrägdächer sowie fassadenbündige Brüstungen auf den Dächern 
der obersten Stufe werden ausgeschlossen. Die Gestaltung der Brüs-
tung wird nicht vorgegeben. Die seitliche Staffelung wird nicht mehr 
verlangt, da diese Bestimmung nicht zu überzeugenden Über-
bauungslösungen geführt hat. Die maximal zulässige Gebäudebreite 
wird auf 25 m beschränkt. Gebäudelängen über 25 m (max. 30 m) 
werden nur in der Falllinie des Grundstücks zugelassen. Die zonen-
gemässe Gebäude- und Gesamthöhe ist zu beachten. 

 Gültige BZO Entwurf BZO  

Schnitt Terrassen-
häuser    

Grundriss Terras-
senhäuser    

Gestaltungspläne (Art. 57 BZO) 

Für die bestehende Baulücke auf der Parz. Kat. Nr. 2065 innerhalb 
der Kernzone wird eine Gestaltungsplanpflicht eingefügt (vergl. Ziff. 
3.1 Zonenplanänderung Nr. 22). Die zukünftige Überbauung an der 
zentralen Lage wird das Ortsbild wesentlich prägen. Auf eine beson-
ders gute Gestaltung ist zu achten. Der Gestaltungsplan soll aufzei-
gen, wie die Bebauung in der Kernzone zeitgemäss und qualitätsvoll 
fortgesetzt werden kann. Es werden Mindestziele formuliert, die in 
einem Gestaltungsplan aufgenommen oder umgesetzt werden müs-
sen. Darin enthalten sind Anforderungen an die Gestaltung, den Ge-
wässerschutz und den Lärmschutz. 

Im Rahmen des Gestaltungsplanes wird die Erschliessungssituation 
zu klären sein. Die Parzelle Kat. Nr. 2065 liegt in der Kernzone, in 
welcher eine Empfindlichkeitsstufe ESIII festgelegt ist. Die Parzelle ist 
nicht überbaut und wird im GIS-ZH als baureif bezeichnet. Es ist zu 
prüfen, ob die Baureife einer Feinerschliessung entspricht. Sofern 
keine hinreichende Erschliessung geltend gemacht werden kann, 
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müssen bezogen auf die Lärmbelastungsgrenzwerte die Planungs-
werte eingehalten werden. Bei einer hinreichenden Erschliessung 
sind die weniger strengen Immissionsgrenzwerte zu beachten. 

Die Strassenlärmbelastung gegenüber den Gemeindestrassen 
(Eschenmosenstrasse, Dorfstrasse) ist im Rahmen des Gestaltungs-
plans abzuklären und die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte 
(aller zu beachtenden Lärmquellen) sicherzustellen. 

3.2.2 Erhalt der baulichen und freiräumlichen Struktur  

Bauliche Veränderung (Art. 26 BZO) 

Innerhalb der QE sind nur Ersatzbauten, Umbauten und Ausbauten 
zulässig. Neubauten werden nur über die Beanspruchung von Son-
derbauvorschriften (Art. 27a – 27e BZO) gestattet.  

Art. 26 erlaubte Vollumenerweiterungen bis zu 5% des bestehenden 
oberirdischen Gebäudevolumens. Um eine "unendliche" Erweiterung 
zu verhindern, wird als Stichtag das Datum der Festsetzung der Vor-
schrift (27. Januar 1997) eingefügt. Energetische Sanierungen wer-
den dadurch nicht verhindert. Aussenwände sind nur bis zu 35 cm an 
die Baumasse anzurechnen (§12 Abs. 3 ABV). Zudem wird der Be-
griff "oberirdisches Gebäudevolumen" durch "oberirdisch umbauter 
Raum" ersetzt. 

3.2.3 Siedlungsentwicklung nach innen / Verdichten 

Unter Beachtung der Festlegungen in den übergeordneten Pla-
nungsinstrumenten sowie in den Leitlinien und Zielsetzungen der 
Gemeinde Bachenbülach soll an zentral gelegenen und gut erschlos-
senen Lagen (insbesondere entlang der Zürichstrasse und im südli-
chen Teil der Quartiererhaltungszone) das Dichtemass leicht erhöht 
werden. Zudem wird in allen Wohnzonen und in der Kernzone die 
Nutzung des Untergeschosses erlaubt (zu beachten bleiben die Be-
stimmungen zu den zulässigen Abgrabungen / Terrainveränderun-
gen). 
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Grundmasse (Art. 28 BZO) 

In allen Wohnzonen wird die Nutzung des Untergeschosses ermög-
licht. Die max. Gebäudehöhe in der W2/25 wird von 5.6 m auf 6.5 m 
angepasst. Mit der bestehenden Regelung sind in einzelnen Fällen 
unbefriedigende Lösungen entstanden.  

 Gültige BZO Entwurf BZO  
 W2/25 W2/25  

Schemaskizzen 
Gebäude W2/25 

  
Anrechenbares Dachgeschoss (aDG) oder 
anrechenbares Untergeschoss (aUG) zulässig 
bei max. Gebäudehöhe von 5.6 m 

 
aDG und aUG zulässig 
bei max. Gebäudehöhe 
von 6.5 m  

 W2/30 W2/30  

Schemaskizzen 
Gebäude W2/30 

  
aDG oder aUG zulässig  

 
aDG und aUG zulässig  

 W2/35 W2/35  

Schemaskizzen 
Gebäude W2/35 

 
Zwei aDG kein aUG zulässig  

 
Zwei aDG und aUG 
zulässig  

 W2/40 W2/40  

Schemaskizzen 
Gebäude W2/40 

 
Zwei aDG kein aUG zulässig  

 
Zwei aDG und aUG 
zulässig  
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Wohnzone mit Gewerbeerleichterung (Art. 31 – 33 BZO) 

In der Wohn- und Gewerbezone wird eine Verdichtung der Nutzweise 
Wohnen ermöglicht. Die zulässige Ausnützungsziffer wird von 40% 
auf 45% erhöht. Es wird ein Ausnützungsbonus für dauernd gewerb-
lich genutzte Gebäudeteile von max. 15% (vorher 10%) festgelegt. 

Die Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung liegen teilweise aus-
serhalb, direkt unter und innerhalb der Abgrenzungslinie (AGL). Die 
vorgesehene Anpassung der zulässigen Ausnützungsziffer ist gering, 
kann aber als Aufzonung betrachtet werden. Deshalb sind für die 
Zonen innerhalb der AGL die Anforderungen an eine Aufzonung ge-
mäss Kapitel 4.7.1.2 des kantonalen Richtplanes zu beachten:  

• Es handelt sich um eingezonte und erschlossene Gebiete im 
Handlungsraum "urbane Wohnlandschaft" (vergl. Anhang A2.1). 

• Die Überschreitung des Immissionsgrenzwertes (IGW) wird aus-
schliesslich durch den Flugbetrieb der ersten Nachtstunde verur-
sacht (vergl. Anhang A5.1). 

• Es handelt sich um zentral gelegene Mischzonen in einem Ab-
stand von 150 m zu Bushaltestellen. Entlang der Zürichstrasse 
werden die Bushaltestellen ab dem Fahrplanwechsel am 13. De-
zember 2015 mit jeweils acht Halten pro Stunde bedient. 

  

Lage der Wohn-
zonen mit Gewer-
beerleichterung, der 
AGL sowie der 
Bushaltestellen 
innerhalb der Ge-
meinde 

 
 Wohnzone mit Gewerbeer-

leichterung 
 Bushaltestelle 

 

  Abgrenzungslinie 
 

150 m Radius um Bushalte-
stelle  

Die Aufteilung zwischen Wohn- und gewerblicher Nutzung wird nicht 
vorgegeben und der "Wohnschutz" aufgehoben (Art. 33 Abs. 2). Auch 
in den Untergeschossen wird neu Wohn- und Gewerbenutzung zu-
gelassen und das zulässige Mass der Nutzung nicht eingeschränkt 
(Art. 32 Abs. 2 wird gestrichen).  
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Mehrlängenzuschlag (Art. 43 und Art. 10a BZO) 

Um eine bauliche Verdichtung zu ermöglichen, wird in der Kernzone 
auf den Mehrlängenzuschlag (MLZ) verzichtet (Art. 10a BZO) und in 
den weiteren Wohn- und Mischzonen wird der Mehrlängenzuschlag 
verkleinert. Neu kommt der MLZ erst bei einer Fassadenlänge von 
mehr als 20 m zum Tragen. Der Grundabstand (G) erhöht sich nur 
um ! der Mehrlänge (vorher !); max. um 4 m. Der MLZ ist für den 
grossen als auch für den kleinen Grundabstand zu beachten.  

Gültige BZO Entwurf BZO  

   
kl. G  = kleiner Grundabstand 4.0 m 
gr. G = grosser Grundabstand 8.0 m 
MLZ = Mehrlängenzuschlag ! der Mehrlänge über 16 m 
MLZ max.= maximaler Mehrlängenzuschlag 6.0 m 

kl. G  = kleiner Grundabstand 4.0 m 
gr. G = grosser Grundabstand 8.0 m 
MLZ = Mehrlängenzuschlag !!  der Mehrlänge über 20 m 
MLZ max. = maximaler Mehrlängenzuschlag 4.0 m  
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Mehrlängenzuschlag für besondere Gebäude (Art. 44 BZO) 

Die bestehende Privilegierung des besonderen Gebäudes wird als zu 
weitgehend eingestuft. Im nachbarlichen Verhältnis ist die Wirkung 
des gesamten in Erscheinung tretenden Gebäudes massgebend und 
nicht die Unterscheidung der Bauten in Hauptgebäude und beson-
dere Gebäude. Neu werden bei der Berechnung der Fassadenlänge 
die besonderen Gebäude berücksichtigt. Sie sind bei der Ermittlung 
des MLZ zu beachten.  

Bauweise (Art. 48 BZO)  

Um auch in der W2/25 eine massvolle bauliche Verdichtung zu er-
möglichen und den Gestaltungsspielraum zu erweitern, wird die Ein-
schränkung, welche nur Gebäude in offener Überbauung gestattet, 
aufgehoben. Die geschlossene Überbauung wird dadurch in allen 
Bauzonen gestattet und das Erstellen von z.B. Doppel- oder Reihen-
einfamilienhäusern ermöglicht.  

Der Grenzbau wird nur gestattet, wenn an ein bestehendes Gebäude 
angebaut oder gleichzeitig gebaut wird und die schriftliche Zustim-
mung des Nachbarn vorliegt.  

   

Offene Überbauung 
(links), geschlos-
sene Überbauung 
und Grenzbau 
(rechts) 

Arealüberbauung (Art. 55 BZO) 

In den Wohn- und Gewerbezonen werden im Rahmen der Arealüber-
bauung neu drei Vollgeschosse – bisher durfte die zonengemässe 
Geschosszahl nicht erhöht werden – und eine Gebäudehöhe von 
max. 10.5 m gestattet. 
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3.2.4 Voraussetzungen für die Ansiedlung von zusätzlichem 
Gewerbe schaffen 

Die bestehenden "Wohnschutzbestimmungen" in den Wohnzonen 
sowie in der Kernzone werden aufgehoben. 

Nutzweise (Art. 29 und Art. 30 BZO) 

In allen Wohnzonen steht die Nutzweise Wohnen im Vordergrund. Es 
sind nur nicht störende Nutzungen zulässig. Dies ergibt sich bereits 
aus der übergeordneten Gesetzgebung (vergl. u.a. § 52 PBG und 
Art. 43 LSV). Art. 29, welcher besagt, dass in der W2/25 nur nicht 
störende Nutzungen gestattet sind, wird gestrichen. Die max. Brutto-
geschossfläche für nicht störende Betriebe wird nicht vorgegeben. 

Kernzone: Nutzweise (Art. 23) 

In der Kernzone wurde ein Mindestmass an Geschossfläche vorge-
geben, welches für Wohnen genutzt werden muss. Die Wohnschutz-
bestimmung erscheint weder dringlich noch zeitgemäss und wird auf-
gehoben. 

3.2.5 Erhalten und Weiterentwickeln der Sport- und Freizeit-
anlagen 

Die Bestimmungen zu den Erholungszonen C und D werden ergänzt 
bzw. präzisiert und neu in zwei separaten Artikeln (Art. 41 und 
Art. 41a BZO) festgehalten.  

Erholungszone C (Art. 41 BZO) 

Artikel 41 enthält die Bestimmungen zur Erholungszone C "Halden". 
Bei gleichbleibender Gesamthöhe wird neu auch das Erstellen eines 
Dachgeschosses oder Untergeschosses ermöglicht. Für den Bau von 
Sporthallen oder anderen Gebäuden, welche das vorgegebene Mass 
(max. Gesamthöhe von 7 m) überschreiten, wird ein Gestaltungsplan 
verlangt. 

Erholungszone D (Art. 41a BZO) 

Neu werden die zulässigen Masse für Gartenhäuser und Schöpfe in 
der BZO geregelt. Die neu gemäss Art. 41a BZO zulässigen Masse 
wurden von den nach dem Baureglement des Familiengartenvereins 
Bachenbülach vom 17. Februar 1975 max. zulässigen Baumassen 
abgeleitet:  

Eingeschossige Gartenhäuser und Schöpfe unter Einschluss von 
überdeckten Sitzplätzen dürfen eine Grundfläche von max. 17 m2 
aufweisen. Die integrierten Sitzplätze müssen seitlich mindestens zur 
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Hälfte der Abwicklung offen bleiben. Die zulässige Gesamthöhe wird 
auf 2.7 m beschränkt. 

  
Schemaskizze 
Gartenhäuser 

Zudem werden Nutzungs- und Bauvorschriften für das "Alte Schüt-
zenhaus", Vers. Nr. 106, sowie den "Unterstand", Vers. Nr. 685, defi-
niert. Die Gebäude dürfen als Freizeit- und Versammlungslokalitäten 
genutzt werden. Neu-, Um- und Ersatzbauten sind an bisheriger La-
ge, unter Beibehaltung der bisherigen Stellung und des Ausmasses 
der bestehenden Gebäude gestattet.  

Für das Familiengartenareal in Bachenbülach sind folgende Regle-
mente und Verträge vorliegend: "Baureglement Familiengartenverein" 
vom 17.02.1975, "Benützungsreglement altes Schützenhaus" vom 
31.10.1979 und Pachtvertrag zwischen der politischen Gemeinde 
Bachenbülach und dem Familiengartenverein vom 22.02.2010. Im 
"Baureglement Familiengartenverein" werden u.a. die Höchstmasse 
für die Bauten sowie die Grenzabstände vorgegeben. Das Reglement 
ist in einem separaten Verfahren auf seine Zweckmässigkeit zu über-
prüfen.  

3.2.6 Weitere 

Massgebende Grundlagen (Art. 2 BZO) 

Es wird neu darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung der Zonen 
sowie der Verlauf der Waldgrenzen, Abstandslinien sowie Grundwas-
serschutzzonen in der amtlichen Vermessung festgelegt und einseh-
bar sind. 

Empfindlichkeitsstufe in der Freihalte- und der Erholungszone (Art. 3 
und 4 BZO) 

Freihalte- und Erholungszonen müssen nur Empfindlichkeitsstufen 
(ES) zugewiesen werden, wenn ein spezielles Lärmschutzbedürfnis 
besteht oder falls sich darin Bauten mit lärmempfindlichen Räumen 
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befinden3. Für die Freihaltezonen in der Gemeinde muss keine ES 
festgelegt werden. Die ES-Zuordnung für die Erholungszone wird 
beibehalten. Da die Erholungszone eine beschränkte Bauzone dar-
stellt, wird sie neu mit den Bauzonen in Art. 3 aufgeführt. 

Lärmvorbelastung (Art. 6 BZO) 

Im rechtskräftigen Zonenplan vom 27. Januar 1997 sind keine Lärm-
vorbelastungen bezeichnet. Der Art. 6 wird ersatzlos gestrichen. 

Autoabstellplätze (Art. 49 BZO) 

Der erforderliche Anteil an Besucherparkplätzen wird erhöht auf 15% 
der erforderlichen Abstellplätze. Zudem wird die Bestimmung umfor-
muliert, damit klar wird, dass die Zuständigkeit für abweichende Ab-
stellplatzzahlen bei der Gemeinde liegt.  

Im Rahmen der Beratung im Bauausschuss am 3. Juni 2015 wurde 
die Umsetzung der kantonalen Wegleitung zur Ermittlung des Park-
platzbedarfes geprüft. Der Bauausschuss kam zum Schluss, dass auf 
die Umsetzung der Wegleitung verzichtet wird. Die Ergebnisse der 
Beratung sind im Anhang A10 dargestellt.  

Spiel- und Ruheflächen (Art. 50 BZO) 

Um Bewohner- und Altersgruppen spezifische Freiraumlösungen zu 
ermöglichen, sollen neu neben Spiel- auch Ruheflächen zulässig sein 
(vergl. § 248 PBG). Spiel- und Ruheflächen werden neu bei allen 
Wohnformen ab drei Wohnungen verlangt. Neben Mehrfamilienhäu-
sern müssen auch Reihenhäuser mit Spiel- und Ruheflächen ausge-
stattet werden.  

Als Bezugsmass ist neu – wie bei der Ausnützungsziffer – die Netto-
geschossfläche massgebend. Allerdings sind auch diejenigen Ge-
schosse mitzurechnen, welche nicht an die Ausnützungsziffer ange-
rechnet werden. Das heisst, die genutzten Flächen in Dach- und Un-
tergeschossen sind miteinzurechnen.  

Abstellflächen für Kinderwagen, Fahrräder und Motorfahrräder   
(Art. 51 BZO) 

"Mit Entscheid vom 15. März 2013 stellte das Baurekursgericht des 
Kantons Zürich fest, dass in kommunalen Erlassen keine Vorschriften 
über die Lage und Ausgestaltung von Veloabstellplätzen gemacht 
werden dürfen. Dazu fehle die gesetzliche Grundlage (Planungs- und 
Baugesetz PBG). Das Gericht hielt insbesondere fest, dass nicht vor-
geschrieben werden darf, dass sich die Veloabstellplätze in Ein-

                                                
3 Fachstelle Lärmschutz (2001, S. 12) 



Kanton Zürich  
Gemeinde Bachenbülach  

38 

gangsnähe zu befinden haben, gedeckt und mit einer zweckmässi-
gen Diebstahlsicherung versehen sein müssen."4 

Abgeleitet von oben erwähntem Entscheid werden Abstellflächen an 
zweckmässiger Lage verlangt. Auf die genauere Umschreibung der 
Lage "in der Nähe von Hauseingängen" wird verzichtet. Zudem wer-
den neu leicht zugängliche Abstellräume und / oder -flächen verlangt.  

Die minimal erforderliche Zahl der Abstellplätze für Fahrräder und 
Motorfahrräder ist gestützt auf die Richtwerte der VSS Norm SN 
640065-2011 "Parkieren – Bedarfsermittlung und Standortwahl von 
Veloparkierungsanlagen" bzw. auf die Merkblätter zur Veloparkierung 
des Kantons Zürich zu ermitteln. Für die Nutzweise Wohnen ist pro 
Zimmer ein Veloabstellplatz zu erstellen. Berechnungsbeispiele für 
die Nutzweise Wohnen sind im Anhang A11.1 dargestellt. Richtwerte 
für weitere Nutzungen sind im Anhang A11 aufgeführt. 

Nutzung der Sonnenenergie (Art. 52 BZO) 

Die Nutzung der Sonnenergie ist in der übergeordneten Gesetzge-
bung geregelt und wird in der BZO nicht mehr aufgeführt. Gemäss 
§ 238 Abs. 4 PBG werden sorgfältig in Dach- und Fassadenfläche 
integrierte Solaranlagen bewilligt, sofern nicht überwiegende öffentli-
che Interessen entgegenstehen. 

Abfall (Art. 53 BZO) 

Es wird neu erst ab drei Wohnungen die Bereitstellung geeigneter 
Flächen für die Abfallbeseitigung verlangt. Flächen für die Kompostie-
rung sind nicht zwingend vorzusehen. Die Gemeinde verfügt über 
eine Grünabfuhr. 

Gebäudehöhe (Art. 54a BZO) 

Damit die festgelegten Gebäudehöhen zur Anwendung gelangen, 
wird in der BZO darauf hingewiesen, dass die Verkehrsbaulinien für 
das Mass der Gebäudehöhe nicht zu beachten sind.  

Besondere Lärmschutzbestimmungen (Art. 54c BZO) 

Das Gebiet Zwischenwegen liegt in den Bauzonen W2/35 und W2/40 
(beide ES II) und ist nicht feinerschlossen. Bauzonen für Wohnnut-
zung dürfen nur erschlossen werden, wenn die Planungswerte der 
Lärmschutzverordnung eingehalten werden können. Diese werden im 
Gebiet Zwischenwegen infolge Flugverkehrs während der ersten 
Nachtstunde (22.00 bis 23.00 Uhr) überschritten.  

                                                
4 Kanton Zürich, Koordinationsstelle Veloverkehr (2013) 
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Links: Ausschnitt 
Entwurf Zonenplan 

(Zonenplanände-
rung Nr. 30) 

Rechts: Beurtei-
lungspraxis in Ge-

bieten mit Flug-
lärmbelastung Pla-
nungsverfahren ES 
II für Wohnnutzun-

gen 
Quelle: Baudirektion 
des Kantons Zürich 

2015 

  

 

 Besondere Lärmschutzbe-
stimmungen (Art. 54c BZO) 

 Innerhalb AGL ohne Über-
schreitung IGW und PW am Tag 
Ausgeschlossen: Einzonungen 
Genehmigungsfähig:  
Erschliessungen, wenn LSV Art. 
31a erfüllt ist 
Aufzonungen, wenn die Anfor-
derungen gemäss Kap. 4.7.1 
KRP erfüllt sind 

 Wohnzone 2 Geschosse 
W2/35 

 

  Wohnzone 2 Geschosse 
W2/40 

 
 

 
 Wohnzone mit Gewerbeer-

leichterung 2 Geschosse 
WG2/45 

 

 
    Abgrenzungslinie  

Aufgrund der Anpassung der Lärmschutzverordnung vom 2. Februar 
2015 (vergl. Anhang A5) können bestehende jedoch nicht erschlos-
sene Bauzonen für Wohnnutzungen in Gebieten, in denen für die 
Überschreitung der Planungswerte der Flugbetrieb der ersten Nacht-
stunde massgeblich ist, erschlossen werden. Die Anforderungen ge-
mäss Art. 31a LSV werden nun mit dem Art. 54c BZO und der Ab-
grenzung im Zonenplan (vergl. Ziff. 3.1 Zonenplanänderung Nr. 30) 
grundeigentümerverbindlich festgehalten. Neue Wohnbauten haben 
die Anforderungen gemäss Art. 31a Abs. 1 Buchstaben b und c LSV 
zu erfüllen: 

Art. 31a Abs. 1 
Buchstaben b und c 

LSV   

Ausnahmebewilligung (Art. 58 BZO) 

Der Artikel wird ersatzlos gestrichen. Eine kommunale Regelungs-
befugnis liegt nicht vor. Für Ausnahmebewilligungen gilt ausschliess-
lich § 220 PBG und in Zusammenhang mit Baulinien § 100 PBG. 

  

W2/35

W2/40

WG2/45
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3.3 Änderungen am Kernzonenplan 
Es werden folgende Änderungen am Kernzonenplan vorgenommen: 

• Aufheben der fakultativen Baufluchten 

• Teilweise neu festlegen und teilweise aufheben von Gestaltungs-
baufluchten 

• Teilweise Aufheben von rot bezeichneten Gebäuden.  

Im Kernzonenplan wurden fakultative Baufluchten sowie Gestal-
tungsbaufluchten bezeichnet. Die fakultativen Baufluchten werden 
aufgehoben bzw. wo die Stellung der Gebäude langfristig gesichert 
werden soll durch Gestaltungsbaufluchten ersetzt.  

Die rot bezeichneten Gebäude umfassten bis anhin Inventarobjekte 
gemäss dem Inventar der kommunalen Heimatschutzobjekte. Die 
Aufnahme ins Inventar bezieht sich auf die Substanz des Gebäudes, 
ist keine raumplanerische Festlegung und kann auch nicht von der 
Gemeindeversammlung beraten werden. Neu sollen nur Gebäude rot 
bezeichnet werden, welche zur Erhaltung der Struktur des Ortsbildes 
beitragen. Der Erhalt von Schutzobjekten geht den Bestimmungen im 
Kernzonenplan und in der BZO vor. 

Für rot bezeichnete Gebäude, welche bereits ersetzt wurden, sind 
neu – wo die Stellung der Gebäude langfristig gesichert werden soll – 
nur Gestaltungsbaufluchten zu bezeichnen. Es werden keine Ersatz-
bauten von Ersatzbauten gefordert. 

Die folgende Übersicht fasst die Änderungen und Ergänzungen, wel-
che am Kernzonenplan vorgenommen werden, zusammen.  
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Ziff.* Strasse, Nr. / 
Geb. Vers. Nr. / 
Parzelle Kat. Nr. 

Bezeichnung bisher Bezeichnung neu Begründung / Bemerkung 

 

 

A  Eschenmosenstr. 
17 /  
636 /  
2290 

fakultative Bauflucht 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Stellung des Gebäudes 
langfristig sichern 

 

 

B Eschenmosenstr. 
14 /  
30 (nur Stallteil) / 
1923 

rotes Gebäude 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Nur Wohnteil wird rot 
bezeichnet 

 

 

C Eschenmosenstr. 
8 /  
65 /  
1877 

rotes Gebäude 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Ist bereits Ersatzbau 

 

 

E Bachstr. 6 / 
109 / 
280 

fakultative Bauflucht 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Stellung des Gebäudes 
langfristig sichern 

 

 

F Dorfstr. 33 / 
24 östl.Teil / 
1521 

rotes Gebäude 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Ist bereits Ersatzbau 

 

 

G Rennweg 1 / 
36 / 
2684 

Bauflucht nur osts. 
 

 

Gestaltungsbauflucht 
auch südseitig

 

Stellung des Gebäudes 
auch südseitig langfristig 
sichern 

 

 

J Schulweg 8 / 
45 / 
1838 

fakultative Bauflucht 

 

keine

 

Gebäude ragt in den 
Strassenkörper hinein 

 

 

L Dorfstr. 23 /  
186 / 
2253 

keine 

 

Gestaltungsbauflucht

 

Stellung des Gebäudes 
langfristig sichern 

 

 

M Buchenrain 2 /  
53 / 
2554 

rotes Gebäude  
 

 

Nur Hauptgebäude 
rot 

 

Rot bezeichneter Hausteil 
wurde abgebrochen 

 

 
* Änderungen, welche diskutiert aber verworfen wurden, sind nicht aufgeführt. Ursprüngliche Nummerierung (alphanu-
merisch) wurde beibehalten. 
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3.4 Änderungen am Ergänzungsplan 
Am 19. September 2012 hat die Leitstelle für Baubewilligungen des 
Generalsekretariats der Baudirektion des Kantons Zürich (Bauverfah-
ren + Koordination Umweltschutz) eine forstrechtliche Bewilligung für 
die Erstellung eines Neubaus auf der Parz. Kat. Nr. 2725 (ehemals 
Parz. Kat. Nr. 927) innerhalb des Waldabstandsbereiches erteilt. Die 
Gemeinde Bachenbülach wurde im Rahmen dieses Verfahrens ein-
geladen, die Waldabstandslinie im Gebiet Chürzi mit der nächsten 
Nutzungsplanungsrevision zu begradigen. Dieser Einladung wird im 
Rahmen der vorliegenden Teilrevision mit dem Ergänzungsplan "Än-
derung der Waldabstandslinie im Gebiet Chürzi" nachgekommen. 

  

Begradigung der 
Waldabstandslinie 
im Gebiet Chürzi 

 
 Rechtskräftige Waldabstands-

linie 
 Projektierte Gebäude 

 

 
 Aufzuhebende Waldabstands-

linie 
 Wald 

 
  Projektierte Waldabstandslinie    
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4 Auswirkungen der Teilrevision 
Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung werden die 
Ziele der Gemeindeentwicklung (vergl. Ziff. 1.4) unter Beachtung der 
Vorgaben der überkommunalen Richtpläne weitgehend umgesetzt.  

Die Teilrevision sowie die für die Gemeindeentwicklung formulierten 
Leitlinien und Zielsetzungen beziehen sich auf das Gemeindegebiet 
der Gemeinde Bachenbülach. Überkommunale Entwicklungsabsich-
ten sind im Rahmen des überkommunalen Richtplanes zu entwickeln. 

4.1 Auswirkungen auf Raum und Umwelt 
Da sich die Teilrevision hauptsächlich auf das Siedlungsgebiet be-
zieht, sind die Auswirkungen auf die umliegenden Wald- und Land-
wirtschaftsflächen gering. Es werden Einzonungen von Erschlies-
sungsstrassen vorgenommen. Zudem wird Vorsorge geleistet, dass 
der eingezonte aber noch nicht erschlossene Teil der Parzelle im 
Gebiet Zwischenwegen unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
der Lärmschutzverordnung (Art. 31 a LSV) erschlossen werden kann. 

Die Erschliessung von Bauzonen hat ebenfalls über Bauzonen zu 
erfolgen. Mit den vorgesehenen Einzonungen wird ein rechtmässiger 
Zustand hergestellt. Die Einzonungen (Änderungen Zonenplan Nrn. 
21 und 25) von Teilen der Freihans- und Eschenmosenstrasse sowie 
der Niederglatterstrasse umfassen bestehende Erschliessungsstras-
sen. Fruchtfolgeflächen sind nicht betroffen.  

Zonenplanände-
rungen Nrn. 21 und 

25 
Einzonungen von 
bestehenden Er-

schliessungs-
strassen; keine 

Fruchtfolgeflächen 
betroffen 

Änderung Nr. 21: 
Teile der Parz. Kat. Nrn. 1358, 2198, 
Freihans- und Eschenmosenstrasse 

Änderung Nr. 25: 
Teile der Parz. Kat. Nrn. 2397, 2054  
Niederglatterstrasse 

   

Die Bauvorschriften für die Erholungszonen C und D (Art. 41 und 41a 
BZO) werden präzisiert. Für die Erholungszone C "altes Schützen-
haus" werden die zulässigen Abmessungen der Gartenhäuser und 
Schöpfe sowie die Nutzungs- und Bauvorschriften für das alte Schüt-
zenhaus vorgegeben. 
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4.2 Auswirkungen auf das Ortsbild 
Mit der "Entschlackung" der Kernzonenbestimmungen werden die 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Kernzone erweitert. Die starren 
Gestaltungsvorschriften (z.B. Fassaden, Dachform und Materialge-
bung) werden gelockert, um den Spielraum für Neubauten zu ver-
grössern. Damit wird, teilweise unter deutlich erhöhten Anforderun-
gen, ein zeitgemässes und qualitätsvolles Bauen im Kontext mit den 
bauhistorisch bedeutsamen Objekten ermöglicht. 

Auch in den Wohnzonen werden Restriktionen aufgehoben, welche in 
der Anwendung nicht zu überzeugenden Lösungen geführt haben. So 
werden z.B. die max. zulässigen Gebäudehöhen in der W2/25 von 
5.6 m auf 6.5 m angehoben, mit dem Ziel, dass die Häuser besser in 
die Hanglage eingefügt werden bzw. übermässige Abgrabungen 
vermieden werden können.  

Für die Parzelle Kat. Nr. 2065 wird eine Gestaltungsplanpflicht fest-
gelegt, da die zukünftige Überbauung an der zentralen Lage das 
Ortsbild wesentlich prägen wird und daher auf eine besonders gute 
Gestaltung zu achten ist. Die Parzelle stellt eine grosse Baulandre-
serve dar. Hier soll eine zeitgemässe Überbauung mit verhältnismäs-
sig hoher Dichte entstehen können.  

4.3 Auswirkungen auf das Nutzungspotential 
Unter Ziff. 1.2.1 wird aufgezeigt, dass das Siedlungsgebiet von Ba-
chenbülach noch über Nutzungspotential verfügt. Verdichtung und 
Siedlungsentwicklung nach innen sind nicht die Hauptziele der vorlie-
genden Teilrevision. Im Hinblick auf die zu erfüllenden kantonalen 
Vorgaben wird aber eine geringe Verdichtung entlang der zentralen 
Verkehrsachse vorgenommen. Auch mit der Teilrevision im Gebiet 
Bächliwis wird an zentraler und gut erschlossener Lage eine Ver-
dichtung ermöglicht. Zudem wird in allen Wohnzonen (inkl. der Wohn- 
und Gewerbezone) die Nutzung des Untergeschosses zugelassen. 
Die kantonale Vorgabe, dass die Gemeinde Bachenbülach bis 2014 
in etwa 20% zusätzliche Einwohner aufnehmen soll, wird nahezu er-
reicht. 

Zu beachten bleibt, dass in Bachenbülach aufgrund der Belastung 
durch Fluglärm reine Wohnzonen an zentralen und gut erschlosse-
nen Lagen nicht aufgezont werden können. Die Verdichtungsmass-
nahmen sind auf zentral gelegene Mischzonen oder Wohnzonen 
ausserhalb der AGL zu lenken. Die Wohnzonen ausserhalb der AGL 
liegen in Bachenbülach mehrheitlich an Hanglagen und bieten sich 
aufgrund der Siedlungsstruktur nicht oder nur beschränkt für eine 
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Verdichtung an. Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision wird auf 
die Erhöhung des Dichtemasses an diesen Lagen verzichtet. 

4.3.1 Abschätzung des Nutzungspotentials 

Die Abschätzung des Nutzungspotentials basiert auf den Bestim-
mungen der Bau- und Zonenordnung resp. des Zonenplans. Es wur-
de das Einwohner- sowie Arbeitsplatzpotential gemäss rechts-
kräftigen Festlegungen (von 1997 mit Teilrevisionen bis 2008) mit 
dem Potential gemäss den Teilrevisionen der Nutzungsplanung Be-
arbeitungsstrang I (vorliegende Teilrevision) und Bearbeitungsstrang 
II (Teilrevision festgesetzt am 17. März 2016) in Bezug gesetzt. Im 
Sinne der Vergleichbarkeit wurden die Grundannahmen betreffend 
den Geschossflächenbedarf pro Einwohner / Beschäftigten aus dem 
Bericht der PZU "Potenziale der Innenentwicklung im Zürcher Unter-
land – eine regionale Analyse" vom 28. Februar 2013 übernommen: 

• 51.5 m2 Geschossfläche pro Einwohner 
• 55.0 m2 Geschossfläche pro Beschäftigten. 
Das Gemeindegebiet wurde, abgeleitet von der rechtskräftigen Zonie-
rung, in 21 Gebiete aufgeteilt (ca. 97 ha, ohne Zonen für öffentliche 
Bauten). Für die Berechnung der Kapazitäten wurden jeweils 10% 
der Fläche eines Gebietes für die Verkehrsflächen in Abzug gebracht. 
In der Gemeinde Bachenbülach wird das Nutzungsmass über die 
Ausnützungsziffer (Wohn-, Kern sowie Wohn- und Gewerbezone) 
sowie die Baumassenziffer m3/m2 (Gewerbe- und Industriezone) ge-
regelt. Für die Gewerbe- und Industriezone musste für die Berech-
nungsformel zusätzlich ein Umrechnungsfaktor für die Geschosshö-
hen festgelegt werden (in der Quartiererhaltungszone QE Bächliwis 
3.5 m für Wohnnutzung; in den Arbeitsplatzzonen 4.2 m für Arbeits-
platznutzung). Der Ausbaugrad sowie die Nutzungsanteile für Woh-
nen und Arbeiten (alles in Prozent) wurden aufgrund von Begehun-
gen, Luftbildern, Schrägansichten und statistischen Daten geschätzt. 
All diese Vorgaben und Annahmen ergeben folgende Formeln für die 
Berechnung der Einwohner- resp. der Arbeitsplatzkapazitäten:  

 Zonen mit AZ5:   
 

Einwohnerkapazität: !"!"# !
!" ! ! ! !"#

!"#!"
 

 
Arbeitsplatzkapazität: !"!"# !

!" ! ! ! !"#
!"#!"

 

 Zonen mit BMZ:   

                                                
5 Die Nettogeschossfläche (NGF) wurde anhand der zulässigen Ausnüt-
zungsziffer gemäss BZO sowie unter Einschluss der für das Wohnen bzw. 
Arbeiten verwendbaren Flächen in Dach- und Untergeschossen ermittelt. 
Für das 1. Dachgeschoss (DG) wurden 70%, für das 2. DG 25% und für ein 
zulässiges Untergeschoss 50% eines Vollgeschosses eingesetzt. 
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Arbeitsplatzkapazität: !"!"# !

!!!! ! !! ! !!! ! !" ! !"!!!! ! !
!"#!"

 

 (NGF: Nettogeschossfläche in m2, F: Gebietsfläche in m2, V: Verkehrsflächenanteil 
in %, BZ: Baumassenziffer in m3/m2, AG: Ausbaugrad in %, h: Umrechnungsfaktor 
Geschosshöhe, W: Wohnanteil in %, A: Arbeitsplatzanteil in %, BGFEw: Bruttoge-
schossfläche pro Einwohner in m2, BGFAP: Bruttogeschossfläche pro Arbeitsplatz 
in m2) 

 

Um die Berechnungsmethode validieren zu können, wurden in einem 
ersten Schritt die aktuellen Verhältnisse (Ausbaugrad, Wohn- und 
Arbeitsplatzanteile) abgeschätzt und daraus die Einwohner- und Ar-
beitsplatzkapazitäten berechnet. Dies ergab 4'103 Einwohner und 
4'722 Beschäftigte (effektive Zahlen für 2014: 4'064 Einwohner, 1'815 
Beschäftigte), wobei die Beschäftigtenzahl als reines Flächenäquiva-
lent zu verstehen ist (je nach Branche variieren die Bruttogeschoss-
flächen pro Arbeitsplatz stark). 

Auf Basis dieser im Ungenauigkeitsbereich der effektiven Zahlen lie-
genden Berechnungen wurden die Bauzonenkapazitäten und die 
Potentiale für zusätzliche Einwohner bzw. Beschäftigte abgeschätzt. 
Um die Vergleichbarkeit zwischen den Zahlen gemäss gültiger BZO, 
dem Entwurf sowie den Berechnungen der PZU (2013) herstellen zu 
können, wurde nebst einer gebietsweisen Abschätzung (potentielle 
Ausbaugrade) auch mit über alle Gebiete hinweg einheitlichen Aus-
baugraden (AG) von 85% resp. 100% gerechnet. Dies ergab fol-
gende Zahlen: 

  Einwohner Arbeitsplätze**  

  BZO Gültig BZO Entwurf BZO Gültig BZO Entwurf  

 AG potentiell* 4'103  4'722   

 AG 85% 4'817 5'684 6'195 6'367  

 AG 100% 5'677 6’684 7'278 7'490  

 AG 100% 
(PZU 2013) 

5'500  5'800   

 

  

 

 *  AG potentiell: Separate Abschätzung von AG, W und A für jedes einzelne Gebiet 
aufgrund der zu erwartenden Entwicklung (z.B. aufgrund Baujahr etc.) 

** Die Arbeitsplatzzahlen sind als Flächenäquivalent und nicht als effektive Arbeitsplatz-
zahlen zu verstehen 
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Aus den ermittelten Einwohner und Arbeitsplatzzahlen lassen sich 
folgende Schlüsse ziehen: 

• Würden die heute vorhandenen Reserven im Rahmen der gülti-
gen BZO besser ausgenützt resp. würde der Ausbaugrad auf 
85% erhöht, so könnten zusätzlich ca. 750 Personen in Bachen-
bülach wohnen. Mit der Teilrevision würde sich die Bauzonenka-
pazität für das Wohnen um weitere ca. 18% erhöhen. Dies ergä-
be bei einem realistischen Ausbaugrad von 85% ein Potential 
gegenüber heute von ca. 1'600 Einwohnern. 

• Die von der PZU (2013) errechnete Bauzonenkapazität für 
Wohnnutzung (Ausbaugrad 100%) liegt mit 5'500 Einwohnern 
leicht unter den Zahlen der vorliegenden Berechnung (gültige 
BZO: ca. 5'700 Einwohner, Entwurf BZO: ca. 6'700 Einwohner).  

• Die Zahlen zu den Arbeitsplätzen zeigen, dass bereits heute ein 
beträchtliches Potential vorhanden ist. Aufgrund der Anpassun-
gen mit der vorliegenden Teilrevision wird eine Steigerung von 
etwa 2% erwartet. 

4.3.2 Quartieranalyse als Vergleichswert 

Der Kanton Zürich bietet neu das Instrument "Quartieranalyse für die 
Siedlungserneuerung" an (GIS-Browser). Die räumliche Einteilung in 
sogenannte Kleinquartiere (nur Wohn- und Mischnutzung) gibt de-
taillierte Einblicke zu verschiedenen Themen betreffend Nutzung und 
Bebauung (z. B. Baujahr, Bebauungsstruktur, Einwohnerdichte, Ge-
schossflächenreserven, Haushaltsformen, ...). 

Die Daten aus der Quartieranalyse wurden als grobe Vergleichswerte 
für die Kapazitätsabschätzung verwendet. Aufgrund der zeitlichen 
Überschneidung der Erarbeitung der vorliegenden Teilrevision mit der 
Einführung des neuen Instruments weichen die Abgrenzungen der 
Quartiere jedoch voneinander ab.  
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5 Mitwirkung und Vorprüfung 
5.1 Gemeindegespräch zur Ortsplanung 
Am 16. Juli 2015 fand ein Gemeindegespräch zur Ortsplanung der 
Gemeinde Bachenbülach beim Amt für Raumentwicklung statt. Ver-
treter des ARE haben über die geänderten Rahmenbedingungen von 
Bund und Kanton sowie über die Beurteilung von Ortsplanungen in-
formiert. Im Bezug auf das Kreisschreiben vom 4. Mai 2015 wurde 
die neue Ausgangslage für die Gemeinden sowie die sich daraus er-
gebenden Anforderungen an die Richt- und Nutzungsplanungen dar-
gelegt. 

Ein Entwurf der vorliegenden Teilrevision wurde von Vertretern der 
Gemeinde Bachenbülach vorgestellt. Die Vertreter des ARE haben 
anerkannt, dass die umfassende Vorarbeit mit den überkommunalen 
Vorgaben und der Umsetzung des 80/20-Prinzips des kantonalen 
Raumordnungskonzeptes im Einklang steht. Die Themen bauliche 
Dichte und Einwohnerdichte sind mit den Regionalplanern der Region 
Zürcher Unterland zu diskutieren und eine präzise Abstimmung hat 
noch stattzufinden.  

5.2 Vorprüfung 
Das Amt für Raumentwicklung (ARE) des Kantons Zürich hat die vor-
liegende Teilrevision der Nutzungsplanung im Vorprüfungsbericht 
vom 09.12.2015 – unter Berücksichtigung der geforderten Anpassun-
gen (s. Tabelle) – als genehmigungsfähig beurteilt.  

Das ARE anerkennt, dass die Gemeinde Bachenbülach vor besonde-
ren Herausforderungen steht, da sie einerseits zur urbanen Wohn-
landschaft gehört und andererseits von den Festlegungen zur Ab-
grenzungslinie im kantonalen Richtplan betroffen ist. Es wird ver-
merkt, dass die Gemeinde auf diese spezielle Ausgangssituation gut 
reagiert. 

In der nachfolgenden Tabelle werden Auflagen, Hinweise und Emp-
fehlungen aus der Vorprüfung (1. Spalte) sowie die daraus hervor-
gegangenen Anpassungen der vorliegenden Teilrevision der Nut-
zungsplanung (2. Spalte) aufgeführt. Sachverhalte, welche geprüft 
wurden und aus welchen sich keine Anpassungsvorschläge oder Auf-
lagen ergaben, werden nicht zusammengefasst. 
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5.2.1 Anpassungen am Zonenplan 

Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 
 

(A) Zonenplanänderung Nr. 22: 
Für das von der Anpassung des Zonenplanes 
Nr. 22 betroffene Gebiet ist im Rahmen des 
Gestaltungsplanes die Erschliessungssituation 
zu klären.  
Die Parzelle 2065 liegt in der Kernzone mit der 
Empfindlichkeitsstufe III, ist nicht überbaut und wird 
im GIS als baureif bezeichnet. Es ist zu prüfen, ob 
die Baureife einer Feinerschliessung entspricht. 
(B) Im Gestaltungsplan sind die Gemein-
destrassen als Lärmquellen zu berücksichtigen 
und die Lärmsituation abzuklären. 
Die Strassenlärmbelastung gegenüber den Ge-
meindestrassen (Eschenmosenstrasse, Dorfstras-
se) ist im Rahmen des Gestaltungsplans abzuklä-
ren und die Einhaltung der massgebenden Grenz-
werte sicherzustellen. 
Die Fluglärmbelastung beträgt am Tag weniger als 
57 dB, in der Nacht 53 dB. Die Immissionsgrenz-
werte der ES III (65/55 dB) sind eingehalten. Die 
Planungswerte der ES III (60/50 dB) gelten in der 
Nacht auch als eingehalten, wenn die Auflagen ge-
mäss Art. 31a LSV erfüllt sind. 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen; Art. 57 
Abs. 3 BZO wurde dahingehend angepasst, dass 
die Einhaltung der massgebenden Lärmgrenzwerte 
verlangt wird (ob dies die Immissionsgrenzwerte 
oder die Planungswerte sind, werden die Abklä-
rungen im Rahmen des Gestaltungsplanes zeigen). 
Die Erläuterungen unter Ziffer 3.2.1 dieses Berich-
tes wurden entsprechend ergänzt. 

 

 

(C) Zonenplanänderung Nr. 25: 
Mit der Zonenplanänderung Nr. 25 ist der Ufer-
streifen des eingedolten Breitibachs, öffent-
liches Gewässer Nr. 1.1 betroffen. Die gewäs-
serschutzrechtlichen Vorschriften (keine Bau-
ten und Anlagen im Uferstrei-
fen/Gewässerraum) kommen uneingeschränkt 
zur Anwendung. Zu beachten ist ausserdem, 
dass Fliessgewässer nicht überdeckt oder ein-
gedolt werden dürfen (Art. 38 Abs. 1 GSchG). 
Grundsätzlich ist der Uferstreifen von Bauten und 
Anlagen freizuhalten und demzufolge als Bauzone 
nicht geeignet. Aufgrund der vorliegenden Gege-
benheiten (eingedolter Bach ohne eigene Parzelle, 
Verlauf auf privaten Parzellen bzw. im Strassen-
raum, keine Hochwassergefährdung, Ausdolung 
und Revitalisierung dieses Bachabschnittes stehen 
nicht im Vordergrund) kann der Einzonung zuge-
stimmt werden. 

Der Hinweis entspricht nicht dem angepassten 
Gewässerbestand. 
Das öffentliche Gewässer Breitibach Nr. 1.1 wurde 
mit Genehmigungen vom 12.5.2015 und 15.6.2015 
aufgehoben. 
Die Überprüfung des Gewässerbestandes hat 
ergeben, dass der Breitibach Nr. 1.1 nicht mehr 
den geforderten Voraussetzungen für ein öffent-
liches Gewässer aufgrund Wasserwirtschafts-
gesetz (WWG; LS 724.11) entspricht.  
Das Einzugsgebiet des Breitibachs hat aufgrund 
Überbauungen bzw. Entwässerung an Bedeutung 
verloren. 
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Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 

 

(D) Zonenplanänderungen Nrn. 26 und 27: 
Auf die Einzonungen ist zu verzichten. 
Mit den Einzonungen Nrn. 26 und 27 soll eine 
bestehende und eine geplante Erschliessungs-
strasse sowie ein Grundstück von rund 1000 m2 
eingezont werden. Diese Einzonungen werden als 
nicht genehmigungsfähig beurteilt, da sie nicht 
unter die Ausnahmetatbestände gemäss Kultur-
landinitiative fallen. Es werden Bauzonen ge-
schaffen, die der zusätzlichen Bereitstellung von 
Wohnnutzungen dienen. Weiterhin befindet sich 
das Gebiet innerhalb der Abgrenzungslinie gemäss 
kantonalem Richtplan. In diesem Bereich sind 
Einzonungen nicht möglich (Pt. 4.7.1.2 Flughafen 
Zürich). 

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision wird auf 
die Einzonungen verzichtet. Für die Einzonung sind 
umfangreiche Klärungen nötig, welche die vorlie-
gende Teilrevision verzögern würden. Sobald die 
Klärungen erfolgt sind, kann – sofern eine Einzo-
nung immer noch angestrebt wird – eine Teilre-
vision durchgeführt werden.  
Die Einzonung bedingt ein Erschliessungskonzept 
für die Bauzone Zwischenwegen. Es ist darzule-
gen, inwieweit die Parzelle Kat. Nr. 2192 zur Er-
schliessung der dahinter liegenden Bauzone not-
wendig ist und wie gesichert werden kann, dass 
das Grundstück vor allem der Erschliessung dient. 
Dazu ist auch die Prüfung von alternativen Er-
schliessungsmöglichkeiten, z.B. von der Oberglat-
terstrasse aufzuzeigen bzw. warum diese allenfalls 
zur Erschliessung der Bauzone nicht geeignet sind. 
Weiterhin ist mit dem Amt für Verkehr abzustim-
men, inwieweit der Anschluss an die Staatsstras-
sen über den Scheidweg bzw. die Oberglat-
terstrasse überhaupt möglich ist.  

 

(E) Die Darstellung der Grundwasserschutzzo-
nen im Zonenplan ist so zu überarbeiten, dass 
diese insbesondere im Siedlungsgebiet deut-
lich zu erkennen sind. In der Legende sind die 
Grundwasserschutzzonen aufzunehmen. 

Auf die Darstellung der Grundwasserschutzzonen 
wurde verzichtet.  
Die Lesbarkeit des Zonenplanes als Hauptthema 
darf in der Folge der Darstellung der Gewässer-
schutzzonen nicht nachteilig beeinflusst werden. 

5.2.2 Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung 

 
Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 

 

(F) Strassenabstand bei Neubauten in der Kern-
zone: 
Es wird die Aufnahme einer Bestimmung emp-
fohlen, welche generell das Bauen (für alle 
oberirdischen Gebäude oder nur für besondere 
Gebäude) näher an alle Staatsstrassen erlaubt. 
Dies unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit 
und der genügenden Einordnung, ohne Festle-
gung eines Masses. 

Der Empfehlung wurde gefolgt und Art. 9 BZO mit 
einem entsprechenden Absatz ergänzt. 
 

 

(G) Art. 9 BZO ist dahingehend zu ergänzen, 
dass bei Um-, Ersatz oder Neubauten Abwei-
chungen vom Gebäudeprofil und der Gestal-
tungsbauflucht auch im "Interesse des Ge-
wässerraumes" (namentlich Gewährleistung 
Hochwasserschutz, Zugänglichkeit zu Gewäs-
ser zu Unterhaltszwecken) möglich sind. 
Damit sollen Unklarheiten dem übergeordneten 
Recht gegenüber vermieden werden. 

Die Auflage wurde befolgt und Art. 9 BZO entspre-
chend ergänzt. 
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Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 
 

(H) Es wird empfohlen, die neue Vorschrift Art. 
10 BZO, welche ein anrechenbares Unterge-
schoss zulässt, mit der Angabe an Hanglagen 
zu ergänzen. 

Auf eine Anpassung wurde verzichtet. 
Aufgrund der Präzisierungen in Art. 10 Abs. 1a 
BZO, welche besagen, dass ein Untergeschoss nur 
gestattet ist, wenn für die Belichtung und Belüftung 
keine Veränderungen am gewachsenen Boden er-
forderlich werden, erübrigt sich die Angabe "an 
Hanglage".  

(I) Es wird empfohlen, Art. 16 BZO bestehen zu 
lassen. Zusätzlich wird empfohlen, auf Holz- 
oder Holz-/Metallfenster zu bestehen und die 
Materialisierung von Verschattungselementen 
vorzugeben. 
Der zur Streichung vorgesehene Artikel macht aus 
Gründen des Ortsbildschutzes Sinn und bietet 
Anhaltspunkte, was u.a. unter einer guten Einord-
nung verstanden wird. 

Auf eine Anpassung wurde verzichtet. 
Im Sinne einer modernen Kernzonenplanung wird 
es als zielführend und richtig erachtet, auf die Vor-
schriften betreffend die Detailgestaltung von Fas-
saden, Fenstern usw. zu verzichten und Bau-
vorhaben in der Kernzone einzeln nach ihrer archi-
tektonischen Qualität und der Einordnung in die 
Umgebung zu beurteilen.  
Die Anforderungen an Einordnung und Gestaltung, 
Fassadengestaltung, Material- und Farbwahl sowie 
Fensterform werden neu in Art. 7a BZO zusam-
mengefasst und abschliessend geregelt. Die 
rechtskräftigen Kernzonenbestimmungen – so 
auch Art. 16 BZO – sind sehr präzis und ein-
schränkend und haben teilweise zu eher dem 
Ortsbild abträglichen Lösungen geführt. 

 

(J) Es wird empfohlen, mit Art. 18 BZO die Ma-
terialisierung der Ziegel (Ton und Glas) vor-
zugeben. 
Gemäss der vorgesehenen Bestimmung wären 
auch Kunststoffziegel möglich. 

 

 (K) Art. 41 BZO ist dahingehend anzupassen, 
dass in den Grundstücken Kat. Nrn. 1623 und 
1624 keine Gebäude zulässig sind und bei der 
Ausgestaltung der Sportanlagen das Schutzzo-
nenreglement der Quellfassungen Loobach 
(Grundwasserrecht I 1210) zu beachten ist.  
Neben dem Gewässerschutzbereich tangiert das 
Siedlungsgebiet auch rechtskräftige Grundwasser-
schutzzonen. Die Zone für öffentliche Bauten OeB 
II und die Erholungszone E (C) tangieren beim 
Sportplatz Halden die Weitere und die Engere 
Schutzzone (Zonen S3 und S2) sowie zwei Fas-
sungsbereiche (Zonen S1) der Quellfassungen 
Loobach.  
In diesen Gebieten sind die Bestimmungen des mit 
Verfügung der BD Nr. 1770/2004 genehmigten 
Schutzzonenreglements einzuhalten. Somit sind 
die in Abs. 1 und Abs. 2 als zulässig bezeichneten 
Gebäude in den Grundstücken Kat. Nr. 1623 und 
1624 nicht erlaubt, da diese in den Zonen S1 und 
S2 liegen. 

In einer Mail (von der Baudirektion an das Pla-
nungsbüro, datiert 22. März 2016) wurde von der 
Baudirektion darauf hingewiesen, dass auf die 
Umsetzung der Anträge bez. Schutzzonen ver-
zichtet werden soll. Die Darstellung der Schutzzo-
nen im Zonenplan sowie die Anpassung von 
Art. 41 BZO werden als nicht zweckmässig einge-
stuft, da das Schutzzonenreglement bereits grund-
eigentümerverbindlich ist.  
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Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 

 

(L) Es wird dringend empfohlen, die Bestim-
mung des Bedarfs an Motorfahrzeugabstell-
plätzen – Art. 49 BZO – entsprechend der kan-
tonalen Wegleitung zur Regelung des Park-
platzbedarfs vorzunehmen.  
Dies ist im Agglomerationsprogramm der Stadt Zü-
rich-Glattal so vorgesehen. Bachenbülach profitiert 
von den Massnahmen des Aggloprogramms. Es ist 
angezeigt, dass die Gemeinde auch einen ent-
sprechenden Beitrag durch die Anpassung der 
Bestimmungen zur Parkierung leistet.  
Weiterhin wird empfohlen, dass zur Ermittlung des 
massgeblichen Bedarfs die Erschliessung durch 
den ÖV Berücksichtigung findet bzw. der Weg-
leitung entsprechende Bedarfsreduktionen von 
Abstellplätzen möglich oder verpflichtend werden. 

Im Rahmen der Beratung im Bauausschuss am 
3. Juni 2015 wurde die Umsetzung der kantonalen 
Wegleitung zur Ermittlung des Parkplatzbedarfes 
geprüft. Der Bauausschuss kam zum Schluss, 
dass auf die Umsetzung der Wegleitung verzichtet 
wird (vergl. Anhang A10). 
Im Rahmen des Projektes "Gemeinsamer kommu-
naler Richtplan Raum Bülach" können für den 
gesamten Raum Bülach diesbezügliche Regelun-
gen getroffen werden.  

 

(M) Es wird empfohlen, Art. 51 BZO bezüglich 
der Anzahl der Veloabstellplätze anzupassen. 
Der angepasste Artikel entspricht nur teilweise den 
Bedürfnissen der Velofahrenden und ist aus Sicht 
der Veloförderung nicht ausreichend, insb. bzgl. 
der Anzahl der Veloabstellplätze.  
Die Koordinationsstelle Veloverkehr hat dazu, 
gestützt auf die VSS Normen einen Vorschlag für 
die Regelung in Bau- und Zonenordnungen er-
lassen. Es wird auf das Merkblatt "Veloabstell-
plätze – Empfehlung für die Normierung in kom-
munalen Bau- und Zonenordnungen" verwiesen. 

Die Auflage wurde befolgt und Art. 51 BZO ent-
sprechend ergänzt. 
 

 

(N) Es wird darauf hingewiesen, dass der beste-
hende Art. 54 BZO (Ausschluss Sexgewerbe) in 
der vorliegenden Form nicht als rechtmässig 
angesehen werden kann und zu überprüfen ist. 

Es handelt sich um eine rechtskräftige Festlegung. 
Auf den Hinweis wurde nicht eingetreten. 

 

(O) In Art. 57 Abs. 3 der BZO sind die Immissi-
onsgrenzwerte mit Lärmgrenzwerten zu erset-
zen. 
Es muss die Einhaltung der massgebenden Lärm-
grenzwerte (ES III) verlangt werden. 

Die Auflage wurde befolgt und Art. 57 Abs. 3 ent-
sprechend angepasst. 
 

5.2.3 Anpassungen am erläuternden Bericht 

Auflagen, Hinweise und Bemerkungen ARE 
(Zusammenfassung) / Begründung 

Anpassung der Teilrevision der Nutzungsplanung 
 

(P) Die rechtskräftigen Grundwasserschutzzo-
nen sind zu beachten. Kapitel 2 sowie Anhang 
A7.2 Grundwasserschutz des erläuternden 
Berichtes nach Art. 47 RPV sind anzupassen.  

Vergl. Bemerkung zu Ziff. K.  

 

Weitere materielle Hinweise zu Hochwasserschutz, Gewässerrenatu-
rierung, Gewässernutzung, Gewässerraum Grundwasser und Sied-
lungsentwässerung wurden direkt in den erläuternden Bericht in den 
entsprechenden Kapiteln aufgenommen.  



 Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 
Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV 

53 

5.3 Öffentliche Auflage 
Der Entwurf der Teilrevision der Nutzungsplanung lag vom 22. April 
2016 bis zum 20. Juni 2016 während 60 Tagen öffentlich auf. Wäh-
rend dieser Zeit war jedermann berechtigt, sich zur Teilrevision der 
Nutzungsplanung zu äussern. Im Rahmen der öffentlichen Auflage 
ging keine Zuschrift ein. 

5.4 Anhörung der nach- und nebengeordneten Pla-
nungsträger 

Gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage wurde die Teilrevision der 
Nutzungsplanung den nach- und nebengeordneten Planungsträgern 
zur Anhörung zugestellt. In diesem Rahmen gingen von den Nach-
bargemeinden keine Anträge zur Teilrevision der Nutzungsplanung 
ein. Die Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) beurteilt die Teil-
revision der Nutzungsplanung wie folgt: 

"Das regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) der PZU teilt Ba-
chenbülach den "dynamisch städtischen Räumen" zu. In diesen 
Räumen ist an geeigneten Lagen eine deutliche Erhöhung der Aus-
nützung vorzusehen. Die angestrebte Zunahme der Einwohner und 
Arbeitsplätze soll insbesondere über eine bessere Nutzung der inne-
ren Potenziale erreicht werden. Dabei ist auf eine hohe städtebauli-
che Qualität und gute Freiraumversorgung zu achten. Die Gemeinde 
Bachenbülach schafft mit der Revision der Nutzungsplanung die Vo-
raussetzungen für eine massvolle Erhöhung der Bauzonenkapazität 
und für eine verstärkte Siedlungsentwicklung nach innen. Der sorg-
samen Weiterentwicklung wertvoller Siedlungsstrukturen wird dabei 
Rechnung getragen. Die entsprechenden Massnahmen werden von 
der Region begrüsst. 

Aus Sicht der PZU gibt es in Bachenbülach weitere Gebiete, die sich 
aufgrund deren zentralen Lage innerhalb der Region längerfristig für 
eine zusätzliche Erhöhung der Ausnützung eignen würden. Dazu 
zählt insbesondere das Gebiet östlich der Zürichstrasse. Die Region 
empfiehlt der Gemeinde, die Möglichkeit einer weiteren Verdichtung 
dieser Gebiete im Rahmen künftiger Planungsüberlegungen zu prü-
fen." 

5.5 Beratung durch die Gemeindeversammlung 
Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde am 15. September 2016 
durch die Gemeindeversammlung beraten und ohne Gegenstimme 
festgesetzt. Es wurde ein Änderungsantrag gestellt, welcher die 
Streichung von Art. 7b Abs. 2 BZO verlangte. Der Antrag wurde mit 
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offensichtlichem Mehr abgelehnt. Mehrere Verständnisfragen konn-
ten vom Gemeinderat beantwortet werden. 

Anhang – Rahmenbedingungen  
(materielles Inhaltsverzeichnis der An-
hänge) 

 
Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende In-
halte / Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 Bundesebene:  

 

Sachplan der Infra-
struktur der Luftfahrt 
SIL (A1)  

   

 

 

Gebiet mit Hinder-
nisbeschränkung 
(A1.2): 

Die Gemeinde 
Bachenbülach liegt 
innerhalb des Ge-
bietes mit Hinder-
nisbegrenzung. 

Konflikte zwischen Flugbetrieb und 
Bauten vermeiden; wo nötig sind die 
bestehenden Bauzonen den Hinder-
nisbegrenzungsflächen anzupas-
sen. 

 

 

   

 
Sicherheitszonen-
plan (A1.2): 

Innerhalb der Ge-
meinde Bachen-
bülach sind Höhen-
begrenzungen zu 
beachten.  

Innerhalb des grösstenteils des 
Siedlungsgebietes der Gemeinde 
darf eine Horizontalebene von 
467 m ü. M. nicht durchstossen 
werden. An den östlichen Hang-
lagen ist eine "Grenzhöhe" von 
25 m über dem gewachsenen Ter-
rain zu beachten. 

Die Teile des Sied-
lungsgebietes, in 
welchen die Hori-
zontalebene von 
467 m ü. M. nicht 
durchstossen wer-
den darf, liegen auf 
ca. 415 bis 
450 m ü. M. 

 

   
 Kantonale Ebene (A2):  

 

Kantonales Raum-
ordnungskonzept 
ROK-ZH (A2.1) 

Die Gemeinde 
Bachenbülach wird 
zu den Handlungs-
räumen "urbane 
Wohnlandschaften" 
gezählt. Auch zu-
künftig soll die Ent-
wicklung im Bereich 
Wohnen im Vorder-
grund stehen.  

80% des zu erwartenden Bevölke-
rungswachstums im Kanton Zürich 
sind in den Handlungsräumen 
"Stadtlandschaft" und "urbane 
Wohnlandschaften" aufzunehmen. 
• Siedlungsentwicklung nach innen 

unter Wahrung einer hohen Wohn-
qualität 

• Bestehende Potentiale in bereits 
überbauten Bauzonen sind zu aktivie-
ren und zu erhöhen 
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Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende Inhalte 
/ Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 

Kantonaler Richt-
plan (A2.2) – Stand 
24. März 2014 

 Die Siedlungsentwicklung hat sich 
ausschliesslich auf die gültige Ab-
grenzung des Siedlungsgebietes zu 
beschränken. 

 

 

  

Der westliche Teil 
des Siedlungsgebie-
tes der Gemeinde 
liegt innerhalb der 
Abgrenzungslinie 
(AGL) Flughafen. 

Innerhalb der AGL generell: 
• Keine zusätzlichen Potentiale für 

Wohnnutzungen schaffen 
• Zeitgemässe Erneuerung und quali-

tative Aufwertung des Wohnungsbe-
standes aktiv fördern  

• Alle Wohnungen langfristig mit hoch-
wertigen Schallschutzmassnahmen 
(passiver Schallschutz der Gebäu-
dehülle und der Fenster, Kom-
fortlüftung mit Zu- und Abluft sowie 
Wärmerückgewinnung) ausstatten.  

Innerhalb Handlungsräumen "Stadt-
landschaft" und "urbane Wohnland-
schaft" und innerhalb AGL:  
Aufzonung für eingezonte und er-
schlossene Gebiete zulässig, sofern 
Überschreitung IGW ausschl. durch 
Flugbetrieb der 1. Nachtst. und  
a) das Gebiet entweder eine zentral 

gelegene Mischzone mit Wohnan-
teilsbeschränkung ist und im Ein-
zugsbereich von 300 m einer S-Bahn-
Station oder im Einzugsbereich von 
150 m einer Haltestelle eines anderen 
öff. Verkehrsmittels mit jeweils min-
destens 8 Halten pro Stunde liegt, 
oder 

b) damit ein hochwertiger Schallschutz 
gefördert und keine zusätzlichen 
Wohnnutzungsreserven geschaffen 
werden. 

Neue Bauzonen 
für die Nutzweise 
Wohnen (und 
neues Siedlungs-
gebiet) sind nur 
noch ausserhalb 
der Abgrenzungs-
linie möglich. 
Die Abgrenzungs-
linie kann auf 
kommunaler Stufe 
nicht verändert 
werden. Aufgrund 
der nicht parzel-
lenscharfen Dar-
stellung besteht 
aber ein Anord-
nungsspielraum, 
welcher es ermög-
licht auf örtliche 
Besonderheiten 
Rücksicht zu 
nehmen. 

 

 

 

 

 

 Es ist die Hochleis-
tungsstr. (Flughafen 
– Schaffhausen), die 
Hauptverkehrsstr. 
und der geplante 
Detenbergtunnel zu 
beachten. 

Im Sinne einer vorsorglichen Tras-
seesicherung sind die betroffenen 
Gebiete zwischen den Gemeinden 
Bülach und Bachenbülach freizu-
halten. 
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Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende In-
halte / Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 Regionale Ebene (A3):  

 

Regionales Raum-
ordnungskonzept 
Regio-ROK (A3.1)  

Die Gemeinde 
Bachenbülach wird 
als dynamisch 
städtischer Raum 
bezeichnet. 

In Relation zu den übrigen Gebieten 
der PZU werden hohe Dichten an-
gestrebt: 
• Anteile von Arbeitsnutzung in stark 

von Lärmimmissionen belasteten Ge-
bieten erhöhen.  

• Wohnnutzungen in weniger belasteten 
Gebieten ausserhalb der AGL fördern. 

 

 

  

 

 

 
Regionaler Richt-
plan (A3.2)  

Innerhalb der Ge-
meinde Bachen-
bülach werden 
Gebiete mit hoher 
und niedriger bauli-
cher Dichte be-
zeichnet. 

Keine grundlegenden Auswirkungen Der regionale 
Richtplan befindet 
sich in Revision.  

 

 

Rechtskräftig: 

  

 

Entwurf: 

 

Innerhalb der Ge-
meinde Bachen-
bülach wird ein 
Arbeitsplatzgebiet 
sowie Gebiete mit 
hoher und niedriger 
baulicher Dichte 
bezeichnet. 

Das Industrie- und Gewerbegebiet 
südlich der Grenzstrasse wird als 
Arbeitsplatzgebiet bezeichnet. Die-
sem Bereich wird eine hohe bauli-
che Dichte zugeschrieben. Zudem 
ist ein Gebiet für stark verkehrser-
zeugende Nutzung festgelegt.  
Den Bauzonen an den östlichen 
Hanglagen wird eine geringe bauli-
che Dichte zugeschrieben. 

Der Entwurf des 
Regionalen Richt-
planes war vom 
8. Januar bis zum 
8. März 2016 in der 
öffentlichen Auf-
lage.  

 

 

 

Es werden die an-
gestrebten Nut-
zungsdichten für 
das Jahr 2030 vor-
gegeben. 

Es werden Gebiete mit hohen, mitt-
leren, geringen und sehr geringen 
Nutzungsdichten (Einwohner und 
Beschäftigte pro Hektare Bauzone) 
bezeichnet.  

Die vorgegebenen 
Nutzungsdichten 
sind als Richtwerte 
zu verstehen und 
sind als Vorgabe 
aus übergeordneter 
Planung zu beach-
ten.  

 

Agglomerationspro-
gramm Stadt Zürich 
– Glattal (A3.3) 

Die Gemeinde 
Bachenbülach wird 
zusammen mit der 
Stadt Bülach zur 
Agglomeration 
Stadt Zürich – 
Glattal gezählt. 

Das Agglomerationsprogramm Stadt 
Zürich – Glattal (2. Generation) vom 
24. Februar 2012 sieht für die Ge-
meinde Bachenbülach folgende 
Umsetzungsmassnahmen vor: 
• Überprüfung und Anpassung kommu-

nale Richt- und Nutzungsplanungen 
• Umsetzung kantonaler Parkplatzweg-

leitung. 

Der kom. Verkehrs-
plan wird in einem 
sep. Verfahren 
überprüft. Die Prü-
fung der Umsetzung 
der kant. PP-Weg-
leitung wurde am 
3. Juni 2015 im 
Bauausschuss 
beraten (vergl. 
Anhang A10)  
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Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende Inhalte 
/ Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 Kommunale Ebene (A4):  

 

Kommunaler Ge-
samtplan 
Siedlungs- und 
Landschaftsplan 
(A4.1) 

 

Feststellung, Wertung 
und Ordnung aller 
durch die menschli-
chen Grundbedürf-
nisse hervorgerufe-
nen Ansprüche an die 
Nutzung des Bodens. 

Keine Ein überkommu-
naler Richtplan 
befindet sich in 
Planung (A3.4). 
Der kommunale 
Siedlungs- und 
Landschaftsplan 
wurde 1982 fest-
gesetzt und seit-
her nicht mehr 
überarbeitet. Der 
Plan ist aufzuhe-
ben.   

 

Verkehrsplan (A4.2) 
Rechtskräftig: 

 

 Keine Der gültige Ver-
kehrsplan vom 15. 
März 1982 befin-
det sich in Revi-
sion. 

 

 

Entwurf:  Es liegt ein Entwurf vor. Es ergeben 
sich keine unmittelbaren Auswirkun-
gen. 

 

 

 

Entwurf Energie-
plan (A4.3) 

 Keine  
Ein Entwurf des Energieplanes liegt 
vor. Dieser ist vom Gemeinderat 
noch nicht festgesetzt. Daher kann 
in der BZO nicht auf den Energie-
plan verwiesen werden. 

Auf grundeigen-
tümerverbindliche 
Festlegungen im 
Zonenplan bzw. in 
der BZO wird 
vorläufig verzich-
tet.   

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision sind auch die Themenbe-
reiche Lärmschutz, Schutz vor Naturgefahren, Naturschutz (Gewäs-
ser- und Bodenschutz) sowie Archäologie und Denkmalschutz zu 
beachten. Die Rahmenbedingungen aus den erwähnten Themenbe-
reichen sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Weiterführende 
Erläuterungen sind in den Anhängen A5 bis A9 dargestellt. Im Inven-
tar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung 
liegt kein Eintrag für Bachenbülach vor. 
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Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende In-
halte / Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 

Lärmschutz (A5); 
Lärmschutzverord-
nung LSV 

Neben den Belas-
tungsgrenzwerten 
für Strassenver-
kehrslärm sind 
diejenigen für den 
Lärm ziviler Flug-
plätze gemäss LSV 
zu beachten. 
Im Siedlungsgebiet 
von Bachenbülach 
werden die Pla-
nungswerte der 
ES II und ES III nur 
in der Nacht infolge 
Fluglärm über-
schritten. 

Bereiche ausserhalb AGL: 
• Aufzonungen zulässig 
• Einzonungen zulässig, wenn Anforde-

rungen Art. 31a LSV erfüllt sind 
• Erschliessungen zulässig, wenn 

Anforderungen Art. 31a LSV erfüllt 
sind. 

Bereiche innerhalb AGL: 
• Aufzonungen zulässig, wenn Anforde-

rungen gemäss Kap. 4.7.1 KRP erfüllt 
sind 

• Einzonungen nicht zulässig 
• Erschliessungen zulässig, wenn 

Anforderungen Art. 31a LSV erfüllt 
sind. 

Im Februar 2015 
trat Artikel 31a der 
LSV in Kraft. Auch 
in Gebieten, die von 
Nachtfluglärm be-
troffen sind, können 
unter gewissen Be-
dingungen Bauzo-
nen ausgeschieden, 
neue Gebäude 
errichtet und beste-
hende aus- und 
umgebaut werden. 

 

 

 

 

 

Schutz vor Natur-
gefahren (A6) 

 

In Teilbereichen der 
Gemeinde Bachen-
bülach besteht 
geringe bis mittlere 
Gefährdung durch 
Massenbewegun-
gen oder Hochwas-
ser. 

Die gefährdeten Gebiete liegen 
grösstenteils auf bereits eingezon-
ten Parzellen. Im Rahmen einer 
Massnahmenplanung werden 
Hochwasserschutzmassnahmen für 
das gesamte Gemeindegebiet ent-
wickelt. 

 

 

 

Gewässer- und 
Grundwasserschutz 
(A7) 

   

 

 

Gewässerschutz-
verordnung (A7.1)  

Innerhalb der Ge-
meinde Bachen-
bülach sind offene 
sowie eingedolte 
öffentliche Gewäs-
ser vorhanden. 

Gewässerraume nach Art. 41a 
GSchV wurden noch nicht festge-
legt. Übergangsbestimmungen der 
revidierten Gewässerschutzverord-
nung (GSchV, Änderung vom 4. Mai 
2011, SR 8114.201): 
Für öffentliche Gewässer ist beid-
seits ein Uferstreifen von Anlagen 
und Bauten frei zu halten. Der Ufer-
streifen setzt sich zusammen aus 
der Gerinnesohlenbreite plus 8 m. 

Die Gewässerab-
standslinien werden 
im Rahmen der 
vorliegenden Teilre-
vision nicht über-
prüft und ange-
passt. 

 

 

Gewässerschutz-
karte (A7.2) 

 

Das Siedlungsge-
biet (ohne Hang-
lagen) der Ge-
meinde liegt im Ge-
wässerschutzbe-
reich Au. Dieser 
umfasst die nutzba-
ren unterirdischen 
Gewässer sowie die 
zu ihrem Schutz 
notwendigen Rand-
gebiete6. 

Für die Teilrevision sind keine Ein-
schränkungen zu beachten.  
Folgende Einschränkungen sind im 
Rahmen der Baugesuchsprüfung zu 
beachten: 
• Es dürfen keine Anlagen errichtet wer-

den, welche eine besondere Gefahr 
für ein Gewässer darstellen. 

• Es dürfen keine Anlagen erstellt wer-
den, die unter dem mittleren Grund-
wasserspiegel liegen. 

 

 
 

  

                                                
6  Anhang 4, Ziffer 111 Gewässerschutzverordnung 
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Rahmenbedin-
gungen (Anhang) 

Betreffende Inhalte 
/ Aussagen 

Zu beachtende Einschränkun-
gen / Auswirkungen 

Bemerkungen / 
Erläuterung  

 

Grundwasser-
schutzkarte (A7.2)

 

Der südliche Teil des 
Siedlungsgebietes 
der Gemeinde Ba-
chenbülach liegt im 
Gebiet mit geringer, 
mittlerer sowie gros-
ser Grundwasser-
mächtigkeit. 

Für die Teilrevision sind keine Ein-
schränkungen zu beachten.  
Der mittlere Grundwasserspiegel 
liegt bei ca. 420 m ü. M. Das Zent-
rum von Bachenbülach liegt auf ca. 
420 bis 427 m ü. M. Im konkreten 
Bauvorhaben ist zu prüfen, dass 
Bauten und Anlagen über dem mitt-
leren Grundwasserspiegel ange-
ordnet sind. 

 

 

 

Belastete Standorte 
(A8) 

 

In der Gemeinde 
Bachenbülach sind 
Ablagerungsstan-
dorte und Betriebs-
standorte bezeichnet. 
Innerhalb des Sied-
lungsgebietes sind 
nur zwei Einträge zu 
beachten.  

Für die Teilrevision sind keine Ein-
schränkungen zu beachten.  
Auf zwei Parzellen (Kat. Nrn. 1997 
1489) sind Einträge vorhanden. Auf 
Parz. Kat. Nr. 1489 müssen keine 
Massnahmen getroffen werden, da 
keine schädlichen oder lästigen 
Einwirkungen zu erwarten sind. Bei 
einer Zustandsänderung (Bauvor-
haben, Nutzungsänderung, Entsie-
gelung) auf Parz. Kat. Nr. 1997 
muss der Standort untersucht wer-
den.  

 

 

 

Archäologie und 
Denkmalschutz 
(A9.1) 

 

Es sind archäologi-
sche Zonen (aus-
serhalb Siedlungs-
gebiet) und Denk-
malschutzobjekte von 
regionaler Bedeutung 
(innerhalb Sied-
lungsgebiet) be-
zeichnet. 

Für die Teilrevision sind keine Ein-
schränkungen zu beachten.  
Die archäologischen Zonen liegen 
ausserhalb des Planungsperimeters. 
Die bezeichneten Denkmal-
schutzobjekte von regionaler Be-
deutung liegen in der Kernzone. Der 
formelle Schutz geht den Bestim-
mungen der BZO und des Kernzo-
nenplanes vor. 

Bei baulichen 
Vorhaben ist der 
Denkmalschutz 
auf jeden Fall zu 
berücksichtigen. 

 

 

Natur- und Land-
schaftsschutzin-
ventar 
(A9.2) 

 

Innerhalb Bachen-
bülach sind drei Ob-
jekte mit regionaler, 
ein Objekt mit kanto-
naler sowie ein Ob-
jekt mit nationaler 
Bedeutung bezeich-
net.  

Für die Teilrevision sind keine Ein-
schränkungen zu beachten.  
Grundsätzlich sind die Einträge 
behördenverbindlich und müssen 
bei jeder Planung im Sinne einer 
Interessenabwägung berücksichtigt 
werden. Da die Einträge ausserhalb 
des Siedlungsgebietes liegen, müs-
sen diese im Rahmen der vorlie-
genden Teilrevision nicht vertieft 
betrachtet werden. 
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A1 Bundesebene: Sachplan der Infrastruktur der Luft-
fahrt (SIL) – Objektblatt für den Flughafen Zürich 

Da die Gemeinde Bachenbülach im Einflussbereich des Flughafens 
Zürich liegt, ist sie auch direkt von den Festlegungen im Sachplan 
Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) Objektblatt Flughafen Zürich betroffen. 
Das SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich wurde vom Bundesrat 
am 26. Juni 2013 verabschiedet. Mit diesem Objektblatt wurde der 
Rahmen für den Betrieb und die Infrastruktur des Flughafens bis 
2030 gesetzt. 

A1.1 Abstimmung mit der Raumentwicklung –  
Abgrenzungslinie 

Das SIL-Objektblatt Flughafen Zürich sieht die Festlegung einer auf 
dem Immissionsgrenzwert ES II beruhenden Abgrenzungslinie (AGL) 
vor. Diese Abgrenzungslinie bildet das zentrale Bindeglied zwischen 
Sachplanung und Richtplanung. Es wird der Rahmen für die kurz-, 
mittel- und langfristig mögliche maximale Fluglärmbelastung über 
dem IGW ES II bestimmt. Die Abgrenzungslinie wird erst in der zwei-
ten Etappe des SIL-Objektblattes Flughafen Zürich festgelegt, wenn 
die Rahmenbedingungen zum Betrieb an neue Bestimmungen zur 
Nutzung des süddeutschen Raums oder für die Umsetzung wei-
tergehender Sicherheitsanforderungen angepasst sind.7 Der Kanton 
Zürich hat im kantonalen Richtplan die AGL bereits festgelegt (vergl. 
Anhang A2.2). 

A1.2 Gebiet mit Hindernisbegrenzung 

Die Gemeinde Bachenbülach liegt innerhalb des Gebietes mit Hin-
dernisbegrenzung. Dieses umfasst Begrenzungsflächen, welche für 
den Schutz der An- und Abflugrouten erforderlich sind. Es soll ver-
mieden werden, dass Bauzonen ausgeschieden oder revidiert wer-
den, welche bei späterer Überbauung zur Durchstossung einer der 
massgebenden Hindernisbegrenzungsflächen führen würden. Zudem 
sollen, wo nötig, die bestehenden Bauzonen den Hindernisbegren-
zungsflächen angepasst werden, um künftige Konflikte zwischen 
Flugbetrieb und Bauten zu vermeiden.8  

Der Sicherheitszonenplan von 1983 (mit Ergänzungen von 2003 und 
2013) gewährleistet den Schutz der Hindernisbegrenzungsflächen für 
den bestehenden Betrieb des Flughafens. Der Sicherheitszonenplan 
wird derzeit überprüft.9 Gemäss dem 2003 angepassten Sicherheits-

                                                
7 Regierungsrat des Kanton Zürich (2013, S. 5-6) 
8 BAZL und ARE (2013b, S. 34-35) 
9 BAZL und ARE (2013a, S. 34-35) 



 Teilrevision der Nutzungsplanung (Bearbeitungsstrang II) 
Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV 

61 

zonenplan liegt das Siedlungsgebiet der Gemeinde Bachenbülach 
grösstenteils innerhalb des Bereiches, in welchem eine Horizontal-
ebene von 467 m ü. M. nicht durchstossen werden darf. Diese Teile 
des Siedlungsgebietes liegen auf ca. 415 bis 450 m ü. M. An den 
östlichen Hanglagen ist eine "Grenzhöhe" von 25 m über dem ge-
wachsenen Terrain zu beachten. 

Bachenbülach liegt 
innerhalb des Ge-

bietes mit Hin-
dernisbegrenzung 

(rot gestrichelt) 
Ausschnitt der Karte 

"Landesflughafen 
Zürich – Gebiet mit 

Hindernisbegren-
zung" 

Quelle: BAZL und 
ARE 2013a, S. 47    

Das Siedlungsge-
biet von Bachen-

bülach liegt mehr-
heitlich innerhalb 
des Bereiches, in 

welchem eine Hori-
zontalebene von 
467 m.ü.M. nicht 

durchstossen wer-
den darf. 

Ausschnitt aus 
Sicherheitszo-
nenplan 2003  

Quelle: GIS-ZH 
Kanton Zürich 2015 

(ÖREB-Kataster)    
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A2 Kantonale Ebene 
Neben den Einträgen im kantonalen Richtplan sind auch die Festle-
gungen im kantonalen Raumordnungskonzept zu beachten.  

A2.1 Kantonales Raumordnungskonzept (ROK-ZH)10 

Die Gemeinde Bachenbülach wird im kantonalen Raumordnungs-
konzept (ROK) zu den Handlungsräumen "urbane Wohnlandschaf-
ten" gezählt. Auch zukünftig soll die Entwicklung im Bereich Wohnen 
im Vordergrund stehen. Die Siedlungen innerhalb der "urbanen 
Wohnlandschaften" sollen sich unter Wahrung einer hohen Wohn-
qualität nach innen entwickeln. 80% des zukünftig zu erwartenden 
Bevölkerungswachstums im Kanton Zürich soll in den Handlungs-
räumen "Stadtlandschaft" und "urbane Wohnlandschaften" aufge-
nommen werden. Bestehende Potentiale in bereits überbauten 
Bauzonen sollen aktiviert und erhöht werden. 

 

 

Die Gemeinde Ba-
chenbülach (violett 
eingekreist) ist im 
kantonalen ROK 
dem Handlungs-
raum "urbane 
Wohnlandschaft" 
zugewiesen 
Quelle: ARE ZH 
2014, Raumord-
nungskonzept, 
S. 12  

A2.2 Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan (Stand 24. März 2014) schafft und sichert 
die räumlichen Voraussetzungen für die Entfaltung des Menschen 
und für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. § 18 
PBG). Die langfristige räumliche Entwicklung wird koordiniert und 
gesteuert. 

Neben der bestehenden Hochleistungsstrasse (Flughafen – Schaff-
hausen) und der Hauptverkehrsstrasse ist der geplante Detenberg-
tunnel zu beachten. Im Sinne einer vorsorglichen Trasseesicherung 
sind die betroffenen Gebiete zwischen den Gemeinden Bülach und 
Bachenbülach freizuhalten. 

Für das Gemeindegebiet Bachenbülach sind auch Landschafts-
schutzgebiete sowie Landschaftsverbindungen bezeichnet.  
                                                
10 ARE ZH (2014, Raumordnungskonzept, S. 10) 
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Ausschnitt aus dem 
kantonalen Richt-
plan des Kantons 
Zürich (Stand 24. 

März 2014) 
Quelle: GIS-ZH, 

2015   

 
 Siedlungsgebiet  Variante / zu prüfende Linien-

führung  
  Wald  Hochleistungsstrasse bestehend  

 
 Landschaftsschutzgebiet  Hauptverkehrsstrasse beste-

hend  

  Landschaftsverbindung geplant  Tunnel Hauptverkehrsstrasse 
geplant  

  Wassertransportleitung geplant  Abgrenzungslinie Flughafen  
  Gashauptleitung bestehend    

Auswirkung der Abgrenzungslinie11: 

Der westliche Teil der Gemeinde Bachenbülach liegt innerhalb der 
Abgrenzungslinie Flughafen (AGL). Mit der Abgrenzungslinie soll für 
einen Planungshorizont von mindestens 25 Jahren Rechtssicherheit 
für die Nutzungsplanung im Bereich Wohnen geschaffen werden. 
Gebiete mit bestehender oder gemäss SIL-Objektblatt zukünftig mög-
licher Fluglärmbelastung (gemessen am Immissionsgrenzwert der 
Empfindlichkeitsstufe II [IGW ES II]) werden dauerhaft und ver-
bindlich festgelegt. Bei künftigen Anpassungen der Lärmbelastungs-
kurve wird diese jedoch überprüft und nötigenfalls angepasst. 

Innerhalb der AGL werden grundsätzlich keine zusätzlichen Potenti-
ale für Wohnnutzungen geschaffen. Die zeitgemässe Erneuerung 
und die qualitative Aufwertung des Wohnungsbestandes sind aktiv zu 
fördern. So sind alle Wohnungen langfristig mit hochwertigen Schall-

                                                
11 ARE ZH (2014, 4 Verkehr S. 32-33) 
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schutzmassnahmen (passiver Schallschutz der Gebäudehülle und 
der Fenster, Komfortlüftung mit Zu- und Abluft sowie Wär-
merückgewinnung) auszustatten. 

In den Handlungsräumen "Stadtlandschaft" und "urbane Wohnland-
schaft" (gemäss ROK ZH vergl. Anhang A2.1) dürfen eingezonte und 
erschlossene Gebiete aufgezont werden, sofern die Überschreitung 
des IGW ausschliesslich durch den Flugbetrieb der ersten Nacht-
stunde verursacht wird und  

a. das Gebiet entweder eine zentral gelegene Mischzone mit Wohn-
anteilsbeschränkung ist und im Einzugsbereich von 300 Metern 
einer S-Bahn-Station oder im Einzugsbereich von 150 Metern ei-
ner Haltestelle eines anderen öffentlichen Verkehrsmittels mit je-
weils mindestens acht Halten pro Stunde liegt, oder 

b. damit ein hochwertiger Schallschutz gefördert und keine zusätzli-
chen Wohnnutzungsreserven geschaffen werden. 

Neue Bauzonen für die Nutzweise Wohnen (und neues Siedlungsge-
biet) sind nur noch ausserhalb der Abgrenzungslinie möglich. 

Die Abgrenzungslinie kann auf kommunaler Stufe nicht verändert 
werden (auch nicht auf regionaler). Aufgrund der nicht parzellen-
scharfen Darstellung besteht aber ein Anordnungsspielraum, welcher 
es ermöglicht auf örtliche Besonderheiten Rücksicht zu nehmen.  

A3 Regionale Ebene 

A3.1 Regionales Raumordnungskonzept (Regio-ROK) 

Im regionalen Raumordnungskonzept (Regio-ROK) wird die Ge-
meinde Bachenbülach als dynamisch städtischer Raum bezeichnet.  

Gemäss Zielbeschreibung für das Jahr 2030 zeichnen sich dyna-
mische städtische Räume aus durch:  

• sehr gute Erreichbarkeit per S-Bahn (Bahnstation, in Hauptver-
kehrszeiten wo von Infrastruktur her möglich grundsätzlich Vier-
telstundentakt, in Nebenverkehrszeiten mindestens Halbstun-
dentakt)  

• hohe Dichten (in Relation zu den übrigen Gebieten der PZU)  

• grössere Gebiete mit Arbeitsplatznutzungen  

• qualitativ hochwertige städtische Freiräume. 

Zudem werden folgende Ziele bei der Abstimmung der Siedlungsent-
wicklung mit dem Flughafen angestrebt:  

• Anteile von Arbeitsnutzungen in stark von Lärmimmissionen be-
lasteten Gebieten erhöht  
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• Wohnnutzungen in weniger belasteten Gebiete ausserhalb der 
Abgrenzungslinie  

• hohe Lebensqualität und zeitgemässes Wohnen dank Schall-
schutzmassnahmen in bebauten, vom Fluglärm belasteten Ge-
bieten (inklusive der erschlossenen Baulücken)  

• Entwicklungspotentiale für die Zentren und dynamischen städti-
schen Räume innerhalb der Abgrenzungslinie  

• langfristige Planungssicherheit für die vom Fluglärm belasteten 
Gemeinden. 

Das Gemeinde-
gebiet Bachen-

bülach (violett um-
randet) liegt ge-

mäss Regio-ROK 
innerhalb des dyna-

misch städtischen 
Raumes 

Quelle: PZU 2011, 
S. 10   
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A3.2 Regionaler Richtplan 

Der gültige regionale Richtplan stammt aus dem Jahr 1997 und wird 
zurzeit überarbeitet. 

 

  

Für das Gemein-
degebiet Bachen-
bülach massge-
bende Ausschnitte 
aus den gültigen 
regionalen Richt-
plankarten 

Regionaler Richtplan – Siedlung und 
Landschaft  

Regionaler Richtplan – Verkehr 

 

  
Regionaler Richtplan – Fuss- und 
Wanderwege 

Regionaler Richtplan – Versorgung, 
Entsorgung, öffentliche Bauten und 
Anlagen 

Entwurf des regionalen Richtplanes Unterland 

Der Entwurf des regionalen Richtplanes Unterland lag vom 8. Januar 
bis zum 8. März 2016 öffentlich auf.  

Das Industrie- und Gewerbegebiet südlich der Grenzstrasse wird als 
Arbeitsplatzgebiet bezeichnet. Diesem Bereich wird zudem eine hohe 
bauliche Dichte zugeschrieben und es ist ein Gebiet für stark ver-
kehrserzeugende Nutzung festgelegt.  

An den Hanglagen werden Gebiete mit niedriger baulicher Dichte 
bezeichnet. Diese Bezeichnung ist gemäss Entwurf des regionalen 
Richtplanes Voraussetzung für die Unterschreitung der Mindestdich-
ten nach § 49a PBG. 
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  Arbeitsplatzgebiet Übriges Siedlungsgebiet 

 

 
Hohe bauliche  
Dichten 

Min. Baumassenziffer:  
4 m3/m2 

Min. Ausnützungsziffer:  
60 % 

 
Max. Baumassenziffer:  
10 m3/m2 

Min. Baumassenziffer:  
2.7 m3/m2 

 Max. Höhe: 22 m Min. 3 Vollgeschosse 

 
Mittlere bauliche 
Dichten (kein Eintrag 
in Richtplankarte) 

Max. Baumassenziffer:  
6 m3/m2 

 
 

 
Max. Höhe:  
15 m 

 
 

 

Niedrige bauliche 
Dichten 

 Minimale Ausnützungs-
ziffer gemäss PBG darf 
unterschritten werden, 
max. 2 Vollgeschosse  

Ausschnitt aus 
Entwurf des re-

gionalen Richtpla-
nes Unterland – 

Siedlung und Land-
schaft (7. Dezember 

2015) 
Quelle: PZU 2015   

    

Im Entwurf des regionalen Richtplanes vom 7. Dezember 2015 wer-
den neben den baulichen Dichten auch die anzustrebenden Nut-
zungsdichten (Einwohner und Beschäftigte pro Hektaren Bauzonen) 
als Zielbild 2030 dargestellt. Es werden Gebiete mit hohen, mittleren, 
geringen und sehr geringen Dichten bezeichnet. Die vorgegebenen 
Nutzungsdichten sind als Richtwerte zu verstehen und sind als Vor-
gabe aus übergeordneter Planung zu beachten. 
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A3.3 Agglomerationsprogramm Stadt Zürich – Glattal 

Die Gemeinde Bachenbülach wird zusammen mit der Stadt Bülach 
zur Agglomeration Stadt Zürich – Glattal gezählt. Das Agglomerati-
onsprogramm Stadt Zürich – Glattal (2. Generation) vom 24. Februar 
2012 sieht für die Gemeinde Bachenbülach folgende Umsetzungs-
massnahmen vor: 

• Überprüfung und Anpassung kommunale Richt- und Nutzungspla-
nungen 

• Umsetzung kantonaler Parkplatzwegleitung. 

Die Überprüfung und Anpassung der kommunalen Richtplanung ist 
nicht Bestandteil der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung. 
Der kommunale Verkehrsplan ist bereits in Revision. Der kommunale 
Siedlung und Landschaftsplan ist in einem separaten Verfahren zu 
überprüfen bzw. aufzuheben. 

Die Umsetzung der kantonalen Parkplatzwegleitung wurde im Rah-
men der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung geprüft. 

A3.4 Projekt "Tragfähige Gebietsstrukturen als Bausteine 
einer langfristigen Raumentwicklungsstrategie"  
– gemeinsamer kommunaler Richtplan Raum Bülach 

Die Gemeinde Bachenbülach liegt in der "Region Bülach", in welcher 
die Hochschule Luzern im Auftrag des Gemeindeamtes und des Am-
tes für Raumentwicklung des Kantons Zürich – als Fallbeispiel für das 
Projekt "Tragfähige Gebietsstrukturen als Bausteine einer lang-
fristigen Raumentwicklungsstrategie" – Vor- und Nachteile einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit und einer Gemeindefusion untersucht 
hat. So wurden auch die Vorteile von z.B. gemeinsamen Bauämtern 
und einer Angleichung der Nutzungsplanung dargestellt.  

Das Ergebnis des Projektes zeigt auf, dass eine Fusion die Arbeits-
prozesse in einigen Themenbereichen vereinfachen könnte, aber für 
die Gemeinden zum heutigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Es 
besteht aber die Bereitschaft für eine verstärkte Zusammenarbeit und 
es wird ein gemeinsamer kommunaler Richtplan für den Raum 
Bülach (Bülach, Bachenbülach, Hochfelden, Höri, Winkel) erarbeitet. 
Aufbauend auf diesen können dann in einem späteren Zeitpunkt die 
bestehenden kommunalen Planungsinstrumente besser aufeinander 
abgestimmt werden. 
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A4 Kommunale Ebene 
Auf der kommunalen Ebene sind die Leitlinien und Zielsetzungen 
sowie die kommunale Richtplanung (kommunaler Gesamtplan, kom-
munaler Verkehrsplan) zu beachten. 

A4.1 Kommunaler Gesamtplan – Siedlungs- und Land-
schaftsplan 

Der kommunale Siedlungs- und Landschaftsplan wurde 1982 festge-
setzt und seither nicht mehr überarbeitet. Ein überkommunaler Richt-
plan ist in Vorbereitung. Der kommunale Gesamtplan wird spätestens 
im Zeitpunkt der Festsetzung des überkommunalen Richtplanes auf-
zuheben sein. 

Kommunaler Ge-
samtplan, Sied-

lungs- und Land-
schaftsplan vom 

15. März 1982   

A4.2 Verkehrsplan 

Der gültige Verkehrsplan vom 15. März 1982 befindet sich in Revi-
sion.  

Verkehrsrichtplan 
vom 15. März 1982   
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A4.3 Energieplan 

Die Gemeinde Bachenbülach hat bereits 1996/1998 eine Energiepla-
nung erarbeitet und als Sachplan festgesetzt. Nach über 15 Jahren 
wurde eine Überprüfung notwendig und der Gemeinderat hat am 25. 
September 2012 einer Überarbeitung zugestimmt. 

Ein Bestandteil der Energieplanung bildet das Energieleitbild 2014, 
welches vom Gemeinderat am 21. Oktober 2014 festgesetzt wurde. 
Das Energieleitbild zeigt die langfristige Zielrichtung (Vision) der 
Energiepolitik von Bachenbülach auf. Es stellt ein Bekenntnis der 
Gemeinde Bachenbülach zu einer Entwicklung in Richtung einer 
nachhaltigen Energieversorgung und effizienten Energienutzung dar.  

Ein Entwurf des Energieplanes liegt vor. Dieser ist vom Gemeinderat 
noch nicht festgesetzt. Daher kann in der BZO nicht auf den Energie-
plan verwiesen werden.  

§ 78a PBG Erneuerbare Energien12 

Gemäss § 78a PBG erhalten die Gemeinden die Möglichkeit im Zo-
nenplan Gebiete zu bezeichnen, in denen gegenüber den kantonalen 
Vorschriften strengere Anforderungen in Bezug auf die Nutzung er-
neuerbarer Energien festgeschrieben sind. Die Gemeinde kann nicht 
die Art der Energieträger, sondern lediglich den Anteil an erneuerba-
ren Energien, der zu nutzen ist, vorgeben. Eine Anschlusspflicht an 
Wärmenetze kann nicht verfügt werden, weil dies die Vorgabe einer 
bestimmten Technik bedeuten würde.  

Zu beachten ist auch, dass bei der Festsetzung von kommunalen 
Vorschriften Subventionen wegfallen könnten. Dies weil Subventio-
nen gezielt für nicht vorgeschriebene Massnahmen gesprochen wer-
den. Auf grundeigentümerverbindliche Festlegungen im Zonenplan 
bzw. der BZO wird verzichtet. 

  

                                                
12 gemäss Kreisschreiben der Baudirektion (30. März 2015) "Inkrafttreten der 
Änderung des Planungs- und Baugesetzes vom 19. August 2013; Zonen mit 
Anordnungen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Hinweise zur Umsetzung 
und Beantwortung häufiger Fragen" 
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A5 Lärmschutz 
Da die Gemeinde Bachenbülach im Einflussbereich des Flughafens 
Zürich liegt, sind neben den Belastungsgrenzwerten für Strassen-
verkehrslärm (Anhang 3, Art. 40 Abs. 1 LSV) zusätzlich diejenigen für 
den Lärm ziviler Flugplätze gemäss Anhang 5 der Lärmschutz-
Verordnung zu beachten. 

Massgebende Be-
lastungsgrenzwerte 

für Strassenver-
kehrslärm 

Anhang 3 LSV      

Massgebende Be-
lastungsgrenzwerte 

für Lärm ziviler 
Flugplätze 

Anhang 5 LSV    

Gemäss der Karte "IGW-Bereich für Baugesuche" aus dem kanto-
nalen GIS-Browser sind innerhalb der Gemeinde Bachenbülach 
Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes (IGW) aufgrund Stras-
senlärm oder Zivilfluglärm möglich. Überschreitungen infolge Flug-
lärm sind insbesondere während der ersten Nachtstunde (zwischen 
22 und 23 Uhr) zu erwarten.  
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In Bachenbülach 
sind Überschrei-
tungen des IGW 
aufgrund Stras-
senverkehrslärm 
oder Zivilfluglärm 
möglich 
Quelle: GIS-ZH 
2015 

  IGW Bereich  

A5.1 Anpassung Lärmschutz-Verordnung (LSV) –  
zulässige Planungsverfahren in Bachenbülach 

Am 2. Februar 2015 trat Artikel 31a der LSV in Kraft. Gemeinden um 
den Flughafen Zürich erhalten die Möglichkeit, bestehende Sied-
lungsgebiete zu verdichten. Auch in Gebieten, die von Nachtfluglärm 
betroffen sind, können unter gewissen Bedingungen Bauzonen aus-
geschieden, neue Gebäude errichtet und bestehende aus- und 
umgebaut werden.13 

  

Änderung der LSV 
vom 28. November 
2014 seit 2. Februar 
2015 in Kraft 

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 4. März 2015 das Kreis-
schreiben "Raumplanung Flughafenregion – Revision der Lärm-
schutzverordnung vom 1. Februar 2015: Beurteilung von Planungs- 
und Bewilligungsverfahren" veröffentlicht. Die Beurteilungspraxis von 
Planungsverfahren in Gebieten mit Fluglärmbelastung wird mittels 
Karten verdeutlicht. 

                                                
13 Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2014) 
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Beurteilungspraxis 

in Gebieten mit 
Fluglärmbelastung 
Planungsverfahren 
ES II für Wohnnut-

zungen 
Quelle: Baudirektion 
des Kantons Zürich 

2015   

 
Beurteilungspraxis 

in Gebieten mit 
Fluglärmbelastung 
Planungsverfahren 

ES III für Wohn-
nutzungen 

Quelle: Baudirektion 
des Kantons Zürich 

2015   
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Im Siedlungsgebiet von Bachenbülach werden die Planungswerte der 
ES II und ES III nur in der Nacht überschritten. In den Bereichen, 
welche ausserhalb der AGL liegen (s. Karte violetter Bereich) sind 
Einzonungen sowie Erschliessungen zulässig, sofern die Anforde-
rungen gemäss Art. 31a LSV erfüllt werden. Aufzonungen sind ge-
stattet. 

In den Bereichen innerhalb der AGL sind Einzonungen ausgeschlos-
sen (s. Karte blauer Bereich). Erschliessungen sind genehmigungs-
fähig sofern Art. 31a LSV erfüllt ist. Aufzonungen sind nur zulässig, 
wenn die Anforderungen gemäss Kap. 4.7.1 KRP erfüllt sind. 

A6 Schutz vor Naturgefahren 
Gemäss Naturgefahrenkarte bestehen in Teilbereichen der Ge-
meinde Bachenbülach geringe bis mittlere Gefährdung durch Mas-
senbewegungen oder Hochwasser. Die gefährdeten Gebiete liegen 
grösstenteils auf bereits eingezonten Parzellen. Im Rahmen einer 
Massnahmenplanung werden Hochwasserschutzmassnahmen für 
das gesamte Gemeindegebiet entwickelt. 

  

Naturgefahren-
kartierung 
Quelle: GIS-ZH 
2015 

  Untersuchungsperimeter  Mittlere Gefährdung (Gebotsbereich)  

 
 Öffentliche 

Oberflächengewässer, offen 
 Geringe Gefährdung (Hinweisbereich) 

 

 
 Öffentliche Oberflächenge-

wässer, eingedolt 
 Keine oder vernachlässigbare 

Gefährdung  

A7 Gewässer- und Grundwasserschutz 

A7.1 Gewässerschutz 

Innerhalb der Gemeinde Bachenbülach sind offene sowie eingedolte 
öffentliche Gewässer vorhanden (vergl. Abbildung Anhang A6). Die 
Gewässerraume nach Art. 41a GSchV wurden noch nicht festgelegt. 
Gemäss den Übergangsbestimmungen der revidierten Gewässer-
schutzverordnung (GSchV, Änderung vom 4. Mai 2011, SR 
8114.201) ist für öffentliche Gewässer beidseits ein Uferstreifen von 
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Anlagen und Bauten frei zu halten. Der Uferstreifen setzt sich zu-
sammen aus der Gerinnesohlenbreite plus acht Meter. Die bauliche 
Nutzung des Uferstreifens hat nach Art. 41c GSchV zu erfolgen und 
es ist sicherzustellen, dass dieser seine Funktionen hinsichtlich 
Hochwasserschutz und Ökologie jederzeit erfüllen kann.  

A7.2 Grundwasserschutz 

Nahezu das gesamte Siedlungsgebiet (unter Ausschluss der Hang-
lagen im Nordosten) der Gemeinde Bachenbülach liegt gemäss Ge-
wässerschutzkarte im Gewässerschutzbereich Au. Dieser umfasst 
die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz 
notwendigen Randgebiete14. Im Gewässerschutzbereich dürfen keine 
Anlagen errichtet werden, welche eine besondere Gefahr für ein Ge-
wässer darstellen. Es dürfen zudem keine Anlagen erstellt werden, 
die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behörden 
können Ausnahmen bewilligen.15 Dabei ist die natürliche Grund-
wasserdurchflusskapazität bei Hochwasserverhältnissen mit kiesigen 
Ersatzmassnahmen zu 100% zu gewährleisten. 

Ausschnitte aus 
Gewässerschutz-

karte 
Quelle: GIS-ZH 

Kanton Zürich 2015   

  Gewässerschutzbereich Au  Weitere Grundwasserschutzzone S3  
  Grundwasserfassungen  Engere Grundwasserschutzzone S2  
   Quellfassungen    

Aus dem Ausschnitt aus der Grundwasserkarte geht hervor, dass der 
südliche Teil des Siedlungsgebietes der Gemeinde Bachenbülach im 
Gebiet mit geringer, mittlerer sowie grosser Grundwassermächtigkeit 
liegt. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt bei ca. 420 m ü. M. Das 
Zentrum von Bachenbülach (entlang der Zürichstrasse) liegt auf ca. 
420 bis 427 m ü. M. Da Bauten und Anlagen über dem mittleren 
Grundwasserspiegel zu erstellen sind, wird deren Anordnung unter 
dem gewachsenen Boden nur in beschränktem Umfang möglich sein. 
Letzteres ist im konkreten Bauvorhaben zu prüfen. 

                                                
14  Anhang 4, Ziffer 111 Gewässerschutzverordnung 
15  Anhang 4, Ziffer 211 Gewässerschutzverordnung 
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Ausschnitte aus 
Grundwasser-
schutzkarte 
Quelle: GIS-ZH 
Kanton Zürich 2015 

 
 Gebiet geringer Grundwassermächtigkeit (meist weniger als 2m) oder 

geringer Durchlässigkeit, Randgebiet mit unterirdischer Entwässerung 
zum Grundwassernutzungsgebiet  

  Gebiet mittlerer Grundwassermächtigkeit (2 bis 10m)  

  Gebiet grosser Grundwassermächtigkeit (10 bis 20m)  

A8 Belastete Standorte 
Der Kataster der belasteten Standorte bezeichnet innerhalb der Ge-
meinde Bachenbülach Ablagerungsstandorte und Betriebsstandorte. 
Innerhalb des Siedlungsgebietes sind nur zwei Einträge zu beachten.  

  

Kataster der be-
lasteten Standorte 
Quelle: GIS-ZH 
2015 

 

  

Links: Zoom 1, 
Betriebsstandort 
belastet 
Rechts: Zoom 2, 
Ablagerungsstand-
ort belastet 

 Betriebsstandort belastet, 
untersuchungsgbedürftig 

 Betriebsstandort belastet, 
keine schädlichen oder 
lästigen Einwirkungen zu 
erwarten 

 

 Ablagerungsstadort belastet, 
untersuchungsbedürftig 

 Ablagerungsstandort 
belastet, keine schädliche 
oder lästigen Einwirkungen 
zu erwarten  

1 

2 
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Auf der Parzelle Kat. Nr. 1997 im Norden der Gemeinde (Zoom 1) ist 
ein belasteter und untersuchungsbedürftiger Betriebsstandort be-
zeichnet. Bei einer Zustandsänderung (Bauvorhaben, Nutzungsände-
rung, Entsiegelung) muss der Standort untersucht werden16. 

Im Süden der Gemeinde auf der Parzelle Kat. Nr. 1489 (Zoom 2) ist 
ein belasteter Ablagerungs- und Betriebsstandort eingetragen. Es 
müssen keine Massnahmen getroffen oder Untersuchungen durch-
geführt werden, da keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu 
erwarten sind. 

A9 Natur- und Heimatschutz 
Bezogen auf den Natur- und Heimatschutz sind div. Inventare zu be-
achten (vergl. § 203 PBG), welche auf dem GIS-Browser des Kan-
tons eingesehen werden können.  

Dem Ortsbild von Bachenbülach wird keine überkommunale Bedeu-
tung zugesprochen (kein Eintrag im Inventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder). Für die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung 
sind insbesondere Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Be-
deutung zu beachten, da solche innerhalb des Siedlungsgebietes 
bezeichnet sind. Die in Bachenbülach bezeichneten archäologischen 
Zonen liegen ausserhalb des Siedlungsgebietes. Ebenfalls aus-
serhalb des Siedlungsgebietes liegen div. Naturschutzobjekte von 
regionaler bis nationaler Bedeutung.  

A9.1 Archäologie und Denkmalpflege 

Innerhalb der Gemeinde Bachenbülach sind diverse archäologische 
Zonen bezeichnet. Diese stellen Verdachtsflächen dar. Aus diesem 
Grund sind bauliche Bodeneingriffe in diesen Gebieten vorgängig der 
Kantonsarchäologie zu melden. Die in Bachenbülach bezeichneten 
archäologischen Zonen liegen ausschliesslich ausserhalb des Sied-
lungsgebietes.  

Innerhalb des Siedlungsgebietes sind drei Denkmalschutzobjekte zu 
beachten. Diese befinden sich bereits heute in der Kernzone und sind 
als rote, unter strukturellen Schutz gestellte Gebäude bezeichnet. Bei 
baulichen Vorhaben ist der Denkmalschutz vorrangig zu berücksichti-
gen. 

 

                                                
16 Baudirektion Kanton Zürich, 2007, S. 6 
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Archäologische 
Zonen und Denk-
malschutzobjekte 
Quelle: GIS-ZH 
2015 

  Denkmalschutzobjekte  Archäologische Zonen  

  

Archäologische 
Zonen und Denk-
malschutzobjekte  
Quelle: GIS-ZH 
2015 

 

 Regionale 
Denkmalschutzobjekte 

 Personaldienstbarkeit 
Privatrechtlich (Grundbuchvermerk 
zugunsten Kanton Zürich)  

A9.2 Landschaft- und Naturschutz 

Das Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 bezeichnet inner-
halb der Gemeinde Bachenbülach drei Objekte mit regionaler Be-
deutung: ein Trockenbiotop (Trockenstandort am Rundhöcker 
Brueder), eine Hecke im Bereich Brueder und die Moränenlandschaft 
im Bereich Langschoren-Höhragen-Langenzing. Der Trockenstandort 
Brueder ist auch im Bundesinventar enthalten. Der Endmoränenland-
schaft im Westen der Gemeinde wird eine kantonale Bedeutung zu-
gesprochen.  

Die Einträge sind behördenverbindlich und müssen bei jeder Planung 
im Sinne einer Interessenabwägung berücksichtigt werden. Da die 
Einträge ausserhalb des Siedlungsgebietes liegen, müssen diese im 
Rahmen der vorliegenden Teilrevision nicht vertieft betrachtet wer-
den. 
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Natur- und Land-
schaftsschutzin-

ventar 1980 
Quelle: GIS-ZH 

2015   

  Landschaftsschutzobjekt  Trockenbiotop  

 
   Landschaftsschutzobjekt: 

Hecke  

A10 Umsetzung kant. PP-Wegleitung prüfen –  
Ergebnis der Beratung im Bauausschuss vom 
3. Juni 2015 (Auszug Aktennotiz) 

Die Gemeinde Bachenbülach ist weitgehend überbaut und die gültige 
Regelung zur Ermittlung des Parkplatzbedarfes hat sich bewährt. In 
der Gemeinde besteht weder ein Parkplatz "Überhang" noch eine 
"Parkplatzknappheit". Die Bestimmungen zu den Besucherparkplät-
zen sind jedoch zu überprüfen und allenfalls anzupassen (Anzahl 
nach oben korrigieren). Bei besonderen Fällen kann zudem gemäss 
Art. 49 Abs. 5 BZO die verlangte Anzahl Abstellplätze nach unten 
oder oben korrigiert werden.  

Eine Reduktion der Parkplatzzahl wird abgelehnt. Es wird bezweifelt, 
dass dadurch die Verkehrsbewegungen durch den Individualverkehr 
merklich reduziert werden können. Ein Ausbau des ÖV-Angebotes, 
wie aktuell im Aufbau begriffen, wird als zielführender eingestuft.  

Die Diskussion, ob die Parkplatzwegleitung anzuwenden ist, wurde 
bereits im Rahmen des Rechtsstreits bezüglich Gestaltungsplan 
Grenzstrasse geführt. Die Gemeinde hat die Verwendung anderer 
Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bevorzugt. Ein Systemwech-
sel liegt auch heute nicht im Interesse der Gemeinde. 
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Das Bundesgericht hielt 2013 fest, dass – sofern die Emissionsbe-
grenzung gewährleistet ist – es nicht darauf ankommt, ob sich die 
Massnahmen strikt nach den kantonalen Vorgaben bzw. der zürche-
rischen Wegleitung zur Ermittlung des Parkplatzbedarfs richten oder 
ob eine andere geeignete Lösung gefunden wird. Das von der Ge-
meinde erarbeitete Paket von Massnahmen wurde als ebenso geeig-
net erachtet, um die verkehrsbedingten Emissionen zu begrenzen, 
wie die Beschränkung der Anzahl Parkplätze.17 

2013 wurde die "Verordnung über das regelmässige, nächtliche Dau-
erparkieren auf öffentlichem Grund (Nachtparkverordnung NpVO)" 
festgesetzt. Die damit geschaffene Möglichkeit des gesteuerten und 
kontrollierten nächtlichen Parkierens auf öffentlichem Grund wird re-
ge genutzt.  

Das Erstellen einer Parkplatzverordnung wird deshalb aus vorste-
henden Gründen als unnötiger Aufwand eingestuft. Mit der Verord-
nung muss gleichzeitig ein parzellenscharfer Plan erstellt werden, 
welcher die Güteklassen der ÖV-Erschliessung darstellt. Dieser muss 
bei Fahrplanänderungen jeweils wieder überprüft werden. 

Auf eine Umsetzung der kantonalen Parkplatzwegleitung wird aus 
folgenden Gründen verzichtet: 

• Die gültige Regelung zu den Abstellplätzen hat sich bewährt. 

• Art. 49 Abs. 5 bietet bereits die Möglichkeit einer Reduktion der 
Parkplätze. 

• Die Gemeinde Bachenbülach ist bereits weitgehend überbaut. 
Die Umsetzung der PP-Wegleitung hätte einen Systemwechsel 
zur Folge. Das Erstellen einer Parkplatzverordnung wird als un-
nötiger Aufwand und der "Nutzen" (Reduktion der Parkplätze) als 
gering eingestuft. 

• Berechnungsbeispiele haben gezeigt, dass der Bedarf gemäss 
Art. 49 BZO nur gering vom Grenzbedarf gemäss der Wegleitung 
abweicht.  

• Emissionsbegrenzungen können mit anderen Massnahmen (Ver-
besserung ÖV-Angebot, Einschränkung der Nutzung) – als der 
Beschränkung der Abstellplatzzahl – erreicht werden. 

  

                                                
17 Urteile BGer 1_C405/2012 vom 12.09.2013 (Bachenbülach ZH) 
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A11 Richtwerte für die Ermittlung der Anzahl Veloab-
stellplätze 

   

 Quelle: Kanton Zürich, Koordinationsstelle Veloverkehr, September 2013  

A11.1 Berechnungsbeispiel Fahrradabstellplätze gemäss 
Art. 51 BZO 

 Beispiele Wohnungen 

Abstellplätze (AP) gemäss  
Art. 51 Abs. 2 rechtskräftig  
(1 AP pro 40 m2 BGF) 

Abstellplätze (AP) gemäss  
Art. 51 Abs. 2 Entwurf 
(1 AP pro Zimmer) 

 1-Zimmer (50 m2) 2 Abstellplätze 1 Abstellplatz 

 1.5-Zimmer (60 m2) 2 Abstellplätze 2 Abstellplätze 

 2-Zimmer (60 m2) 2 Abstellplätze 2 Abstellplätze 

 2.5-Zimmer (70 m2) 2 Abstellplätze 3 Abstellplätze 

 3-Zimmer (90 m2) 3 Abstellplätze 3 Abstellplätze 

 3.5-Zimmer (100 m2) 3 Abstellplätze 4 Abstellplätze 

 4-Zimmer (110 m2) 3 Abstellplätze 4 Abstellplätze 

 4.5-Zimmer (120 m2) 3 Abstellplätze 5 Abstellplätze 
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A12 Dachflächenfenster in der Kernzone  
(Art. 19 Abs. 5 BZO) 

Musterhaus: 
 

  

 Dachflächenansicht (DA) 231.0 m2  

Musterfenster:    

    

 Lüftungsfläche 0.51 m2 Lichtfläche: 0.36 m2  

Beispielrechung: Art. 19 Abs. 5 BZO rechtskräftig Art. 19 Abs. 5 BZO Entwurf  

 
Zulässige Lüftungsfläche 
max. 2.5% (DA) 5.8 m2 

Zulässige Lichtfläche 
max. 2.5% (DA) 5.8 m2  

    

 Anzahl Fenster max. 11 Anzahl Fenster max. 16  

 Lüftungsfläche max.  5.6 m2 Lüftungsfläche max.  8.2 m2  

 Lichtfläche max.  4.0 m2 Lichtfläche max.  5.8 m2  

 
  

1.084m

0.471m

1.084m

0.471m 0.371m

0.984m
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Teilrevisionen der kommunalen Nutzungsplanung, Bearbeitungsstrang 
2
Bekanntmachung der Inkraftsetzung

Bachenbülach. Die Baudirektion hat am 01.02.2017 verfügt:

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, Bearbeitungsstrang 2, welche
die Gemeindeversammlung Bachenbülach mit Beschluss vom 15. September 2016
festgesetzt hat, wird genehmigt.

Die Genehmigung der Baudirektion wurde am 10. Februar 2017 publiziert. Gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 24. März 2017 wurde da-
gegen kein Rechtsmittel ergriffen.
Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, Bearbeitungsstrang 2, tritt
somit mit Datum dieser Publikation in Kraft.

Gemeinderat Bachenbülach

00182147
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